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in Leipzig war einfach wunderbar. Wieder 
sind einige hundert von uns zusammenge-
kommen und haben drei Tage lang bei insge-
samt 30 Veranstaltungen intensiv diskutiert. 
Danke an alle, die sich eingebracht haben! Es 
war spürbar, wie wichtig es ist, immer wieder 
aus der Vereinzelung herauszutreten und sich 
die ganze Breite unserer anwaltlichen Kämp-
fe und Kompetenzen vor Augen zu führen. 
Es konnten Best Practices geteilt, Ideen ent-
wickelt, neue Verbindungen geknüpft und 
Arbeitszusammenhänge hergestellt werden. 
Und trotz allem haben wir auch zusammen 
gefeiert! Es zeichnet sich ab: Dieser Kongress 
war nicht der letzte. Auf ein Neues 2027!

In einem von vielen spannenden Panels, 
von denen wir einige in diesem Heft bespre-
chen, hat Wolfgang Kaleck über die aktuelle 
Situation in den USA referiert. Seine Analyse 
erschöpft sich nicht in der Beschreibung der 
erschreckenden Disruption unter Donald 
Trump. Er zeigt auch auf, mit welchem Mut, 
welcher Entschiedenheit und welchen Strate-
gien sich unsere Kolleg*innen dem entgegen-
stellen. Trotz aller Angriffe machen sie weiter. 
Das können wir uns auch hier in Europa zum 
Vorbild nehmen.

Darüber hinaus findet Ihr in diesem Info-
Brief ein munteres Sammelsurium aktueller 
rechtspolitischer Themen: So fragen wir, ob 
strategische Prozessführung tot ist. Ein Kolle-

ge hat sich hinter die Mauern des türkischen 
Hochsicherheitsgefängnisses Silivri gewagt 
und stellt drei dort inhaftierte Kolleg*innen 
vor, die trotz allem kämpferisch bleiben. In 
einem wissenschaftlichen Beitrag analysiert 
eine Kollegin, inwiefern Künstliche Intel-
ligenz in Strafverfahren eingesetzt werden 
kann. Zwei Aktivist*innen erklären, was ein 
EuGH-Urteil zur Westsahara der dortigen 
Unabhängigkeitsbewegung nützt. Wir rezen-
sieren das Buch unseres Mitglieds Michael 
Moos über seine jüdisch-schwäbische Fami-
liengeschichte. Ein anderer Beitrag zeigt auf, 
dass Behörden bei Delikten wie Diebstahl 
trotz Unverhältnismäßigkeit dieses Mittels 
gern zu Öffentlichkeitsfahndungen greifen. 
Aufgrund jüngster Vorstöße etwa von der 
CDU befassen wir uns auch damit, wie man 
mit Klagen im Sozialrecht der Zwangsarbeit 
trotzen kann. Da wegen der verfehlten In-
dustrie- und Klimapolitik der Kollaps des 
Planeten kaum aufzuhalten ist, haben sich 
zwei Kolleginnen mit dem Konzept des so-
lidarischen Preppings befasst und erklären, 
was Jurist*innen tun können, damit wir so-
lidarisch durch die Krise kommen. 

Übrigens: Autoritären Kräften trotzen wir 
auch mit einigen Fotos in diesem Heft: Sie zei-
gen Solidarität an ungewöhnlichen Orten. 

Wie immer freuen wir uns über Euer Feed-
back zu diesem InfoBrief an presse@rav.de.

Schöne Feiertage und Alerta antifascista!
Eure InfoBrief-Redaktion

Editorial

Liebe RAV-Mitglieder, liebe Lesende,

die Welt dreht sich immer schneller, uns bleibt 
oft kaum Luft zum Atmen. Die weltweiten 
Angriffe auf Menschenrechte, Rechtsstaat-
lichkeit und Solidarität sind erschreckend. 
In diesen Zeiten ist es dringend nötig, dass 
wir den Antidemokrat*innen jeder Couleur 
etwas entgegensetzen. Als demokratische An-
wält*innen müssen wir gegen den erstarken-
den Faschismus kämpfen und – trotzdem! 
– unsere eigenen Ziele und Utopien nicht 
vergessen. Mit unserem juristischen Wissen 
sind wir mehr denn je gefordert, an der Seite 
linker und fortschrittlicher Bewegungen zu 
stehen. An vielen Orten finden Kämpfe statt, 
die es zu unterstützen gilt.

Der RAV ist kein großer, kein mächtiger 
Verein. Aber wir haben in unseren Reihen 
eine beachtliche Zahl an Kolleg*innen, die 
sich mit ihrem Fachwissen für die Rechte 
von Minderheiten, für den Schutz von Mi-
grant*innen, für die Rechte von Beschäftig-
ten und Prekarisierten, für die Stärkung der 
Freiheitsrechte, für die freie Advokatur und 
vieles mehr einsetzen. Unsere Kompetenzen 
werden in den nächsten Jahren gefragt sein. 
Bereiten wir uns also gemeinsam auf die an-
stehenden Auseinandersetzungen vor: solida-
risch, kämpferisch, interdisziplinär.

Damit das künftig noch besser gelingt, 
haben wir eine großartige Neuigkeit: Wir 
kommunizieren im RAV ab jetzt über die 

Plattform Mattermost: Das ist ein digitales 
Messenger-Tool, ähnlich wie Teams oder 
Slack. Dort kann man Kanäle abonnieren, 
Direktnachrichten verschicken, Gruppen er-
stellen, Dateien hochladen und vieles mehr. 
Nach einer Testphase laden wir Euch alle 
ein, beizutreten. Der Vorstand geht damit 
auf Euren vielfach geäußerten Wunsch nach 
niedrigschwelliger Teilhabe ein. Mattermost 
demokratisiert aber nicht nur die Vereinsde-
batte, es erleichtert auch die kollektive Arbeit 
und ist deutlich übersichtlicher als überfüllte 
E-Mail-Postfächer. Eine Anleitung und Neti-
quette habt Ihr im November per E-Mail er-
halten, bei Fragen könnt Ihr Euch wie immer 
an unsere Geschäftsstelle wenden. Ein großer 
Vorteil von Mattermost: Wir können den Ma-
cher*innen jederzeit Feedback geben und sie 
optimieren das Tool nach unseren Wünschen. 
Wir hoffen also auf Eure Offenheit für diesen 
Sprung ins 21. Jahrhundert – und freuen uns 
auf Eure rege Beteiligung!

Neben vielen neuen Eintritten in den RAV, 
über die wir sehr glücklich sind, gibt es seit 
diesem Sommer auch drei neue Mitglieder im 
Vorstand, die wir an dieser Stelle noch einmal 
herzlich begrüßen: Anna Busl, Giulia Borsali-
no und Philipp Schulte (siehe Fotos).

Und nun wollen wir uns ganz dringend bei 
Euch bedanken: Unser Kongress »AufRecht 
– solidarisch in autoritären Zeiten« im Juni 

Seit diesem Juni neu im RAV-Vorstand: Anna Busl aus
Bonn, Giulia Borsalino aus Leipzig und Philipp Schulte
aus Berlin (v.l.n.r.) Fotos: Lotte Laloire
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Er hat Strafverfahren gegen Donald Rumsfeld 
und andere wegen der Verbrechen an den Ge-
fangenen in Abu Ghraib oder auch wegen der 
Folter in Guantánamo geführt und bis heute 
gute Verbindungen in die Staaten. Zuletzt hat 
er das Land im März 2025 besucht. Er beginnt 
seine Rede, die wir hier gekürzt und überar-
beitet dokumentieren1, mit den Worten:

»Wer bin ich, zusammenzufas-
sen, was seit Monaten intensiv 
von etlichen Leuten innerhalb 
und außerhalb der USA dis-
kutiert wird?« Kaleck sieht 
einen »Overkill an Informati-
onen. Wenn man aktuell eine 
Zeitung aufschlägt, stehen 
da teils sieben oder acht volle 
Seiten nur über die USA. Das ist 
schon problematisch. Leute denken, 
die USA seien das Zentrum der Welt. Das 
projizieren wir auch.« Als zweiten Disclai-
mer betont der Experte die Vorläufigkeit aller 
Aussagen. »Niemand kann sagen, was mor-
gen passiert oder wie es weitergeht.«

Zu Trumps Strategie sagt er: »Das ist nicht 
Aufbau, sondern Zerstörung – Disruption 
statt Reform«. Der Präsident lässt mit DOGE, 
der vormals von Elon Musk dirigierten Jungs
truppe, Institutionen auflösen, Klimaschutz 
abbauen, Eingriffe ins Gesundheitssystem 
vornehmen – und führt einen Kulturkampf. 
Zum Beispiel werden Denkmäler der Black-
Lives-Matter-Bewegung abgebaut. Dann geht 
Kaleck auf einige Felder näher ein:

ANGRIFFE AUF KANZLEIEN, 
MIGRANT*INNEN UND UNIVERSITÄTEN

Trump greift Anwaltskanzleien an, insbeson-
dere solche mit ehemaligen Staatsanwält*in-

nen oder mit Bezug zur Diversity-Politik. 
Ihnen werden Zulassungen, Informationen 
oder Regierungsaufträge entzogen. Darauf-
hin ist zum Beispiel die Kanzlei Paul and 
Weiss sehr schnell eingeknickt und hat der 
Trump-Regierung Dienstleistungen in Höhe 
von 40 Millionen Dollar angeboten2. »Ande-

re Kanzleien setzen sich zur Wehr, 
gehen dabei bisher aber nicht 

koordiniert vor.« Zum Wi-
derstand aufgerufen hat 
zum Beispiel die Anwäl-
tin Rahel Cohen3, die 
kürzlich auch mit dem 
Konrad-Redeker-Preis 

für Haltung und Resilienz 
ausgezeichnet wurde.

Das andere große Angriffs-
ziel von Trump ist die Migration: 

Grenzen werden zu Festungen, Asylantrags-
stellen geschlossen und bestimmte Gruppen 
vom Schutz gänzlich ausgeschlossen – so 
allein 350.000 Venezolaner*innen, was der 
Supreme Court bestätigt hat. Menschen wer-
den ohne Verfahren abgeschoben, etwa nach 
Guantánamo oder auch El Salvador – laut 
UN-Berichterstatter: Menschen verschwin-
den ohne Verfahren.
Das dritte Angriffsziel sind Universitäten – 
von der Columbia über Harvard bis zu Johns 
Hopkins. Hohe Summen werden gestrichen, 
etwa für medizinische Forschung. Ganze 
Fakultäten sollen umstrukturiert werden, 
die Regierung verlangt Zugang zu den Per-
sonaldaten. Bekannte Personen aus der pro-
palästinensischen Bewegung werden festge-
nommen, in andere Bundesstaaten gebracht 
und dort inhaftiert – allerdings dann oft nach 
rechtlicher Intervention durch Bürgerrechts-
organisationen wieder freigelassen. Zugleich 
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Ist das jetzt Faschismus? 
Wolfgang Kaleck berichtet über die 
USA und wie Anwält*innen Donald 
Trump trotzen
Konferenzbeitrag dokumentiert von Lotte Laloire

Was passiert gerade in den USA? Wozu führt Donald Trumps offener Angriff auf Rechts-
staat und Demokratie? Was können wir daraus für kommende Auseinandersetzungen 
in Europa lernen? Darüber sprach der ehemalige RAV-Vorsitzende Wolfgang Kaleck auf 
dem RAV-Kongress im Juni in Leipzig. Wir drucken seinen Redebeitrag hier in gekürzter 
und überarbeiteter Form ab.

»Was wir in den USA gerade erleben, ist eine 
Absage an die offene und freie Gesellschaft 
und ein Angriff auf den Rechtsstaat – in einer 
Geschwindigkeit, wie wir es noch nicht ge-
sehen haben«, eröffnet RAV-Vorstandsmit-
glied Franziska Nedelmann das Panel. Die 
Beschlüsse, Dekrete und Anweisungen der 
Trump-Regierung erfolgten so schnell, dass 
die Menschen gar nicht mehr hinterherkom-
men. Die Publizistin und Historikerin Anni-
ka Brockschmidt spricht deshalb von einem 
»administrativen Staatsstreich«. Donald 
Trumps Ziel sei es, die Bevölkerung und den 
politischen Gegner zu erschöpfen. Die Men-
schen ziehen sich dann aus Überforderung 
ins Private zurück.

Auch Medien können da kaum noch mit-
halten, ihre Beobachtungs- und Kontroll-
funktion nicht mehr in Gänze wahrnehmen, 

so Nedelmann. Ein weißer Mann, der die 
Nationalgarde und die Marine zur Macht-
demonstration und zur Eskalation losschickt 
– einfach, weil er es kann? Vollkommen egal, 
ob er es darf oder nicht. Ist das, was wir in 
den letzten Monaten beobachten, der Auf-
bau eines faschistischen Staates? Ist es sinn-
voll, diesen Begriff zu verwenden? Ist es ein 
faschistischer Staat mit einem neuen Gesicht 
– dem eines herrschenden weißen Mannes, 
der auch KI und Datenanalyse nutzt, um den 
Rechtsstaat abzuschaffen und durch einen 
schlanken, automatisierten Apparat zu er-
setzen? 

Um über diese Fragen zu sprechen, kam 
Wolfgang Kaleck zum Kongress nach Leipzig. 
Er ist Generalsekretär des European Center for 
Constitutional and Human Rights (ECCHR) 
und war langjähriger Vorsitzender des RAV. 

Trumps 
Maßnahmen gegen 

Universitäten dienen 
allem anderen als der 

Bekämpfung von 
Antisemitismus.
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Javier Milei an die Macht gekommen ist, 
herrschte auch dort eine eisige Stimmung 
und blankes Entsetzen. »Dort bestand die 
erste Verteidigungslinie – und das sollten 
wir uns hier zu Herzen nehmen – aus 
Anwält*innen und Bürgerrechts-
organisationen.« Zum Beispiel 
das Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS, Zentrum 
für Rechts- und Sozialwissen-
schaften) und Anwält*innen, 
die sich mit den Verbrechen 
der Militärdiktatur auseinan-
dergesetzt haben. »Die waren so-
fort da und haben Organisator*innen von 
Demonstrationen und Streiks beraten, haben 
mit der Polizei verhandelt, um Angriffe zu 
verhindern, und haben Eingaben im inter-
amerikanischen Menschenrechtssystem ge-
macht.«

Ähnliches beobachtet Kaleck durchaus 
auch in den USA: So etwa bei der Ameri-
can Civil Liberties Union (ACLU) und dem 
Center for Constitutional Rights (CCR). »Die 
arbeiten seit Januar pausenlos, kein biss-
chen eingeschüchtert. Da werden Eingaben 
gemacht, die fahren nach Louisiana oder 
in andere Gefängnisse und versuchen, das 
Schlimmste aufzuhalten. Und das ist, was 
wir als Anwält*innen, auch hier in Europa, 
in solch einer Situation beitragen können: 
Selbstbewusst sein und sagen: Wir stehen 
bereit, um Rechte zu verteidigen.«

Das ersetze jedoch nicht den politischen 
Widerstand oder eine Auseinandersetzung 
mit den ökonomischen Ursachen. »Aber es 
ist ein wichtiges Symbol. Es zeigt: die erste 
Verteidigungslinie wird gehalten.« Zumin-
dest den ersten Schock habe man in den USA 
inzwischen überwunden.

Und, so betont Kaleck: »Die meisten Ge-
richtsverfahren werden gewonnen.« Das 
dürfe bei all den verbalen Angriffen auf die 
Gerichte nicht untergehen. Ein Beispiel: Die 

US-Regierung ließ Menschen nach El 
Salvador in ein Hochsicherheits-

gefängnis ausfliegen, obwohl ein 
Bundesgericht dies untersagt 
hatte. Der Richter James Bo-
asberg sah darin Anzeichen 
für einen Rechtsbruch.4 Er 

wurde in der Folge aufs Übelste 
angegriffen. Da hat der Supreme 

Court gesagt, das geht zu weit. Und 
dieser ist eindeutig rassistisch besetzt, er ge-

nügt unseren rechtsstaatlichen Ansprüchen 
nicht. Aber immerhin, es gibt hier eine erste 
Verteidigungslinie.

WELCHER BEGRIFF BESCHREIBT  
DIE USA RICHTIG?

Es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die sa-
gen: Was in den USA passiert, ist Faschismus. 
Wichtig für Kaleck ist: »Wer vom Trumpis-
mus redet, darf vom Kapitalismus nicht 
schweigen.«

Bigott war für ihn deshalb  ein Aufsatz von 
Jürgen Trittin in den Blätter für deutsche und 
internationale Politik5, in dem er schreibt: 
Unter Trump erleben wir den Übergang vom 
demokratischen Kapitalismus zum oligar-
chischen Monopolkapitalismus. »Und das ist 
über Nacht passiert? Na, herzlichen Dank für 
diese Analyse! Die Macht der Digitalkonzer-
ne wurde bereits unter der Ägide von demo-
kratischen Präsidenten aufgebaut.« 

Lesenswert ist aus Kalecks Sicht hingegen 
die Analyse von Margit Mayer in der Prok-
la6, in der sie die Bewegung wesentlicher 

gibt es einen starken Antisemitismus in den 
USA, vor allem bei denen, die gerade an der 
Macht sind; ebenso gab es dokumentierte 
antisemitische Vorfälle an Universitäten. Die 
daraufhin von der Trump-Regierung ergriffe-
nen Maßnahmen dienen indes allem anderen 
als der Bekämpfung von Antisemitismus.

NICHT ALLES SCHLIMME IST NEU

Der autoritäre Wandel, der gerade stattfindet, 
kam laut Wolfgang Kaleck nicht so plötzlich, 
wie es scheint. »Das hat sich lange ange-
bahnt.« Die Wurzeln von einigen Dingen, die 
jetzt sichtbar werden, liegen teils weiter zu-
rück. So haben die Republikaner schon länger 
»Courtpacking« betrieben, also Gerichte mit 
Leuten besetzt, die ihnen genehm sind. Oder 
auch das folgenschwere Urteil zu Abtreibun-
gen vom Supreme Court: Es wurde schon im 
Juni 2022, also noch während der Präsident-
schaft von Joe Biden, gefällt. Das demokra-
tische Establishment war ebenso Teil dieser 
Entwicklung, betont Kaleck und erinnert 
etwa an Obamas Pakt mit Kapitalfraktionen. 
Der Aufstieg der Digitalkonzerne begann 
bereits unter Bill Clinton und Al Gore. Mit 
Rechtsstaatlichkeit habe es in den USA auch 
schon vor Trump Probleme gegeben, zum 
Beispiel Klassenjustiz, einen rassistischen 
Polizei- und Justizapparat, überproportional 
hohe Strafen, unmenschliche Haftbedingun-
gen, Todesstrafe. 

Die aktuellen Abschiebungen aus den 
USA sind schlimm und müssen teilweise als 
»zwangsweises Verschwindenlassen« gewer-
tet werden. »Aber schon vor 25 Jahren hat ein 
US-Präsident ein System weltweiter Entfüh-
rungen und Folter von Terrorismusverdäch-
tigen eingerichtet sowie einen Krieg in Irak 

angezettelt«, erinnert Kaleck. »Mit einem völ-
kerrechtswidrigen Angriff, der einer Million 
Menschen das Leben gekostet hat. Das hat 
Trump noch nicht getan.« Da frage Kaleck 
sich, wie man sich diese Vergangenheit eigent-
lich so schönreden könne, wie es viele, auch in 
den Medien, hier täten? »Die USA haben über 
Jahrzehnte in der ganzen Welt und im eigenen 
Land Verbrechen begangen. Die Geschichte 
der USA ist eine Geschichte von Verbrechen.«

»Als ich damals in die USA kam, war ich al-
lerdings doppelt erstaunt: zum einen über das 
Ausmaß der Folter, aber zum anderen auch 
über das Engagement von vielen gegen die 
Folter: Journalist*innen, Bürgerrechtsorga-
nisationen, sogar Militärs, mit denen wir uns 
ausgetauscht haben. Aber von dieser kämpfe-
rischen Stimmung war bei meiner diesjähri-
gen Reise überhaupt nichts zu spüren.«

FORMIERT SICH DAGEGEN 
WIDERSTAND?

Während Trumps erster Amtszeit um 2016 gab 
es noch riesige Demonstrationen. »Und was 
hat es gebracht? Herzlich wenig.«, so Kaleck. 
Seinen Freund*innen aus den USA zufolge, sei 
es deshalb nicht so schlecht, erst einmal inne-
zuhalten und zu sehen, was eigentlich gerade 
passiert. »Nicht einmal die erste Wahlperiode 
von Trump ist bisher richtig verstanden und 
aufgearbeitet worden.« Das Ausbleiben von 
Demonstrationen ist laut Kaleck also nicht 
unbedingt als negatives Signal zu werten.

DIE ERSTE VERTEIDIGUNGSLINIE: 
ANWÄLT*INNEN

Kaleck zieht einen Vergleich zwischen den 
USA und Argentinien: Kurz nachdem 2023 

Einen Krieg  
wie im Irak hat  

Trump noch nicht 
angezettelt.
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ein Teil der Soft-Power der USA angesehen 
und als ein Instrument der Außenpolitik kri-
tisiert wurde. Aber es sind auch viele gute 
Organisationen gefördert worden, darunter 
etwa das griechische Flüchtlings-Council, 
die wichtige Arbeit gemacht haben, oder 
ukrainische und syrische Exilorganisatio-
nen, die zu Menschenrechten arbeiten, oder 
weite Teile der Folterprävention und der Fol-
terbehandlung in Afrika und in Asien. »Der 
Entzug der Finanzierung erwischt 
ganz viele wichtige Organi-
sationen.« Zugleich könne 
das auch positive Effekte 
haben, nämlich eine ge-
wisse »Dezentralisie-
rung«, also wenn Pro-
jekte, die vorher in New 
York angesiedelt waren, 
zum Beispiel nach Nairobi 
umziehen.

Auch am Internationalen Straf-
gerichtshof ist Trump bereits zu spüren. 
Sanktionen gegen die Ankläger*innen und 
einige Richter*innen wurden verhängt und 
keiner weiß, welche Kreise das noch zieht. 
Leute mit US-amerikanischer Staatsbürger-
schaft kündigen, sogar Leute, die über Jahr-
zehnte dabei waren. »Ich bin nicht überzeugt, 
dass Wegducken die richtige Strategie ist. Aber 
wer weiß das schon.«

AUSBLICK

Leute wie Quinn Slobodian und andere sa-
gen, der Markt wird es richten. Was die in 
den USA gerade machen, ist so destruktiv 
für ihre eigene Wirtschaft, dass es zurück-
schlägt. Das ist eine Option. Es wird viel über 
die Zölle diskutiert, durch die in den USA 

mehr Arbeitsplätze wegbrechen als irgendwo 
sonst. Das wird die MAGA-Basis betreffen 
und könnte sozialen Widerstand auslösen, 
auch von bisher nicht aktiven Kreisen. Aber 
das ist nicht die einzige Option, es sind alle 
möglichen Szenarien vorstellbar. Auch Waf-
fengewalt im Inneren der USA ist nicht aus-
zuschließen. Niemand weiß, was passieren 
wird.

Was in den letzten zwei Jahrzehnten in den 
USA und auch in Europa passiert, 

ist laut Kaleck auch »ein Ar-
mutszeugnis für alle Linken 

und progressiven Kräfte«. 
Er fragt: »Wo ist denn die 
linke oder auch nur links 
angehauchte politische, 
gesellschaftliche Vision? 

Sie ist nicht da.«
Vom Tisch sei die form-

lose Rainbow Coalition10, 
vermutet Kaleck. Als Obama 

gewählt wurde, dachte man noch, die 
alte demokratische Basis, das seien die alte 
Arbeiterklasse, die jungen Menschen, die 
Hispanics und die schwarze Bevölkerung. 
Aber genau das hat sich verändert: Die Wäh-
ler*innenbasis der demokratischen Partei 
sind heute eher gut ausgebildete Menschen 
mit eher höheren Einkommen. Die Bevöl-
kerungsteile, von denen die demokratische 
Partei meinte, die würden sie immer wählen, 
sind in großer Zahl zu Trump abgewandert. 
Das ist in einem Aufsatz von der New Left 
Review gut beschrieben und mit Zahlen 
untermauert worden: Hispanics, schwarze 
Männer, junge schwarze Männer, die sich 
von dieser Rhetorik angesprochen fühlen11. 
»Da wieder eine neue Koalition aufzubauen, 
wird eine gigantische Aufgabe sein.«

Kapitalfraktionen hin zu opportunistischen 
oder überzeugten Trumpisten nachzeichnet. 
Nancy Fraser spricht auch vom »Ende des 
progressiven Neoliberalismus«, dessen zer-
störerische Wirkung wir auf der ganzen Welt 
besichtigen können, der sich aber einen pro-
gressiven Touch gegeben hat, mit Diversity-
Programmen usw. Und natürlich gibt es dazu 
jetzt Veränderungen, das jetzt ist »Disrupti-
on« – nach den Vorgaben des »Projekt 2025« 
der konservativen Heritage-Foundation. In-
wiefern Trump dabei nun ideologisch moti-
viert ist, weiß niemand genau. Ebenso unklar 
ist, welche Fraktionen sich am Ende durch-
setzen werden: die MAGA-Basis, die nicht so 
viel Geld hat oder die Digitalkonzerne.

Spannend findet Kaleck auch den Ansatz 
von Steven Levitsky und Lucan A. Way, die 
von kompetitivem Autoritarismus7 sprechen. 
Sie gehen nicht davon aus, dass die Demo-
kratie in den USA komplett abgeschafft wird, 
es finden zwar weiterhin Wahlen statt, aber es 
wird mit allen Mitteln versucht, den Gegner, 
also die stärkste Opposition, gezielt zu schwä-
chen. Und das erleben wir ebenfalls in Un-
garn, Türkei, in Indien und die lernen auch 
voneinander. Auch interessant ist der Ansatz 
von Paul Feigelfeld, der spricht von »Ai-to-
ritatismus« oder von Quinn Slobodian, der 
spricht – wie andere – von »digital gesteuerter 
Technokratie«8.

Empfehlenswert ist auch der Essay »Auf-
stieg des Endzeitfaschismus – Die Politik 
mit dem Untergang – und wie wir sie noch 
stoppen können« von Naomi Klein und As-
tra Taylor in den Blättern für deutsche und 
internationale Politik9. Darin heißt es, dass 
den aktuell Herrschenden die Zukunft voll-
kommen egal ist. Ihnen zufolge hat niemand 
den Anspruch, aus den USA eine blühende 

Landschaft zu machen. Klar ist auch, egal, 
was dabei herauskommt: Es wird ein riesiger 
Schaden entstehen – gerade für das Klima. Da 
werden Hunderttausende Menschen sterben.

»Diese Begriffe erfassen unterschiedliche 
Aspekte, die alle wichtig sind«, findet Kaleck. 
»Wir müssen uns damit auseinandersetzen.« 
Auf Begrifflichkeiten kaprizieren sollte man 
sich seiner Meinung nach aber nicht.

ANGRIFFE AUF DAS  
INTERNATIONALE RECHT  
UND DAS VÖLKERRECHT

Ein Aspekt, der Kaleck besonders inter-
essiert, ist die Erosion des Völkerrechts. Er 
fragt: »Ist das, was wir gerade erleben, das 
Ende des Völkerrechts und all seiner Institu-
tionen? Wenn man sich die kurze Geschich-
te des Völkerrechts seit 1945 anschaut, sieht 
man: Es war noch nie schön«, betont er. Für 
die Menschen in Westeuropa war es vielleicht 
etwas schöner als anderswo. Kaleck kritisiert 
deshalb die Darstellung von Militärtheoreti-
kern wie Carlo Masala in seinem Buch »Welt-
Unordnung«. »Nein, die Welt war auch vor-
her nicht in Ordnung«, betont der ECCHR-
Generalsekretär. 

Die letzten Jahrzehnte waren durchzogen 
vom amerikanischen Doppelstandard, das 
Völkerrecht nur dann zu befolgen, wenn es 
den eigenen Interessen dient. Man denke 
nur an die vielen Verbrechen von Vietnam 
über Mittel- und Südamerika bis zum Irak-
krieg und dem sogenannten Krieg gegen den 
Terror. Viel mehr davon hätte vor dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof landen müssen, 
ist es aber nicht. Eine andere Dimension ist 
der UN-Menschenrechtsrat oder US-Aid, 
also die Entwicklungshilfe, die zu Recht als 

Was ist das? 
Endzeitfaschismus,  

digitale Technokratie  
oder kompetitiver 
Autoritarismus?

SEITE 10 . USA: IST DAS FASCHISMUS?
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Party, Fred Hampton, Ende der 1960er Jahre initiiert 
und verstand sich als Kampfbund gegen die Unter-
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articles/matthew-karp-trump-redux

DIE ROLLE DER ANWÄLT*INNEN

»Auch in Deutschland haben wir ein rechts-
radikales Problem«, so Kaleck. »Und wir 
erleben eine mehr oder weniger 
verfehlte Politik wechseln-
der Regierungen, die für 
wachsende Ungleichheit 
in Deutschland sorgt, was 
wiederum für soziale Un-
ruhe sorgt, was wiederum 
für den Anstieg der Rechts-
radikalen sorgt.«

»Ich glaube, wir haben als Ju-
ristinnen und Juristen eine große Auf-
gabe.« Es habe ihn mit seiner Zunft versöhnt, 
zu sehen, wie die internationale Jurist*innen-
schaft auf die Angriffe in den USA reagiert 
hat. »Das sieht für mich erstmal ganz gut 
aus.« Kaleck findet, Anwält*innen sollten bei 
der Zurückweisung der Angriffe von rechts 
eine große Rolle spielen, zum Beispiel auf 
dem Feld der Migration. Natürlich auch, um 
Deutschlands Rolle in der Welt zum Besseren 
zu wenden.

Diesbezüglich nennt Kaleck sowohl die 
Merkel- als auch die Ampel-Regierung »fa-
tal«, auch von der Merz-Regierung verspricht 
er sich nichts Besseres. Wenn es stimmen 
würde, dass die USA nicht mehr der Part-
ner Deutschlands sind, müsste man in sei-
nen Augen fragen, wer dies dann ist. »Dann 
müsste man neue Allianzen bilden – und 
das sehe ich im Moment nicht.« Besonders 
schlimm fand er das, als es um die Rechen-
spiele ging, wie viele Menschen in Afrika von 
der Streichung der US-Aid-Gelder betroffen 
sind. »Kein europäischer Politiker hat sich da 
hingestellt und gesagt: Wir sind solidarisch 
mit Euch.«

An dieser Stelle sollten wir als Anwält*in-
nen eine große Rolle spielen: Zum einen soll-
ten wir die Kernprinzipien des Völkerrechts 

verteidigen, also das Gewaltverbot, das 
Folterverbot, Genfer Konvention 

und all das, zum anderen sollten 
wir auch die Forderung nach 
einer neuen Weltwirtschafts-
ordnung, einer fairen und 
gerechten Weltwirtschafts-
ordnung (...) aufgreifen. 

Auch wenn es im Moment 
schwierig ist, sich vorzustellen, 

welche Allianzen das in der Real-
politik durchsetzen könnten.

DIE ROLLE DES RAV

Kaleck findet es falsch, sich in »linke Prep-
per-Fantasien« zurückzuziehen. Stattdessen 
sollten wir uns in eine offene politische Aus-
einandersetzung stürzen und den Rechten 
auf allen Feldern, auf denen wir können, ent-
gegentreten. »Das kann natürlich auch mit 
Klagen sein.« Diesbezüglich erhofft er sich 
vom RAV, dass dieser die dafür nötige Inf-
rastruktur aufbaut, »also ein Klage-Depart-
ment. Da haben wir eine Menge zu tun und 
da sind sie angreifbar.«

Lotte Laloire ist Pressereferentin des RAV, Redakteu-
rin bei der tageszeitung »taz« und freie Journalistin 
in Berlin.

Der RAV sollte  
ein Department für 

Klagen gegen rechte 
Kräfte aufbauen.
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SOLIDARITÄT als „Human Banner“: Menschen haben 
sich hier in San Francisco in der Form der Buchstaben 
„NO KING“ aufgestellt, als am 14. Juni 2025 überall in 
den USA gegen Donald Trump demonstriert wurde.
Foto: Amazing Aerial / Alamy Stock Photo
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und Autor Arne Semsrott in seinem Buch 
»Machtübernahme« mit dem Begriff »Prep-
ping for Future«.3 Dabei geht es ihm um »zu-
kunftsfähiges und solidarisches Preppen« als 
»Selbstermächtigung der Zivilgesellschaft an-
gesichts eines Staats, auf den man sich nicht 
verlassen kann und dafür Gesellschaft vor al-
lem lokal zu organisieren, Politik von unten 
zu machen, gemeinsame Infrastrukturen zu 
schaffen« (S. 203). 

Vor dem Kollapscamp gab es dazu bereits 
im Juni 2025 mit dem Kongress »Soliprep-
ping – Krisen solidarisch begegnen« der 
Hilfsorganisation Cadus eine erste größere 
öffentliche Veranstaltung in Deutschland.4

KRISE UND RECHT: EINE WARNUNG

Die Sorge vor der Krise liegt gewissermaßen 
im Trend. Im Recht ist die Anrufung von 
Krise – verstanden als Ausnahmezustand – 
jedoch mit Vorsicht zu genießen. Deshalb be-
ginnen und beenden wir unseren Workshop 
beim Kollapscamp mit einer Warnung: Wer 
Krise ruft, bekommt vom Staat nicht immer 
das, was er*sie sich erhofft.

Denn Krise oder Notstand sind Zauber-
wörter für den autoritären Staat. Sie können 
genutzt werden, um für die Notwendigkeit 
einer »starken Führung« zu argumentieren, 
die Grundrechte einzuschränken und kom-
plexe soziale Fragen, wie die Integration 
von Migrant*innen oder die Klimakrise als 
Transformationsaufgabe zu vereinfachen 
oder komplett in den Hintergrund rücken zu 
lassen. Auch auf vorausschauende Investitio-
nen und zukunftsgerichtete Politik wird ein 
Staat im Krisenmodus eher verzichten. Diese 
Krisenrhetorik taucht derzeit in unterschied-
lichen Themenbereichen auf.

Der amtierende Bundesinnenminister 
Dobrindt (CSU) beruft sich auf eine Ausnah-
meregelung für Notstandsfälle im EU-Recht, 
um ohne die Durchführung des sog. Dub-
lin-Verfahren Schutzsuchende an deutschen 
Grenzen zurückzuweisen. Das Verwaltungs-
gericht Berlin entschied im Juni 2025 in drei 
Beschlüssen, dass das Berufen auf eine »Not-
lage« nicht trägt, weil es für diese keine Belege 
gebe.5 Dobrindt hält jedoch weiter an dieser 
Weisung fest.

Auch im Bereich des Klimaschutzes finden 
sich, legitimiert durch eine im Kern berech-
tigte Krisenrhetorik, regressive Elemente.  
»Wir leben bereits in der Klimakrise« – mit 
diesen Worten beginnt die Nationale Inter-
disziplinäre Klimarisikoeinschätzung6, ver-
fasst 2025 u.a. durch den BND im Auftrag 
der Bundesregierung. Im Kontext der Kli-
makrise entdeckt damit der BND das Klima-
krisen-Wording für sich, welches eigentlich 
eher in der Klimabewegung als bei Behörden 
zu finden ist. Zwar wird, sprachlich zurück-
haltend unter Verweis auf den Klimawandel, 
derzeit darauf gepocht, mit dem rechtlichen 
Rückenwind des »überragenden öffentlichen 
Interesses«7 die unterirdische Kohlendioxid-
speicherung (CCS) voranzubringen. Hierbei 
handelt es sich jedoch um eine umstrittene 
und risikoreiche Technologie, die Klima-
schutz im Sinne einer wirklichen Reduktion 
von Emissionen in den Hintergrund rückt.

Auch die Bundeswehr sieht sich schein-
bar für Krisenfälle aller Art mandatiert und 
bereitet Pläne vor, nach denen umfassend in 
die innere Organisation von Staat und Gesell-
schaft eingegriffen werden soll. Nachdem zu-
letzt über eine Bündelung zur Heimatschutz-
division8 der Einsatz im Inland gestärkt wurde, 
berät die Bundeswehr nun, wie Correctiv auf-

Preppen mit Recht: Wie wir  
solidarisch durch die Krise kommen
Von Vivian Kube und Ida Westphal

Wie kommen wir solidarisch durch die Krise? Und wie können wir uns darauf vorbe-
reiten, Stichwort »Prepping«? Damit befasste sich Ende August das Kollapscamp in 
Kuhlmühle, einem kleinen Ort im Nordosten Brandenburgs, an dem verschiedene linke 
Gruppen teilnahmen. Vivian Kube und Ida Westphal waren dabei – und betrachteten 
das Ganze aus juristischer Sicht.

A uf dem Kollapscamp in Kuhlmühle 
haben wir zugehört, gelernt, dis-
kutiert und einen Vortrag über die 

rechtliche Perspektive auf den Kollaps gehal-
ten.1 Ist die Ausrufung des Kollapses recht-
lich gesehen eigentlich eine gute Idee? Wie 
reagiert Recht in »der Krise«? Was bedeutet 
die Auseinandersetzung mit dem Kollaps für 
die Arbeit von progressiven Anwält*innen? 
Und welche neuen Rechtsfragen stellen sich 
dadurch? Nach der Beschäftigung mit all 
diesen Fragen votieren wir für eine kollaps-
bewusste Anwält*innenschaft.

KOLLAPS UND SOLIDARISCHES 
PREPPEN

In der neuen Bewegungserzählung geht es 
um nichts weniger als um den Kollaps. Tadzio 
Müller, ursprünglich Aktivist in der Klima-
bewegung, erzählt in seinem Buch »Zwischen 
friedlicher Sabotage und Kollaps«2, warum er 
das Hoffen auf eine ambitionierte Klimapoli-
tik und die Konzentration von Bewegungs-
ressourcen in einer Situation, in der diese of-
fensichtlich gescheitert ist, für eine Form des 
Verdrängens der Klimakrise hält.

Mit Kollaps ist dabei nicht das Ende der 
Zivilisation gemeint, sondern der spezifi-
sche Klimakollaps als »Kollaps des globalen 
Klimasystems, also seinem Übergang von 
einem stabilen in einen instabilen Zustand 
[sowie] von verschiedenen Kollapsen in ver-
schiedenen Systemen, die sich zu einer gesell-
schaftlich zunehmend abgefuckten Situation 
verdichten werden« (S. 229). Für linke Bewe-
gungen gehe es daher nicht (mehr) um eine 
Analyse »abstrakter Kollapsdynamiken, son-
dern darum, auszuloten, wie wir uns als pro-
gressive gesellschaftliche Akteure im Kontext 
multipler miteinander verschränkter Kollaps-
dynamiken aufstellen können/müssen« (S. 
252). Also auch: vom Normalzustand dazu 
überzugehen, den Ausnahmezustand anzu-
erkennen.

Die Idee ist nicht, dass Menschen sich in 
ihre eigenen vier Wände zurückziehen und 
individuell preppen, sondern dass sie Fähig-
keiten erwerben und Beziehungen aufbauen, 
um Bedürfnisse in krisenhaften Zuständen 
solidarisch zu erfüllen. In eine ähnliche 
Richtung, allerdings mit dem Ziel der Ver-
teidigung der Demokratie angesichts rech-
ter Machtbestrebungen, geht der Aktivist 
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Was es schon gibt, ist zum Beispiel die 
rechtliche Beratung progressiver Projekte – 
von der solidarischen Landwirtschaft bis zum 
Mietshäusersyndikat, oder die Arbeit an den 
Schnittstellen zwischen gemeinschaffenden 
Projekten und juristischen Strukturen bzw. 
Behörden11, mit dem Ziel, dass Bürokratie 
und Behördenlogik nicht die menschlichen 
Beziehungen bestimmen. Diese Ansätze sind 
deutlich älter als der Diskurs über den Kol-
laps und Prepping, und wichtige Referenzen, 
deren Wichtigkeit angesichts des drohenden 
Kollapses noch zunehmen wird. Darauf kön-
nen spezifisch kollapsbezogene solidarische 
Infrastrukturen aufgebaut werden.

Womöglich lässt sich ein zivilgesellschaftli-
cher Katastrophenschutz schaffen. Zivil- und 
Bevölkerungsschutz ist ein Investitionsbe-
reich beim neu eingeführten Sondervermö-
gen für Infrastruktur und Klimaneutralität 
nach Art. 143h Abs. 1 GG. Nach dem Ge-
setzentwurf12 zur Umsetzung sollen die In-
vestitionen grundsätzlich auch in zivilgesell-
schaftlichen Bevölkerungsschutz fließen. Die 
sogenannten Katastrophenschutz-Leuchttür-
me in Berlin sind dafür ein Beispiel13. Die-
se sollen im Krisenfall – etwa bei längerem 
Stromausfall oder Ausfall kritischer Infra-
struktur – als notstromgesicherte Anlaufstel-
len für die Menschen in Berlin dienen. Als 
mit Notstrom versorgte »leuchtende Inseln« 
sollen sie Informationen, Hilfsangebote und 
Koordination bieten. Der Plan beinhaltet 
ausdrücklich, auch zivilgesellschaftliche In-
itiativen einzubinden – für Netzwerkarbeit, 
Bedarfsanalysen und konkrete Unterstützung 
im Ernstfall.

Zivilgesellschaftliche Initiativen oder Or-
ganisationen mit dem Fokus auf Katastro-
phenreaktion könnten überlegen, sich etwa 

als gemeinnützige Katastrophenschutzor-
ganisation anerkennen zu lassen, um diese 
Räume frühzeitig zu besetzen. Denn: Werden 
diese Aufgaben durch solidarische Initiativen 
anstatt durch die Bundeswehr ausgefüllt, so 
ist viel erreicht. 

Für solidarische Kollapsarbeit kann an be-
reits bestehende Konzepte, wie etwa das fe-
ministische Konzept der sorgenden Städte14, 
oder Strukturen wie Quartiersarbeit, ange-
knüpft werden. Es könnte überprüft werden, 
ob bestehende Projekte für eine Zusammen-
arbeit mit staatlichen Institutionen, etwa als 
Commons-Public-Partnerships15 in Betracht 
kommen. Die Folgen einer solchen Verzah-
nung mit dem Staat müssen dabei im Einzel-
fall sorgsam abgewogen werden. Sie können 
zu vermehrter staatlicher Kontrolle sowie 
verstärkten Informationspflichten, soweit 
man im Bereich der Daseinsvorsorge oder als 
Verwaltungshelfer tätig wird, reichen. 

Rechtliche Garantien, wie Art. 3 GG, kön-
nen in Anspruch genommen werden, den 
Staat in die Pflicht zu nehmen, Mittel bereit-
zustellen und Bevölkerungsschutz für alle zu 
machen, damit strukturelle Ungleichheiten in 
Krisenvorsorge und -bewältigung nicht aus-
geblendet werden. Das Recht kann dabei ein 
wichtiges Instrument sein, um gerechte Res-
sourcenzuteilung durchzusetzen.

FÜR EINE KOLLAPSBEWUSSTE 
ANWÄLT*INNENSCHAFT

Recht spielte beim Kollapscamp eine erfri-
schend untergeordnete Rolle. Richtig so, denn 
im Kollaps kann Recht, das aktiv teilhat an der 
Produktion des Kollapses, sogar eine negativ-
verstärkende Rolle spielen. Im Kollaps stellt 
sich somit insbesondere die Frage, wie lange 

deckte9, mit Bund, Ländern, Kommunen und 
der Wirtschaft auf Grundlage des »Operati-
onsplans Deutschland«, wie Städte und Kom-
munen kriegstüchtig werden sollen. Insgesamt 
zeichnet der Operationsplan ein Szenario um-
fassender Krisenbewältigung auch in Fällen 
von Waldbränden oder Cyberangriffen. Dazu 
sollen, wie auf einer Folie in einer Präsentation 
der Bundeswehr dargestellt, auch Änderungen 
des Grundgesetzes gehören und die Einfluss-
nahme auf das Mindset der Bevölkerung, das 
mit einem von einer Deutschlandflagge aus-
gefülltem Kopf symbolisiert wird.

AUS ALT MACH NEU: WAS ES IM 
KOLLAPS WIRKLICH BRAUCHT

Durch Maßnahmen wie Abschottung, Auf-
rüstung und Symptombekämpfung geraten 
die wahren Krisen in den Hintergrund: etwa, 
dass Fluchtursachen auch Folge von Kolonia-
lismus und der Klimakrise sind; oder allge-
meiner die Unterdrückung und Ausbeutung 
von Mensch und Natur durch eine Wirt-
schaftsweise, die zum Zusammenbruch von 
überlebensnotwendigen gesellschaftlichen 
und ökologischen Systemen führt.

In der praktischen Arbeit progressiver 
Anwält*innen ist die Auseinandersetzung 
mit dem so verstandenen Ausnahmezustand 
nichts Ungewöhnliches: Nebenklagevertre-
tung in Fällen sexualisierter oder rassistischer 
Gewalt, die Verteidigung des Asylrechts, die 
sozialrechtliche Beratung von Menschen oder 
der Einsatz für eine adäquate Anerkennung 
der Klimakrise im Recht – dies alles sind 
Beispiele einer rechtlichen Verteidigung von 
Menschen in strukturellen Krisensituationen, 
die als Normalzustand deklariert die perma-
nente Krisenhaftigkeit in einer von Macht-

verhältnissen durchzogenen Gesellschaft 
verschleiern. Solche strukturellen Missstän-
de als Krisen bzw. Kollapserscheinungen zu 
benennen und staatliche Anerkennung und 
entsprechende Maßnahmen zu verlangen, 
ist daher bereits ein sinnvolles Element kriti-
scher Rechtspraxis. Mit fortschreitenden Kol-
lapserscheinungen wird es wichtig bleiben, 
auf die verdeckten Krisen zu schauen, jenseits 
von hegemonialen Krisenverständnissen und 
sich einem selektiven Blick auf den Ausnah-
mezustand zu verwehren.

Denn in einer Gesellschaft, in der Men-
schen nicht gleichbehandelt werden, treffen 
Krisen Menschen ungleich. Krisen verstär-
ken Ungleichheiten. Dies zeigt etwa Rebec-
ca Solnit in ihrem Buch »A Paradise Built in 
Hell«10 am Beispiel der verheerenden Folgen 
des Hurricane Katrina im Jahr 2005 und 
stellt fest: In gerechten Gesellschaften ist eine 
Krise nur eine Krise, während bestehende 
Ungleichheit Resilienz zerstört und Krisen-
ereignisse dadurch Ungleichheiten verschär-
fen, etwa bei der Verteilung von Ressourcen 
zur Katastrophenvorsorge und -abwehr. Ge-
rechte(re) Gesellschaften sind also besser auf 
Krisen vorbereitet. Daraus folgt: Der Einsatz 
gegen Ungerechtigkeit – auch mit Mitteln des 
Rechts – ist bereits eine Art Kollapsvorsorge.

RECHTLICHES PREPPING: 
SOLIDARISCHE INFRASTRUKTUREN 
AUSBAUEN UND SCHÜTZEN

Doch – angeregt durch das Kollapscamp – 
wollen wir weiterdenken: Was gibt es schon, 
was braucht es noch? Was bedeutet rechtliche 
Resilienz? Was kann solidarisches Preppen in 
rechtlicher Hinsicht sein? Welche rechtlichen 
Skills braucht es im Kollaps?

SEITE 18 . PREPPEN MIT RECHT
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1	 https://kollapscamp.de/

2	 Tadzio Müller, Zwischen friedlicher Sabotage und 
Kollaps: Wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben, 
2024, Mandelbaum

3	 Arne Semsrott, Machtübernahme: Was passiert, 
wenn Rechtsextremisten regieren, 2024, Droemer & 
Knaur

4	 https://www.cadus.org/blog/kongress-recap-sol-
iprepping-krisen-solidarisch-begegnen/

5	 https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsge-
richt/presse/pressemitteilungen/2025/pressemit-
teilung.1565917.php

6	 https://metis.unibw.de/assets/pdf/Nationale_In-
terdisziplinaere_Klimarisiko-Einschaetzung.pdf

7	 https://dserver.bundestag.de/btd/21/014/2101494.
pdf

8	 https://www.bundeswehr.de/de/organisation/
heer/organisation/heimatschutzdivision

9	 https://correctiv.org/aktuelles/sicherheit-und-
verteidigung/2025/08/18/bundeswehr-trimmt-
staedte-und-gemeinden-auf-kriegstuechtigkeit/

10	 Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell, 2025, 
Granta

11	 Andrea Vetter, Luisa Kleine, Tabea Heiligenstädt, 
Schnittstellen hüten: Warum gut gepflegte Kontakt-
zonen zwischen Orten des Gemeinschaffens und 
bürokratischen Institutionen wichtig sind und was 
Zaubermäntel damit zu tun haben, 2022, https://
lesen.oya-online.de/texte/3730-schnittstellen-
hueten.html

12	 https://dserver.bundestag.de/btd/21/007/2100779.
pdf

13	 https://www.berlin.de/katastrophenschutz/war-
nung-und-information/anlaufstellen-fuer-die-be-
voelkerung/

14	 https://www.sorgende-staedte.org/

15	 https://www.exploring-economics.org/de/ent-
decken/commons-public-partnerships-als-boos-
ter-fuer-die-transformation/ und https://podcast.
dissenspodcast.de/307-commons

16	 Dianne L. Otto, Remapping Crisis Through a Feminist 
Lens, 16. Februar 2011, University of Melbourne, 
Legal Studies Research, Paper No. 527, https://ssrn.
com/abstract=1762947

noch mit Mitteln des Rechts solidarisch gear-
beitet werden kann. Wir denken jedoch, dass 
es sich für progressive Anwält*innen lohnt, 
sich mit diesen neuen Impulsen zu beschäfti-
gen, unabhängig davon, wie man die Kollaps-
rhetorik bewegungsstrategisch bewertet.

Dabei geht es einerseits darum, weiterhin 
mit einer kritischen Rechtspraxis vereinfa-
chende Krisennarrative zur Rechtfertigung 
autoritärer oder menschenrechtswidriger 
Maßnahmen aufzudecken und zu entkräften. 
Allerdings ist Vorsicht geboten, um nicht den 
Einsatz für die Anerkennung von Krisen im 
Recht zu delegitimieren, die zurecht benannt 
werden (z.B. die Klimakrise oder Femizide). 
Hier ist der Kontext entscheidend. In der 
Arbeit mit dem Recht sind strukturelle Miss-
stände, z.B. durch Klimaklagen, ins Recht zu 
übersetzen, ohne durch unreflektierte Über-
nahme des Krisendiskurses verkürzende 
Muster zu reproduzieren.

Andererseits geht es darum, die Arbeit für 
eine gerechte Gesellschaft auch im Kollaps 
weiterzuführen und um neue Aspekte wie 
die gemeinnützige Katastrophenvorsorge zu 
ergänzen. Hierfür kann hilfreich sein, was 
die Rechtswissenschaftlerin Dianne Otto als 
»un-crisis-thinking« bezeichnet 16 – sich von 
der lähmenden Dringlichkeit des Krisennar-
rativs zu befreien und stattdessen langfristige 
Visionen und widerständige Strategien zu 
entwickeln. 

Denn Kollapserscheinungen sind nicht 
neu – sie sind Kontinuitäten. Vielleicht sind 
sie heute sichtbarer und schärfer als zuvor. 
Deshalb ist es entscheidend, im juristischen 
Handeln über das bloße Reagieren hinaus-
zugehen. Das heißt, den Fokus auf krisen-
feste Strukturen zu legen, auf den Schutz von 
Freiräumen, auf nachhaltigen Widerstand 

jenseits reaktiver Verteidigung. Die Frage 
darf dann nicht nur lauten: »Wie wehre ich 
mich?«, sondern auch: »Wie stärke ich das, 
was langfristig trägt?«

Im RAV ist das nicht neu, sondern bereits 
gelebte Praxis. Ein weiterer Impuls kann sein, 
dass anlässlich des Kollapscamps unterschied-
liche Initiativen und Bewegungen, die bisher 
wenig Schnittmengen hatten, zusammenge-
kommen sind, um Wissen zu teilen und sich 
gegenseitig zuzuhören. Es wird spannend 
sein zu beobachten, ob sich neue Allianzen 
und Räume auftun, und welche Rechtsfra-
gen sich dann stellen. Unser Anspruch in der 
Rechtspraxis sollte weiterhin sein, die Kom-
plexität der Realität anzuerkennen, utopisch 
zu bleiben, während wir zugleich Widerstand 
gegen autoritäre Tendenzen leisten.

Wer Interesse an Austausch und Vernet-
zung zum Thema hat, findet über RA Johann 
Steudle Anschluss zur »Prepp-Jur«-Vernet-
zung, der auch die Autorinnen angehören 
(erste Informationen dazu unter https://jo-
hann-steudle.de/prepp-jur-vernetzung).

Vivian Kube ist Rechtsanwältin in Berlin, arbeitet 
für FragDenStaat, ist Mitglied im RAV und Teil der 
InfoBrief-Redaktion.

Ida Westphal arbeitet im Legal Team sowie beim Cli-
mate HelpDesk von FragDenStaat und promoviert zum 
Thema Geschlecht im Umweltrecht. 
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Deutschland zu gefährden, sind verfassungs-
widrig…«

Die Verfassung enthält Kernelemente, die 
durch den Bundestag nicht eingeschränkt 
oder abgeschafft werden können. Näm-
lich die in Artikel 1 und 20 niedergelegten 
Grundsätze. Nämlich die in Artikel 1 und 20 
niedergelegten Grundsätze, die durch Art. 
79 Abs. 3 GG geschützt sind. Alle weiteren 
Grundrechte der Art. 2 bis 19 können durch 
den Gesetzgeber geändert oder sogar abge-
schafft werden. Bei einem AfD-Verbotsver-
fahren ginge es in erster Linie um die Ach-
tung der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 
1 GG sowie den in Art. 20 GG festgelegten 
Status Deutschlands als Demokratie und 
als Republik. Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat die Kernelemente des GG in 
der Rechtsprechung zu Parteiverboten in drei 
Kriterien zusammengefasst:

	█�	 Menschenwürde
	█�	 Demokratieprinzip
	█�	 Rechtsstaatsprinzip

Bereits die angestrebte Beeinträchtigung oder 
Abschaffung eines dieser Prinzipien durch 
eine Partei führt zu deren Verbot. Die Partei 
muss nicht gegen mehrere oder gar alle drei 
Kernelemente verstoßen. Sie ist auch bei Ver-
stoß gegen nur eines der drei Kernelemente 
verfassungswidrig.

Bei dem aktuell bereits gesichert festzustel-
lenden Verstoß der AfD gegen die Menschen-
würde als Kernelement der Verfassung ist die 
AfD bereits heute verfassungswidrig. Und 
damit schon jetzt (materiellrechtlich) verbo-
ten. Denn keine Partei darf eines der Kernele-
mente der Verfassung beeinträchtigen oder 
beseitigen wollen. Verstöße gegen das De-
mokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip 
werden hier nicht gesondert behandelt.

WORUM ES AUS DER PERSPEKTIVE 
DES GRUNDGESETZES NICHT GEHT:

a) Es geht nicht um die Ausschaltung 
politischer Parteienkonkurrenz.

Es ist verfassungsrechtlich irrelevant, wie die 
Parteien CDU/CSU, SPD, Grüne und Linke 
zu einem Parteiverbotsverfahren stehen. Po-
litische Parteien können als Verbände keine 
Verbotsanträge gegen andere Parteien stellen. 
Deshalb verläuft die Debatte schief, soweit sie 
auf das Verbot der AfD als politische Konkur-
renz abstellt. Das nützt allein der AfD. Weil 
sie als vermeintlich relevant im Gespräch 
bleibt. Und darum darf es nicht gehen.

Außerdem gibt es derzeit keine andere re-
levante Partei mit eklatant verfassungswidri-
gen Zielen, die mit der AfD konkurriert. Nur 
mit einer solchen Partei dürfte ein Konkur-
renzvergleich gezogen werden.

b) Es geht nicht darum, die Meinung 
von mehr als 20 Prozent der 
Wähler*innen zu verbieten.

Rechtsradikal denken darf der rechtsradikale 
Wähler nach einem Verbot der AfD weiter-
hin. Auch wenn das politisch unschön ist. 
Aber niemand hat einen Rechtsanspruch da-
rauf, für eine verfassungswidrige Partei ein-
treten und diese wählen zu können.

c) Es geht nicht darum, der AfD 
konkrete Umsturzpläne nachzuweisen.

Auch wenn einzelne Stimmen das immer 
wieder für erforderlich halten. Diese haben 
schlicht die Rechtsprechung des BVerfG 
nicht gelesen. Oder ignorieren sie. Im NPD-

AfD-Verbot: Das Grundgesetz  
meldet sich zu Wort 
Von Thomas Jung

Ist es sinnvoll und aussichtsreich, eine Partei wie die Alternative für Deutschland (AfD) 
zu verbieten? Sogar einige Antifaschist*innen sind da skeptisch. RAV-Mitglied Thomas 
Jung hat sich mit typischen Gegenargumenten auseinandergesetzt und erinnert daran, 
was im Grundgesetz steht. Denn das gibt sehr genau vor, wie mit verfassungsfeind-
lichen Parteien zu verfahren ist.

D ie im Bundestag vertretenen Parteien 
diskutieren seit Langem darüber, ob 
ein Verbotsverfahren gegen die AfD 

sinnvoll, erfolgversprechend oder aussichts-
los ist. Notorisch wird der Einwand vorgetra-
gen, man müsse die AfD »politisch stellen«. 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht sind die 
Parteien für die Einleitung eines Verbotsver-
fahrens jedoch überhaupt nicht zuständig, 
sondern ausschließlich die drei Staatsorgane 
Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. 
Jedes der drei Organe ist berechtigt, einen 
Antrag zu stellen.

Die öffentliche Debatte läuft schon lange 
schief, indem die Perspektive des Grund-
gesetzes vernachlässigt und stattdessen auf 
Mehrheiten in den politischen Parteien fo-
kussiert wird. Die Abgeordneten und die Mit-
glieder der Bundesregierung haben die ihnen 

zugewiesene verfassungsrechtliche Verant-
wortung unabhängig von der jeweiligen Par-
teilinie wahrzunehmen. Sie sind individuell 
eigenverantwortlicher Teil der Staatsorgane. 

1. IN ARTIKEL 21 GG HEISST ES:

»(1) Die Parteien wirken bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mit. Ihre Grün-
dung ist frei. Ihre innere Ordnung muss de-
mokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie 
müssen über die Herkunft und Verwendung 
ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffent-
lich Rechenschaft geben.
(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach 
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausge-
hen, die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung zu beeinträchtigen oder zu besei-
tigen oder den Bestand der Bundesrepublik 
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konkreten Gefahr in Art. 21 Abs. 2 GG ist 
Konsequenz des Umstands, dass die Vor-
schrift sich als Reaktion auf den Aufstieg 
des Nationalsozialismus und die (vermeint-
liche) Wehrlosigkeit der Weimarer Reichs-
verfassung gegenüber den Feinden der De-
mokratie darstellt« (siehe NPD-Urteil 2017, 
Rn. 583).

e) Es geht nicht um die Einstufung 
durch den Verfassungsschutz.

Deshalb spielen auch die Verfahren der AfD 
gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz 
vor den Verwaltungsgerichten für einen Ver-
botsantrag juristisch keine zwingende Rolle. 
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet 
ohne jede Bindung an den Verfassungsschutz.

2. DIE GELTUNG DES GRUNDGESETZES 
EFFEKTIV DURCHSETZEN

a) Ein Verbotsantrag kann ohne die Be-
rufung auf Verfassungsschutzerkennt-
nisse gestellt werden. 

Das ergibt sich bereits aus den §§ 43 bis 46 
BVerfGG, die im sog. Vorverfahren lediglich 
einen schlüssigen Verbotsantrag verlangen. 
Ein solcher Antrag kann mit öffentlich zu-
gänglichem Beweismaterial jederzeit gestellt 
werden. Das erfordert Recherche und bedeu-
tet etwas Schreibaufwand, braucht aber keine 
juristischen Superhirne.

b) Artikel 21 Abs. 2 GG muss  
Geltung verschafft werden. 

»Parteien, die nach ihren Zielen oder nach 
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausge-

hen, die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung zu beeinträchtigen oder zu besei-
tigen oder den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland zu gefährden, sind verfassungs-
widrig...« Die AfD wird nicht dadurch ver-
fassungskonform, dass man seit Jahren (er-
folglos) versucht, sie politisch zu stellen. Sie 
ist und bleibt mit ihren verfassungswidrigen 
Zielen zu verbieten.

Das Grundgesetz kann und soll Geltung 
beanspruchen. Dem Grundgesetz diese Gel-
tung zu verschaffen, ist Aufgabe von Bundes-
tag, Bundesrat und Bundesregierung. Nicht 
von Parteien, sondern von den zuständigen 
Staatsorganen. Deren Mitglieder zwar von 
Parteien entsandt wurden, aber mit indivi-
dueller Verantwortung für die Einhaltung 
des Grundgesetzes. Nichtstun bedeutet die 
Weigerung, dieser Verantwortung nachzu-
kommen.

c) Ein Verbotsantrag sollte nur gestellt wer-
den, wenn ihm sicher stattgegeben wird.

Das ist Unsinn. Das BVerfG ist ein unabhän-
giges Gericht. Es entscheidet nach verfas-
sungsrechtlichen Kriterien. Zwei NPD-Ver-
botsanträge, die dem BVerfG vor Jahren als 
vermeintlich erfolgsgarantiert vorgelegt wor-
den sind, haben im Ergebnis nicht zu einem 
NPD-Verbot geführt. Das zeigt: Im BVerfG 
sitzen Richter*innen, die ihren eigenen Kopf 
haben. Und das ist gut so. Denn beide NPD-
Verfahren haben neue verfassungsrechtliche 
Aspekte zutage gefördert. Und letztlich dazu 
geführt, dass die NPD später von der Par-
teienfinanzierung ausgeschlossen werden 
konnte. Einen allgemeingültigen Maßstab, 
wann ein Verbotsantrag sicher erfolgreich 
sein wird, gibt es nicht.

Urteil aus dem Jahr 2017, dort Rn. 584, heißt 
es dazu: Art. 21 Abs. 2 GG (zielt) darauf ab, 
nach der Maxime »Wehret den Anfängen« 
frühzeitig die Möglichkeit des Vorgehens ge-
gen verfassungsfeindliche Parteien zu eröff-
nen (vgl. BVerfGE 5, 85 <142>). Das Partei-
verbotsverfahren hat seiner Natur nach den 
Charakter einer Präventivmaßnahme (vgl. 
BVerfGE 5, 85 <142>; 9, 162 <165>; 107, 339 
<386>; Klein, a.a.O., Art. 21 Rn. 515 <Janu-
ar 2012>). Es zielt nicht nur auf die Abwehr 
bestehender, sondern auch zukünftiger Ge-
fahren für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung. Verbotsvoraussetzung ist in 
der Rechtsprechung (nur), dass eine Partei 
»in aktiv-kämpferischer, aggressiver Weise« 
eines der Kernelemente der Verfassung be-
einträchtigen oder beseitigen will. Dies setzt 
nach aktueller Rechtsprechung des BVerfG 
lediglich voraus, dass konkrete, gewichtige 
Anhaltspunkte vorliegen, die es zumindest 
möglich erscheinen lassen, dass das Handeln 

der Partei erfolgreich sein kann. Es genügt, 
wenn sie die Beeinträchtigung der grundle-
genden Verfassungsprinzipien durch Wah-
len erreichen könnte. Bewaffnete Umsturz-
pläne müssen dafür weder vorhanden noch 
nachgewiesen sein.

d) Es geht nicht um die Größe der AfD.

Auch eine Partei mit 20 Prozent der Ab-
geordneten kann verfassungswidrig sein. 
Eine rechtliche Grenze, ab der ein Verbot 
wegen der hohen Zahl von Abgeordneten 
und Wähler*innen nicht mehr erfolgen darf, 
gibt es nicht. Das BVerfG hat in dem NPD-
Urteil 2017 bereits darauf hingewiesen, dass 
»radikale Bestrebungen umso schwieriger 
zu bekämpfen sind, je mehr sie an Boden 
gewinnen.« Deshalb könne und müsse ein 
Parteiverbot eingeleitet werden, bevor eine 
konkrete Gefahr für die Verfassung eintre-
te. »Der Verzicht auf das Erfordernis einer 

Über Pro und Contra eines AfD-Verbots diskutierte RAV-Vorstandsvorsitzende Angela Furmaniak (Mitte) mit
Lukas Wallraff (taz-Titelseiten-Redakteur), Thorsten Mense (Soziologe) und Ricarda Lang (MdB der Grünen),
moderiert hat Lotte Laloire (taz & RAV) - v.l.n.r. Das Gespräch vom 28. Mai 2025 in der taz-Kantine kann auf
YouTube nachgehört werden [1]. Foto: Screenshot
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wer sich womöglich (nur) mit der Materie 
nicht ausreichend befasst, versagt. Vor dem 
Grundgesetz, vor unserer Verfassung. Unse-
ren selbst gesetzten fundamentalen Regeln 
für diese Gesellschaft.

4. WAS TUN FÜR DAS GRUNDGESETZ?

Wir sollten die öffentliche Diskussion weg-
führen von der naiven Hoffnung, die AfD 
politisch stellen zu können. Sie hat vor der 
Verfassung bereits heute kein Existenzrecht. 
Wir sollten die Diskussion wegführen von 
Behauptungen und schiefen Argumenten, 
wie dass ein Verbotsantrag »sicher durch-
gehen« müsse, dass das Verfahren ewig dau-
ern würde oder dass Parteien damit nur ihre 
Konkurrenz ausschalten wollten.

Wir sollten die Abgeordneten mahnen, 
endlich der Verfassung Geltung zu verschaf-
fen und ihre individuelle Verantwortung als 
temporäre Mitglieder des Staatsorgans wahr-
zunehmen. Abgeordnete sind unabhängig. 
Das müssen sie beweisen. Jetzt. Indem sie 
sich für die Verfassung, und damit für ein 
AfD-Verbot, einsetzen.

Thomas Jung war Strafverteidiger, Migrationsrecht-
ler und Notar. Er lebt in Kiel, ist Mitglied des BRAUS 
und engagiert sich für ein AfD-Verbot.

1	 AfD-Verbot - ja oder nein? - taz Talk mit Ricarda 
Lang und Angela Furmaniak, 28.05.2025, https://
www.youtube.com/watch?v=fg5CZ4k1lXI

Also: Erfolgssicherheit kann kein Kriteri-
um für die Einleitung eines Verfahrens beim 
BVerfG sein, eine erhebliche Wahrschein-
lichkeit der Annahme durch das BVerfG zur 
Prüfung muss genügen. Für die Tatsache, dass 
die AfD gegen die Menschenwürde verstößt, 
haben Journalist*innen und Zivilgesellschaft 
reichlich Belege geliefert. Ergänzend lässt sich 
die jeweils aktuelle Stellungnahme des Ver-
fassungsschutzes heranziehen. Oder das eine 
oder andere vorliegende Urteil von Verwal-
tungsgerichten mit der Auswertung zugängli-
cher Belege für die menschenwürdefeindliche 
Ausrichtung der AfD.

d) Eine Antragsablehnung  
würde die AfD stärken.

Woher weiß man das? Sollte die AfD im Laufe 
des Verfahrens ihre menschenrechtswidrige 
Politik verlassen, wäre das doch ein Erfolg, 
keine Niederlage. Dasselbe gälte bei anzu-
nehmenden Verstößen gegen das Demokra-
tieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip.

e) Wenn die AfD verboten wird, käme es 
zu Unruhen und Gewalt.

Gegen dieses Szenario spricht zum einen die 
Autoritätsfixiertheit der Deutschen: Viele 
AfD-Funktionäre werden bei Stellung eines 
Verbotsantrages versuchen, ihre bürgerliche 
Karriere zu retten – und sich deshalb recht-
zeitig distanzieren. Zum anderen hätten die 
verbleibenden Hardliner nach einem Verbot 
durch die entfallende Parteienfinanzierung 
deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung. 
Das Gewaltpotential der AfD hat sich in den 
letzten Jahren ohnehin bereits gesteigert.

f) Ein Verbotsverfahren dauert viele 
Jahre.

Keine der Zahlen, die in der aktuellen De-
batte kursieren, ist faktenbasiert. Die Prog-
nosen sind nicht belastbar. Denn das BVerfG 
entscheidet selbst über die Reihenfolge, in 
welcher die dort eingehenden Verfahren be-
arbeitet werden. Es wird dabei von wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen unterstützt. 
Der Umstand, dass die AfD zuletzt stärker ge-
worden ist, kann ein Verfahren beim BVerfG 
beschleunigen – wenn den Richter*innen 
deren Verfassungswidrigkeit plausibel unter-
breitet worden ist. Es ist Sache des Gerichts, 
sich mit dem Angriff auf die Verfassung zu 
beschäftigen, bevor er nicht mehr abgewehrt 
werden kann. Unterschätzen wir das BVerfG 
nicht!

3. EINE GESELLSCHAFT, DIE IHRE 
FUNDAMENTALEN REGELN IGNORIERT, 
WIRD FRÜHER ODER SPÄTER 
UNTERGEHEN.

Deshalb bedarf es umgehend eines Verbots-
antrages durch (mindestens) eines der dazu 
berufenen Staatsorgane. Also derjenigen Ab-
geordneten, die dorthin durch Wahlen ent-
sandt worden sind. Auf Parteibeschlüsse von 
CDU, SPD, Grünen und Linken muss weder 
gewartet werden noch kommt es darauf an. 
Entscheidend sind die Individuen, die Ab-
geordneten, die gerade als Wächter der Ver-
fassung in die Staatsorgane berufen (abgeord-
net) sind.

Wer seine verfassungsrechtliche Verant-
wortung nicht wahrnimmt, wer sich hinter 
anderslautenden Parteimehrheiten versteckt, 
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Rechtskämpfen. Zum anderen besteht sie 
darin, dass Anwält*innen aufgrund ihrer 
Stellung in der Gesellschaft einen Vertrau-
ensvorschuss genießen, der in die Waagschale 
geworfen werden kann.

Drittens waren sich alle einig, dass es nicht 
ausreicht, nur auf die Angriffe von rechts zu 
reagieren und sich dagegen zu wehren, son-
dern dass es mindestens genauso wichtig – 
wenn nicht sogar bedeutsamer – ist, sich auf 
die eigenen Auseinandersetzungen und Ziele 
zu konzentrieren und damit einen Beitrag zu 
gesellschaftlichem Wandel zu leisten.

MEHR ALS NUR DEN  
STATUS QUO VERTEIDIGEN

Mit ihrer Erfahrung aus Sachsen hat Andrea 
Hübler die Wichtigkeit verdeutlicht, eigene 
Errungenschaften offensiv zu verteidigen. 

Es gilt, nicht nur den stark kritisierten Status 
Quo zu verteidigen, sondern sich auf die eige-
nen Räume und Möglichkeiten rückzubesin-
nen, die bereits erkämpft wurden und nun in 
der aktuellen Situation um einiges wichtiger 
geworden sind. Diese müssen mehr in den 
Mittelpunkt der Auseinandersetzung treten. 

Gerade in Zeiten, in denen sich nicht nur 
Machtverhältnisse verschieben, sondern ganz 
offen Grundprinzipien, wie die Menschen-
würde, die Demokratie oder der Rechtsstaat 
infrage gestellt werden, sind unsere Errun-
genschaften, eigene Projekte, erkämpfte 
Standards von hoher Bedeutung. In diesen 
Auseinandersetzungen ist eine Nach-vorne-
Verteidigung wichtig. Viele dieser Kämpfe 
sind auch Rechtskämpfe, die nur mit einer 
engagierten und organisierten Anwält*in-
nenschaft erfolgreich sein können. Dafür 
braucht es den RAV und seine Mitglieder.

Unsere Gäste auf dem Podium beim RAV-Kongress: Andrea Hübler, Rebecca Rahe, Klaas Müller, Georg Restle
(v. l. n. r.) und aus dem RAV-Vorstand: Angela Furmaniak und Peer Stolle (links stehend). Foto: Lotte Laloire

Nicht nur auf die Feinde schauen,  
sondern eigene Ideen voranbringen
Die Anwält*innenschaft kämpft um 
eine solidarische Gesellschaft
Von Peer Stolle

Auf dem Abschlusspanel des RAV-Kongresses im Juni in Leipzig haben Engagierte aus 
Zivilgesellschaft und Medien darüber gesprochen, was Solidarität in Zeiten erstarken-
der rechter Kräfte bedeutet und welche Rolle Anwält*innen dabei einnehmen können. 
Über mindestens eine Sache waren sich dabei alle einig.

W elche Rolle kommt unserer Be-
rufsgruppe im Kampf um eine 
solidarische Gesellschaft zu? Mit 

dieser Frage beschäftigte sich das Abschluss-
podium des Kongresses. Auf dem Podium wa-
ren bewusst keine Anwält*innen eingeladen. 
Es ging vielmehr um einen Blick von außen 
auf die Anwält*innenschaft. Diskutiert haben: 
Rebecca Rahe von der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG), Andrea Hübler 
von der Beratungsstelle für Opfer rechter Ge-
walt (RAA Sachsen e.V.), Klaas Müller vom 
Verfassungsblog und Georg Restle, Journalist 
und Redakteur des WDR-Magazins Monitor.

Ziel des Gespräches war, nicht nur zu 
schauen, wie der Rechtsruck demokratische, 
humanistische und soziale Errungenschaften 
immer mehr gefährdet. Vielmehr sollte es 
darum gehen, wie wir in gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen eigene Akzente setzen 

können. Wie wir unseren Zielen eines demo-
kratischen Rechts und einer solidarischen 
Gesellschaft näherkommen können.

In der Diskussion wurden mindestens drei 
Dinge deutlich:

Erstens: Der Kampf um eine solidarische 
Gesellschaft ist die Aufgabe aller: von zivil-
gesellschaftlichen Initiativen, sozialen Bewe-
gungen, Gewerkschaften, Vereinen, Parteien 
und Einzelpersonen, die zusammenarbeiten 
müssen in ihrem Ziel, einen gesellschaftlichen 
Wandel herbeizuführen. Der RAV und die 
Anwält*innenschaft insgesamt können nur 
Teil dieser größeren Auseinandersetzung sein.

Zweitens wurde deutlich, dass der An-
wält*innenschaft – speziell dem RAV – nicht 
die entscheidende, aber eine verantwortungs-
volle Rolle zukommt. Diese ergibt sich zum 
einen aus unseren Themen – die juristi-
sche Auseinandersetzung, die Führung von 
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liche Rundfunk, die eigentlich dem Schutz 
der Rundfunkfreiheit und einem antifaschis-
tischen Bildungsauftrag verpflichtet sind, 
vor Angriffen geschützt werden müssen – 
sich aber auch selbst schützen müssen. Eine 
vermeintliche Entpolitisierung der Gremien 
führe dazu, dass mehr rechten Tendenzen 
Raum gegeben wird. Für besonders fatal hält 
er die vollkommen falsch verstandene Neu-
tralitätsdebatte. Neutralität bedeutet nicht, 
dass extrem rechte Meinungen, die mit der 
Menschenwürdegarantie und den zentralen 
demokratischen und rechtsstaatlichen Prin-
zipien unvereinbar sind, von staatlicher Seite 
genauso behandelt werden müssten, wie alle 
anderen Meinungen. Eine organisierte An-
wält*innenschaft könne dabei wichtige Im-
pulse setzen.

Alle vier Redner*innen waren sich einig, 
dass es in der so kontroversen Neutralitäts-
debatte juristischer Expertise bedarf. Bisher 
werde diese lediglich dazu genutzt, um zivil-
gesellschaftliche Initiativen zu ersticken, etwa 
indem man ihr mit Verweis auf die Neutrali-
tätspflicht finanzielle Unterstützung verwei-
gert. Damit unterstützt die Debatte rechte 
Narrative, die als Teil einer vermeintlichen 
Mehrheitsmeinung erscheinen. Neutralität 
darf nicht Ignoranz heißen. Allen Bestrebun-
gen zur Abschaffung von demokratischen, 
sozialen und rechtsstaatlichen Grundsätzen 
müsse ein Riegel vorgeschoben werden.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DEN RAV?

Als RAV müssen wir in die Rechtskämpfe ge-
hen. Wir müssen die Themen, die uns und 
unsere Mandant*innen beschäftigen, stark 
machen und diskursiv vermitteln. Dabei ist 
es wichtig, immer wieder Fragen, die uns 

betreffen, verständlich in der Öffentlich-
keit darzustellen. Wir sollten unsere Kämpfe 
immer als Teil von größeren Auseinander-
setzungen begreifen und diese aufeinander 
beziehen. Wir sollten die Institutionen der 
Selbstverwaltung und der Mitbestimmung 
stärken und erweitern.

Unsere Expertise, ebenso wie der Ver-
trauensvorschuss, den wir genießen, wird 
gebraucht. Bündnisse wie Unteilbar haben 
gezeigt, dass es gelingen kann, viele ver-
schiedene Sektoren der Gesellschaft zusam-
menzubringen und sich zu – wenn auch nur 
zeitlich begrenzten – gemeinsamen Kämpfen 
zusammenzuschließen. Die Organisierung 
von Rechtsschutz stellt dabei eine wichtige 
Aufgabe dar. In diesem Sinne, lasst uns nicht 
(nur) auf das schauen, was die Feinde von Ge-
rechtigkeit und Solidarität machen, sondern 
unsere Themen, Ideen und Projekte stark 
machen.
 
Peer Stolle ist Rechtsanwalt für Strafrecht und im 
Vorstand des RAV, bis Juni war er Vorsitzender. Er 
lebt und arbeitet in Berlin.

JURISTISCHE INITIATIVEN, DIE ÜBER 
DAS BESTEHENDE HINAUSWEISEN

Die Gewerkschafterin Rebecca Rahe hat über 
den Kampf um die Angleichung der Löhne 
im Osten an den Westen gesprochen. Ihre 
Gewerkschaft hat im Osten verglichen mit 
anderen Gewerkschaften am meisten ge-
streikt. Und damit viel erreicht. In diesen 
Auseinandersetzungen gehe es auch dar-
um, das Kollektive stark zu machen. Diese 
laufen aber, wie Rebecca betont, oft parallel 
zu einem massiven Rechtsruck in 
der Belegschaft. Wer sich für 
höhere Löhne einsetzt, hat 
nicht automatisch progres-
sive Ansichten. Die Erfah-
rungen im Betrieb und im 
Arbeitskampf werden nicht 
automatisch als Deutungsan-
gebote für alle anderen politi-
schen Bereiche begriffen.

Deshalb bedürfte es einer viel stär-
keren gesellschaftlichen diskursiven Anstren-
gung, um den rechten Deutungsmustern eine 
Alternative entgegenzusetzen. Diese könne 
nicht nur die Gewerkschaft bieten, sondern 
müsse von vielen in der Zivilgesellschaft ge-
tragen werden. Rebecca machte deutlich, wie 
wichtig betriebliche Mitbestimmung und die 
gesetzliche Absicherung der Lohnarbeit ist. 

Gerade bei der betrieblichen Mitbestim-
mung könne auch über gesellschaftliche The-
men diskutiert werden, die über den Betrieb 
hinausgehen – wie zum Beispiel Gesund-
heitsschutz und -vorsorge. Auch die Arbeits-
zeit ist nicht allein eine betriebliche Frage, sie 
beeinflusst ebenso die Verteilung von Care-
Arbeit, Freizeit und den Stellenwert, den 
Lohnarbeit im Leben von Beschäftigten hat. 

Rebecca findet: Auch hier braucht es juristi-
scher Initiativen und anwaltliche Beratung, 
die über das Bestehende hinausgehen. Sie 
wünscht sich, dass auch Anwält*innen neue 
Wege aufzeigen und Handlungsmöglichkei-
ten entwickeln.

DIE USA ALS BLAUPAUSE

Klaas Müller hat die Erfahrung aus den USA 
aufgegriffen und berichtet, welche Unter-
schiede zwischen der derzeitigen Präsident-

schaft von Trump und seiner ers-
ten Präsidentschaft bestehen. 

Während in der ersten mit 
den Mitteln des Rechts der 
Rechtsstaat ausgehebelt 
werden sollte, wird jetzt 
versucht, durch Executive 
Orders die eigene Politik 

durchzusetzen. Rechtliche 
Bindungen werden ignoriert.

In dieser Lage spielen Gerichte 
und die organisierte Anwält*innenschaft 
eine wesentliche Rolle. Viele Angriffe, die 
Trump per Dekret anordnet, fechten Rechts-
anwält*innen vor Gericht an, um sie für 
rechtswidrig erklären zu lassen. In diesem 
Zusammenhang, berichtet Klaas, werden die 
Kolleg*innen selbst verstärkt von der Trump-
Regierung angegriffen. Es sei nun wichtig, die 
anwaltlichen Selbstverwaltungsstrukturen zu 
stärken, um Schutz zu gewährleisten und ein 
Gegengewicht herzustellen.

FATALE NEUTRALITÄTSDEBATTE

Diesen Punkt hat auch Georg Restle stark 
gemacht. Er konnte aus dem Journalismus 
berichten, dass Institutionen, wie der öffent-

Es ist jetzt  
wichtig, die  

anwaltlichen  
Selbstverwaltungs-

strukturen  
zu stärken

Klaas Müller
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Eine politische Juristin im besten Sinne
Der Werner-Holtfort-Preis  
für Francesca Cancellaro 
Von Lotte Laloire

 

Beim Kongress in Leipzig wurde der Werner-Holtfort-Preis an die italienische Anwäl-
tin Francesca Cancellaro verliehen. Sie kämpft gegen die Kriminalisierung der See-
notrettung und für Solidarität. »Diese Frau ist mutig und stark«, sagt ihre ehemalige 
Mandantin, die SeaWatch-Kapitänin Pia Klemp.

I n Zeiten, in denen der Rechtsstaat ver-
drängt zu werden droht, stellt sich für An-
wält*innen die Frage: Passen wir uns an 

– oder greifen wir ein? Der Preis der Werner-
Holtfort-Stiftung, in dessen Vorstand der RAV 
sitzt, ist Ausdruck eines entschiedenen: »Wir 
greifen ein.« Das hat die diesjährige Preis-
verleihung im Rahmen des RAV-Kongress’ 
in Leipzig einmal mehr gezeigt. »AufRecht – 
solidarisch in autoritären Zeiten« lautete das 
Motto des Kongresses. 

Bei der Eröffnung erinnerte Benjamin 
Hersch, Mitglied im Vorstand des RAV, Vor-
sitzender der Werner-Holtfort-Stiftung und 
als Mietrechtsanwalt in Berlin tätig: »Recht 
ist keine übergeordnete Ordnung, sondern 
Teil der gesellschaftlichen Form, in der es 
entsteht.« Für die anwaltliche Praxis bedeu-
te dies, sich ihrer politischen Bedingtheit 
bewusst zu sein – und nicht davor zurück-

zuschrecken, die Verhältnisse zu kritisieren, 
mitzugestalten oder gezielt zu durchbrechen. 
»Anwaltliches Handeln ist immer auch poli-
tisch.«

Und genau daran soll der Preis erinnern. 
Benannt nach Werner Holtfort, dem ersten 
Vorsitzenden des RAV. Er ist, auch innerhalb 
des RAV, nicht unumstritten, sein Leben war 
geprägt von politischem Wandel: vom Wehr-
machtsoffizier wurde er zum streitbaren 
Anwalt. Er engagierte sich nicht nur gegen 
Berufsverbote und politische Strafverfahren, 
sondern auch gegen eine Entpolitisierung 
des Anwält*innenberufs. Und genau deshalb 
passt die diesjährige Preisträgerin perfekt zu 
diesem Anspruch: »Francesca Cancellaro 
verteidigt nicht nur Einzelne. Sie verteidigt 
Prinzipien – und kämpft dafür, dass solidari-
sches Handeln nicht kriminalisiert, sondern 
legitimiert wird«, erklärte Hersch.Blumen, Lächeln, Klatschen: Beim Kongress in Leipzig war gute Stimmung. Foto: Lotte Laloire
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vollen Hörsaal mit Anekdoten aus der Zu-
sammenarbeit mit Cancellaro zum Lachen 
brachte: »Diese Frau ist stark, clever und 
mutig. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich 
Panik in Francescas Augen gesehen habe, 
war, als jemand Aufkleber verteilt hat, auf 
denen stand: ‚Pizza Hawaii ist kein Verbre-
chen.‘ Das war zu viel für sie.« 

Sie berichtete auch, wie Francesca selbst 
aktiv wurde, als Klemp in der rechten Pres-
se diffamiert wurde: »Es war Francesca, die 
mich kontaktierte, um Unterlassungsklagen 
zu prüfen – nicht umgekehrt. Diese Art von 
Solidarität ist unbezahlbar.«

EINE POLITISCHE JURISTIN  
– IM BESTEN SINNE

Francesca Cancellaro versteht das Recht nicht 
als neutralen Raum, sondern als Terrain des 
Konflikts. Sie nutzt ihre Expertise nicht, um 
sich in juristischer Eleganz zu verlieren, son-
dern um politische Kämpfe zu unterstützen. 
Mit strategischer Klugheit, unerschütterli-
cher Haltung – und einem langen Atem.

Damit ist sie genau die Art von Juristin, 
die Werner Holtfort gemeint haben könnte, 
als er die politische Rolle der Anwält*innen-
schaft verteidigte. Und sie ist genau die Kol-
legin, die der nach ihm benannte Preis aus-
zeichnen will: nicht nur als Anerkennung – 
sondern als Signal. »Wir müssen die gesamte 
Disziplin der Kriminalisierung von Flucht-
hilfe demontieren, «, sagt Cancellaro. »denn 
sie verletzt nicht nur Rechte – sie tötet.«

Lotte Laloire ist Pressereferentin des RAV, Redakteu-
rin bei der tageszeitung »taz« und freie Journalistin 
in Berlin.

1	 Kinsa-Fall: Europas umstrittene Schleuser-Gesetze 
vor Gericht, Interview mit Francesca Cancellaro, 
21.03.2025, https://www.proasyl.de/news/kinsa-
fall-europas-umstrittene-schleuser-gesetze-vor-
gericht/

2	 Kriminalisierung von Seenotrettung. Italiens Ver-
fassungsgericht prüft umstrittenes Gesetzes, das 
zivile Rettungsaktivitäten massiv bestraft, 20.05.2025, 
https://www.hrw.org/de/news/2025/05/20/krimi-
nalisierung-von-seenotrettung

FRANCESCA CANCELLARO – EINE 
ANWÄLTIN, DIE PARTEI ERGREIFT

Francesca Cancellaro arbeitet als Strafvertei-
digerin in Bologna. Doch sie wirkt weit über 
Italien hinaus: Sie ist eine zentrale Figur in 
der juristischen Auseinandersetzung um die 
europäische Abschottungspolitik – und eine 
der wenigen, die diese mit rechtlichen Mitteln 
tatsächlich ins Wanken bringen konnte.

Ein Meilenstein ihrer Arbeit war die so-
genannte Kinsa-Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH)1. Cancellaro 
hatte argumentiert, dass die EU-Richtlinie 
zur Schleuserbekämpfung – das sogenannte 
Facilitators Package – in ihrer bisherigen An-
wendung gegen Grundrechte verstößt. Der 
EuGH folgte dieser Argumentation. Seitdem 
gilt: Nicht jede Hilfe für Geflüchtete darf au-
tomatisch kriminalisiert werden.

Auch gegen das italienische Piantedosi-
Dekret2, das NGOs nach Rettungen zur Un-
tätigkeit zwingt, zieht sie vor Gericht. Ihre 
Mandant*innen reichen von Einzelpersonen 
über politische Aktivist*innen bis hin zu 
ganzen Schiffscrews der Seenotrettung. Und 
immer wieder gelingt es ihr, in repressiven 
Verfahren Räume für politische Argumente 
zu schaffen.

PIA KLEMP: »MIT FRANCESCA 
FÜHLTEN WIR UNS NICHT 
NUR VERTEIDIGT – SONDERN 
ANGREIFEND.«

Pia Klemp, Schriftstellerin, Aktivistin und 
frühere Kapitänin in der zivilen Seenot-
rettung, kennt Francesca nicht nur aus der 
Distanz, sondern aus ihrer persönlichen, 
gemeinsamen Praxis. Als eine von drei Lau-
dator*innen -zusammen mit Julia Winkler 
und Sascha Girk – erinnert Klemp sich an 
unzählige Situationen, in denen Cancellaro 
nicht nur rechtlich brillierte, sondern auch 
menschlich Position bezog: „Was Frances-
ca so besonders macht, ist, dass sie nie die 
großen politischen Fragen aus dem Blick 
verliert – selbst in den komplexesten Ver-
fahren.«

Cancellaro war Teil des Verteidigungs-
teams im Iuventa-Verfahren, bei dem vier 
Seenotretter*innen der Schleuserei beschul-
digt wurden – ein politisch motivierter An-
griff auf die Seenotrettung. »Dank Francesca 
konnten wir sagen, was gesagt werden muss-
te – mit juristischer Schärfe und politischer 
Klarheit. Und am Ende war kein Prozess, kei-
ne Schuld, keine Lüge mehr haltbar.« 

So ernst das Thema ist, umso befreiender 
waren die Momente, in denen Klemp den 

Die italienische Strafverteidigerin und diesjährige 
Trägerin des Werner-Holtfort-Preises, Francesca 
Cancellaro, hier beim RAV-Kongress im Juni in Leipzig.  
Foto: Lotte Laloire
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mal mehr emittiert als der ganze Staat Peru. 
Damit ist RWE einer der größten Einzel-
emittenten in Europa und gehört zu den 100 
Unternehmen, die gemeinsam für 70 Prozent 
der globalen Treibhausgasemissionen verant-
wortlich sind. 

Lliuya forderte, dass der Konzern sich an 
den Kosten zur Ertüchtigung eines Stau-
damms oberhalb der Andenstadt Huaraz be-
teiligt, in der der Kläger mit seiner Familie 
lebt. Denn durch den Klimawandel schmilzt 
auch der Gletscher am Palcacocha See, das 
Eis wird instabil und kann in den See abbre-
chen und eine Flutwelle aus Wasser und Stei-
nen auslösen. Da RWE dafür mitverantwort-
lich ist, sollte der Konzern der Klage zufolge 
einen Teil der Vorsorgekosten tragen. Der 
geforderte Betrag entsprach dabei dem Ver-
ursachungsanteil des Konzerns von circa 0,5 
Prozent an den globalen Gesamtemissionen 
seit Beginn der Industrialisierung. Die Klage 

überträgt damit die Grundsätze der nachbar-
lichen Rücksichtnahme auf die globale Nach-
barschaft und nimmt die großen Emittenten 
als Verursacher der Klimakrise in die Pflicht.

Das Landgericht hatte die Klage in erster 
Instanz mangels Schlüssigkeit als unzulässig 
abgewiesen. Die Kammer war der Auffas-
sung, dass eine Haftung deutscher Konzerne 
für deren weltweit verursachte Klimaschäden 
im Rahmen der Vorschrift per se nicht mög-
lich wäre. Dies hat die Berufungsinstanz, das 
OLG Hamm, anders gesehen und im Novem-
ber 2017 einen historischen Beweisbeschluss 
gefasst: Es hat darin einen Ortstermin in 
Huaraz und am Gletschersee Palcacocha an-
beraumt, der nach erheblicher Pandemie-be-
dingter Verzögerung im Jahr 2022 stattfand.

Kurz vor dem Workshop beim RAV-Kon-
gress hat das OLG die Klage zwar abgewiesen, 
aber Mascha Klein erklärt, dass und warum 
das Verfahren trotzdem ein Erfolg gewesen 

Klagen für das Klima 
Mit Zivilgerichten zu Gerechtigkeit?!
Von Philipp Schulte

Beim RAV-Kongress 2025 haben Mascha Klein von der Umwelt-NGO Germanwatch und 
Theresa Mockel vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) 
zwei zivilrechtliche Klimaklagen vorgestellt, die ihre Organisationen für Kläger*innen 
aus Peru und Indonesien gegen den Energieriesen RWE und gegen den Zementher-
steller Holcim führen.

D as Recht und dessen staatliche Durch-
setzungsagenten aus Verwaltung und 
Justiz agieren oft repressiv. Als An-

wält*innen haben wir dann alle Hände voll zu 
tun, die hoheitlichen Maßnahmen zu begren-
zen oder zurückzuweisen. Im Umweltrecht 
ist das anders: Wer Umweltzerstörung und 
Ressourcenübernutzung entgegentreten will, 
bekommt es neben willfährigen oder passiven 
Behörden auch mit mächtigen Konzernen zu 
tun, die oft international operieren und deren 
Geschäftsmodelle darin bestehen, mit gro-
ßem Rohstoff- und Energieeinsatz Profite für 
ihre Aktionär*innen in Europa zu generieren. 
Die Wertschöpfung verläuft entlang der seit 
Jahrhunderten etablierten, (neo-)kolonialen 
Machtverhältnisse: Soziale und ökologische 
Schäden durch Extraktivismus und Klima-
wandel treffen primär Menschen im Globalen 
Süden, während die Annehmlichkeiten durch 
Profite und Konsumgüter aus der (Industrie-)

Produktion den Gesellschaften in Europa 
oder den USA zufallen.

Wer solchen Unternehmungen mit dem 
Instrument des Rechts etwas entgegensetzen 
will, muss kreativ sein und einen langen Atem 
haben. Für Menschen, die vor Ort von den 
Auswirkungen (neo-)kolonialer Machtver-
hältnisse betroffen sind, ist es ohne rechtliche 
Unterstützung praktisch unmöglich, in Euro-
pa gegen die Verantwortlichen vorzugehen. 

SAÚL VS. RWE – EIN HISTORISCHES 
URTEIL VOR DEM OLG HAMM

Mascha Klein berichtet über die Klage gegen 
den Stromkonzern RWE, die der peruanische 
Bergführer Saúl Luciano Lliuya bereits im 
November 2015 beim Landgericht Essen auf 
Grundlage von § 1004 BGB erhoben hatte. 
RWE hat zwischen 1880 und 2010 mit seinen 
Kraftwerken und Tagebauen knapp fünf-
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ihre Häuser, ihr Zuhause, ihre Gemeinschaft 
verloren geht. Die Einwohner*innen haben 
Angst, sind ohne Perspektive, wissen nicht, 
was aus ihnen werden soll und ob sie auf Pari 
noch eine Zukunft haben.

Die Klage basiert auf dem schweizerischen 
Zivilrecht. Gefordert wird vom Konzern eine 
Reduktion künftiger Emissionen, also die 
Unterlassung weiterer Schäden, die anteilige 
Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen 
zur Sicherung der Uferbereiche der Insel, also 
die Beseitigung bereits entstandener Schäden.

Nachdem das Gericht im Oktober 2023 
den vier Kläger*innen Prozesskostenhilfe 
bewilligt hat, fand im September 2025 unter 
großer medialer Aufmerksamkeit die münd-
liche Verhandlung statt. Eine Entscheidung 
steht noch aus (Stand Ende Oktober 2025).

In beiden Verfahren haben Kläger*innen 
und unterstützende NGOs über viele Jahre 
mit großem Einsatz und gegen den massi-
ven rechtlichen Widerstand der beklagten 

Unternehmen gekämpft. Das zeigt: Dem Kli-
mawandel kann nicht nur im Umwelt- und 
Verwaltungsrecht, sondern kann und muss 
auch mithilfe des Zivilrechts begegnet wer-
den. Dabei werden diejenigen benannt und 
für die katastrophalen Schäden zur Verant-
wortung gezogen, die seit vielen Jahrzehnten 
mit der Zerstörung des Klimas auf Kosten 
von Milliarden Menschen weltweit ein Ge-
schäft machen.

Mit den seit Langem etablierten Grund-
sätzen zur nachbarlichen Rücksichtnahme 
können die Zivilgerichte einen Beitrag für 
globale Klimagerechtigkeit leisten und die-
jenigen unterstützen, die am wenigsten zur 
Zerstörung des Klimas beigetragen haben, 
aber deren gesamte Existenz durch die Folgen 
der Zerstörung bedroht ist.

Philipp Schulte arbeitet als Rechtsanwalt für Umwelt
recht in Berlin. Seit Juni 2025 ist er Mitglied des RAV-
Vorstands.

ist. Denn das Gericht ist in dem über 100-sei-
tigen Berufungsurteil bei seiner Rechtsauf-
fassung aus dem Beweisbeschluss geblieben, 
nach der eine globale Verantwortung und 
Zurechnung von Klimaschäden im Rahmen 
von § 1004 BGB sehr wohl möglich ist. Die 
Einwände von RWE à la „Da kann ja jeder 
kommen“ und „Wir sind nicht die einzigen“, 
hat das Gericht nicht gelten lassen.

Maßgeblich für die Abweisung war am 
Ende nur, dass das Gericht meinte, für das 
konkrete Grundstück des Klägers bestehe 
aufgrund der berechneten Fließrichtung kei-
ne kausale Gefahr. Dies ist angesichts der ver-
heerenden Auswirkungen, die eine Flutwelle 
im Jahr 1941 schon mal für den Ort bedeutet 
hat, kaum nachvollziehbar. Entscheidend ist 
jedoch, dass das Gericht die globale Nachbar-
schaft und die zivilrechtliche Verantwortung 
der großen Emittenten für die Folgen des Kli-
mawandels anerkannt hat.

DER FALL HOLCIM: WENN GANZE 
INSELN IM PAZIFIK VERSCHWINDEN

Auch vier Bewohner*innen der indonesi-
schen Insel Pari im Pazifik haben gegen einen 
Konzern geklagt: den Schweizer Zementher-
steller Holcim – und das vor dem Kantonsge-
richt in Zug, wie Rechtsanwältin Theresa Mo-
ckel beim RAV-Kongress berichtet. Holcim 
zählt zu den 50 größten Verursachern von 
Treibhausgas (THG) weltweit und ist für etwa 
0,4 Prozent aller industrieller THG-Emissio-
nen in der Atmosphäre verantwortlich. 

Die kleine Insel Pari droht wegen des mas-
siv steigenden Meeresspiegels in absehbarer 
Zeit vollständig überflutet zu werden. Beim 
aktuellen Anstieg sind bis zum Jahr 2050 
große Teile der Insel verloren. Für die Erd-
erwärmung und steigenden Meeresspiegel 
können die Inselbewohner*innen nichts, 
ihre Lebensweise emittiert kaum CO₂. Doch 
sie leiden unter den Folgen, spätestens wenn 

Francesca Mascha Klein (rechts) und Theresa Mockel beim Panel über Klimaklagen. Foto: Philipp Schulte Von der indonesischen Insel Pari wird angesichts des steigenden Meeresspiegels bald nicht mehr viel übrig sein
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Mit Recht gegen Besatzung  
und Ausbeutung
Wie die Westsahara für  
Selbstbestimmung kämpft
Von Vivian Kube

Im Kampf um Selbstbestimmung haben Sahrauis Ende 2024 einen Meilenstein er-
reicht. Nadjet Hamdi vertritt die dortige Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario 
in Deutschland, Emma Lehbin ist Sprecherin der sahrauischen Diaspora, Christian 
Schliemann-Radbruch hat früher als Ko-Direktor für Wirtschaft und Menschenrechte 
beim ECCHR zu Sorgfaltspflichten deutscher Unternehmen in den von Marokko be-
setzten Gebieten der Westsahara gearbeitet. Die drei haben InfoBrief-Redakteurin 
Vivian Kube erklärt, warum Frente Polisario vor den EuGH gezogen ist und inwiefern 
das Urteil ein Erfolg ist. 

D er Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat am 4. Oktober 2024 (EuGH, 
RS‑C 778/21 P & C 798/21 P, 

v. 4. 10. 2024) entschieden, dass die Handels- 
und Fischereiabkommen der EU mit Ma-
rokko rechtswidrig sind. Die Nutzung der 
natürlichen Ressourcen der Westsahara und 
der an sie angrenzenden Gewässer durch die 
EU und Marokko verletzen das Selbstbestim-
mungsrecht des sahrauischen Volkes, weil es 
dem Abkommen nie zugestimmt hat. Frente 
Polisario, die Unabhängigkeitsbewegung der 
Westsahara, hatte bereits 2012 Klage gegen 
das Abkommen erhoben und nun in weiten 
Teilen Recht bekommen. Das Urteil ist ein 
Meilenstein im Kampf gegen koloniale und 
wirtschaftliche Ausbeutung.

Vivian Kube (RAV): Nadjet, Emma – 
wieso hat sich die Frente Polisario für 
eine Klage vor dem EuGH entschieden? 
Habt Ihr Euch auch mit der Möglichkeit 
befasst, vor Gericht zu verlieren?

Nadjet: Die Frente Polisario kämpft seit 
Jahrzehnten auf vielen Ebenen: diploma-
tisch, zivilgesellschaftlich, militärisch – und 
eben auch juristisch. Die Verfahren reichen 
weit in die Vergangenheit. Angefangen hat 
alles mit einem Gutachten des UN-Unter-
generalsekretärs für rechtliche Angelegen-
heiten, Hans Corell, von 2002. Darin hat er 
festgestellt, dass die Ressourcenausbeutung 
der Westsahara durch Marokko und inter-
nationale Konzerne völkerrechtswidrig ist. 

SOLIDARITÄT auf dem Gipfel, statt Gipfel der Abschottung: Am 18. Juli 2025 haben Aktivist*innen von 
#LeaveNoOneBehind und dem Bayerischen Flüchtlingsrat ein Transpi mit der Aufforderung „Asylrecht 
schützen!“ auf der Zugspitze entrollt. Foto: Daniel Etter
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Wir wussten also: Wir sind völkerrechtlich 
im Recht und sind davon ausgegangen, dass 
wir gewinnen werden. Was die Rechtslage 
angeht, waren wir uns sicher – und auch im 
Hinblick auf die Unabhängigkeit des Euro-
päischen Gerichtshofs. Zugleich wussten wir, 
dass Marokko Geld hat und jedes mögliche 
Mittel nutzt, um auf europäische Abgeord-
nete und Institutionen Einfluss zu nehmen. 
Außerdem gab es viele Menschenrechts-
organisationen, die sich in der Westsahara-
Frage solidarisiert haben und eine Gruppe 
von Anwält*innen, die uns aus Überzeugung 
unterstützt hat.

Emma: Da die Europäische Union (EU) im-
mer auf Rechtsstaatlichkeit pocht, haben wir 
gehofft, auf dieser Ebene weiterzukommen. 
Die EU hatte bisher versucht, das Abkommen 
rechtlich und politisch zu rechtfertigen. So 
hat die Kommission sich sogar auf das »Co-
rell-Gutachten« berufen, dieses jedoch 
falsch interpretiert: Darin ist nur 
von wirtschaftlichem Nutzen 
für die lokale Bevölkerung 
die Rede, nicht von einer 
rechtlich notwendigen Zu-
stimmung des sahrauischen 
Volkes. Zudem stellte die 
EU Marokko fälschlicher-
weise als Verwaltungs- oder 
Souveränitätsmacht über die 
Westsahara dar – obwohl das völker-
rechtlich nicht zutrifft. Formal ist nach wie 
vor Spanien die Verwaltungsmacht; Marokko 
hat eher den Status einer Besatzungsmacht, 
auch wenn das rechtlich nicht offen ausge-
sprochen wurde.
Trotz des Risikos, vor Gericht zu verlieren, 
entschied sich die Frente Polisario zur Kla-

ge – und gewann. Es war das erste Mal, dass 
eine nationale Unabhängigkeitsbewegung vor 
dem EuGH auftreten und erfolgreich klagen 
konnte. Das Urteil ist nicht nur ein wichtiger 
Erfolg für die Westsahara, sondern auch ein 
Signal an andere besetzte oder kolonialisier-
te Gebiete, dass strategische Rechtsverfahren 
Druck erzeugen und Veränderung ermögli-
chen können.

Was sind die wichtigsten  
Aussagen des Urteils?

Emma: Erstmal ist es schon sehr gut, dass 
wir jetzt das finale Urteil haben. Denn bis-
her wurden wir in Gesprächen mit Regie-
rungen oder mit Unternehmen immer dar-
auf hingewiesen, dass dieses Verfahren noch 
läuft und die Rechtsfragen noch ungeklärt 
sind. Das ist jetzt vorbei. Sehr viele für uns 
wichtige Aspekte wurden durch das Urteil 

klargestellt. Erstens ist die Frente Poli-
sario als legitime Vertreterin des 

sahrauischen Volkes klagebe-
fugt. Zweitens hat Marokko 
keine Souveränität über die 
Westsahara. Drittens: Ohne 
Zustimmung des sahraui-
schen Volkes dürfen keine 

EU-Abkommen auf dieses 
Gebiet ausgeweitet werden. 

Und viertens wurde auch klar-
gestellt, dass das Volk der Sahrawis 

sich von der Bevölkerung der Westsahara 
unterscheidet. Letztere umfasst auch die 
marokkanischen Siedlerinnen und Siedler, 
während das saharauische Volk diejenigen 
einschließt, die in der Diaspora leben, in den 
Camps sowie in den besetzten Gebieten – 
also das Volk, dem das Recht auf Selbstbe-

Viele europäische 
Firmen legitimieren 

durch ihre Geschäfte 
die marokkanische 

Besatzung.

stimmung und die Souveränität über seine 
Ressourcen zusteht.

Wie könnt Ihr die wichtigen Aussagen 
des Urteils jetzt nutzen und was 
bedeutet das Urteil für die Verhältnisse 
vor Ort?

Emma: Das Fischereiabkommen gilt schon 
nicht mehr, das Landwirtschaftsabkommen 
läuft im Oktober aus. Bisher konnte sich 
die EU darauf zurückziehen, dass die Ver-
fahren »noch laufen«. Das geht jetzt nicht 
mehr. Wir gehen davon aus, dass das Land-
wirtschaftsabkommen auch nicht verlängert 
wird. Früher hat die EU marokkanische 
NGOs konsultiert und dann behauptet, die 
Bevölkerung der Westsahara wolle das so. 
Auch das geht jetzt nicht mehr. Sicherlich 
wird die EU versuchen, neue Wege zu fin-
den, um die Westsahara auszubeuten. Einem 
Dokument der dänischen Regierung, die 
derzeit den Vorsitz im EU-Rat innehat, vom 
20. August 2025 zufolge, strebt die EU-Kom-
mission ein Mandat zur Aufnahme von Han-
delsgesprächen mit Marokko an – mit dem 
ausdrücklichen Ziel, die Importe aus der 
besetzten Westsahara fortzuführen. Leider 
ist das nicht überraschend. Aber wir haben 
Mittel an der Hand, um dem zu begegnen. 
Auch Unternehmen spüren den Druck. Das 
Urteil ist schon Thema auf Aktionärsver-
sammlungen und kann einfach nicht mehr 
ignoriert werden.

Gibt es denn auch Schwachstellen  
in dem Urteil?

Emma: Ja, zum einen, dass das Landwirt-
schaftsabkommen noch 12 Monate weiter-

laufen darf. Die Ausbeutung wurde für ille-
gal erklärt und darf trotzdem 12 weitere Mo-
nate stattfinden. Im Jahr 2022 importierte 
die EU Fischereiprodukte im Wert von 420 
Millionen Euro und landwirtschaftliche Er-
zeugnisse im Wert von 18 Millionen Euro. Es 
kann also noch eine ganze Menge Geld ge-
macht werden, obwohl klar ist, der Zustand 
ist illegal. Und zum anderen, die sogenannte 
»vermutete Zustimmung«. Der EuGH lässt 
in Ausnahmefällen zu, dass ein Vertrag auch 
ohne explizite Zustimmung rechtswirksam 
sein kann – wenn das saharauische Volk 
daraus »substanziell und überprüfbar« pro-
fitiert. Das zu lesen, war schockierend. Da-
ran werden die kolonialen Denkstrukturen 
deutlich à la ‘Wir wissen schon, was gut für 
Euch ist’. Aber das Kriterium der Zustim-
mung ist so eng gefasst, und ich denke, es 
wird nur schwer zur Anwendung kommen. 
Außerdem kann die Zustimmung juristisch 
widerlegt werden.

Nadjet: Für mich als Polisario-Kämpferin ist 
es natürlich unverständlich, dass ein klar ille-
galer Zustand noch 12 weitere Monate gelten 
darf. Ich hätte mir gewünscht, dass im Urteil 
steht, dass die morgen ihre Sachen packen 
müssen, für immer und ewig.

Was waren die politischen  
Reaktionen auf das Urteil?

Emma: Frankreich hatte sich schon im Som-
mer davor wieder stärker an Marokko ange-
nähert – unabhängig von dem EuGH-Ver-
fahren. Das war Teil einer außenpolitischen 
Neuausrichtung, trotz der Enthüllungen über 
die Pegasus-Spionage, die von Marokko be-
trieben wurde, auch wegen der angespannten 
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Beziehungen zu Algerien und dem schwin-
denden Einfluss Frankreichs in der Sahelzo-
ne. Präsident Emmanuel Macron hat auf ein 
besseres Verhältnis zu Marokko gesetzt – das 
Urteil hat daran nichts geändert.

Nadjet: Frankreich unterstützt die marok-
kanische Position schon seit 1975 – das ist 
nichts Neues. Aber jetzt ist sie sichtbarer. 
Innenpolitisch stand Macron durch eine ge-
schwächte Regierung unter Druck, außenpo-
litisch verlor Frankreich an Einfluss in Afrika. 
In dieser Situation hat man sich wieder stär-
ker auf Marokko als Partner zubewegt – auch 
wenn das bedeutet, eine völkerrechtswidrige 
Besatzung zu unterstützen.

Und wie war die Reaktion 
aus Deutschland?

Emma: Es gab eine Pressemitteilung der da-
maligen Ampel-Bundesregierung – die war 
sehr vage und passiv. Man nehme das Urteil 
zur Kenntnis, aber gleichzeitig betonte man, 
wie wichtig die Beziehungen zu Marokko sei-
en. Keine klare Position, keine Anerkennung 
des sahrauischen Rechts.

Nadjet: In Gesprächen spüren wir: Auch 
wenn offiziell wenig passiert, wissen viele 
politische Akteur*innen sehr wohl, dass das 
Urteil rechtlich bindend ist. Aber statt Kon-
sequenzen zu ziehen, halten sie weiter an der 
politischen Zusammenarbeit mit Marokko 
fest. Es herrscht eine Spannung zwischen 
dem Wissen über die Rechtslage und dem 
politischen Willen, so weiterzumachen wie 
bisher. Obwohl sie nicht im Recht sind, ver-
suchen sie, politisch herumzumanövrieren – 
aber die Argumente werden schwächer.

Hat das Urteil über die Westsahara 
hinaus Bedeutung?

Emma: Ja, es kann anderen Bewegungen helfen 
– etwa indigenen Gemeinschaften, deren Res-
sourcen ausgebeutet werden. Das Selbstbestim-
mungsrecht gilt überall. Und das Urteil zeigt: 
Kein Vertrag über unsere Ressourcen ohne die 
Zustimmung derjenigen, die er betrifft.

Nadjet: Wir haben viel von anderen gelernt 
– etwa von palästinensischen Organisatio-
nen, die für eine Kennzeichnungspflicht von 
Siedlungsprodukten klagten. Unser Urteil ist 
ein Signal für andere. Es geht um mehr als 
Territorium – es geht um Prinzipien.

Christian: Ich würde auch sagen, obwohl es ein 
paar Punkte gibt, die man kritisch sehen kann, 
bringt das Urteil ein Aufatmen – auch für an-
dere strategische Verfahren, in ähnlichen Fäl-
len von Ausbeutung, in denen wirtschaftlicher 
Profit auf Kosten der Menschen vor Ort ge-
macht wird. Das betrifft nicht nur Befreiungs-
bewegungen. Beim Thema Palästina ging es 
bisher nur um Kennzeichnungs- und Zollfra-
gen. Das neue Urteil geht noch weiter, weil es 
sich ausdrücklich auf das Selbstbestimmungs-
recht und die Zustimmung des Volkes stützt.
Diese Argumentation kann nicht nur von 
nicht-entkolonisierten Völkern genutzt wer-
den, sondern auch von indigenen Völkern 
– etwa bei Handelsverträgen wie Mercosur, 
bei denen es um den Abbau natürlicher Bo-
denschätze oder landwirtschaftliche Nut-
zung geht, ohne dass die Betroffenen vor Ort 
vorher zugestimmt haben. Möglicherweise 
kann man das Urteil auch gegenüber Unter-
nehmen nutzen, zum Beispiel in Verbindung 
mit menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. 

Da gibt es auf jeden Fall Potenzial. Sitzt 
Ihr dazu schon in den Startlöchern, 
Nadjet und Emma?

Nadjet: Wir arbeiten daran. Bisher haben wir 
uns auf die Staaten konzentriert, wenn staat-
liche Mittel im Spiel waren – z. B. die deut-
sche Kreditanstalt für Wiederaufbau. Aber 
das Urteil eröffnet den Weg für Klagen gegen 
Unternehmen.

Emma: Die Sprache der Unternehmen ändert 
sich bereits. Sie wissen, dass sie sich positio-
nieren müssen. Noch geschieht das zögerlich 
– aber die Zeit des Wegschauens ist vorbei.
Welche Rolle kann die deutsche Anwält*in-
nenschaft zur Unterstützung des Selbstbe-
stimmungskampfes spielen?

Nadjet: Viele europäische Firmen machen 
Geschäfte mit Marokko in der Westsahara. 
Damit legitimieren sie die Besatzung, bre-
chen Völkerrecht und verlängern das Leid 
eines Volkes. Ich wünsche mir, dass Jurist*in-
nen das benennen, angreifen und die von der 
Besatzung Betroffenen unterstützen.

Emma: Wir möchten, dass endlich mit den 
kolonialen Strukturen gebrochen wird. Die 
europäische Anwält*innenschaft hat die 
Möglichkeit – und wenn europäische Unter-
nehmen im Spiel sind, erst recht die Verant-
wortung – das Recht auf Selbstbestimmung 
von ausgebeuteten und unterdrückten Völ-
kern zu stärken. Das Urteil zeigt: Ihr Wider-
stand kann mit Recht unterstützt werden.

Vielen Dank für das Gespräch und Eure 
Arbeit.

Vivian Kube ist Rechtsanwältin in Berlin, arbeitet 
für FragDenStaat, ist Mitglied im RAV und Teil der 
InfoBrief-Redaktion.

Zum Weiterlesen:

Alida Koos, Emma Lehbib and Nina Matzik: Victory on 
the legal battle field: How Polisario fights against the 
EU’s neocolonial plunder of Western Sahara, in Socialist 
Lawyer #96, 2024-03

EU strebt neue Handelsgespräche mit Marokko an – ein-
schließlich Westsahara, 25. August 2025, https://wsrw.
org/de/nachrichten/eu-strebt-neue-handelsgespra-
che-mit-marokko-an-einschliesslich-westsahara
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Klagen hilft 
Kämpfen gegen Zwangsarbeit
Von Lotte Laloire

Immer mehr Kommunen führen eine Arbeitspflicht für Asylsuchende und inzwischen 
auch für Bürgergeldberechtigte ein. Doch dagegen lässt sich etwas tun. Wie RAV- 
Mitglied und Sozialrechtler Sven Adam vorgeht – und warum er gerne mal einen Pro-
zess verlieren würde.

Z wangsarbeit gilt eigentlich als geäch-
tet. Nicht so in der CDU. Seit einer 
Weile versucht die Partei, Asylsuchen-

de und Bürgergeldberechtigte zum Arbeiten 
zu verpflichten. Für 80 Cent pro Stunde sol-
len sie Grünflächen beackern, Alte pflegen, 
in EDV-Abteilungen helfen oder andere Tä-
tigkeiten für Kommunen verrichten, die der 
Allgemeinheit dienen. Wer sich weigert, dem 
drohen Leistungskürzungen.

Beschlossen wurde die Arbeitspflicht 
für Bürgergeldberechtigte im vergangenen 
Dezember in Mecklenburg-Vorpommerns 
Hauptstadt Schwerin – auf Antrag der CDU, 
die dafür eine Vorlage der AfD genutzt hatte; 
umgesetzt ist der Beschluss noch nicht. Als 
Vorbild genannt wurden die Thüringer Land-
kreise Saale-Orla und Greiz. In Greiz herrscht 
die Pflicht für Asylsuchende seit September 
2024. Im brandenburgischen Barnim haben 
CDU und AfD diese im März für Asylsuchen-
de und Bürgergeldberechtigte beschlossen, 
der SPD-Landrat will sie umsetzen. Ebenso 
in Kornwestheim in Baden-Württemberg.

Im Wahlkampf forderte die CDU, zum 
Beispiel ihr Generalsekretär Carsten Linne-
mann, dieses Modell bundesweit für Bürger-
geldempfänger*innen einzuführen. »Wer 
arbeiten kann und das gleichwohl nicht tut, 
kann nicht erwarten, dass die Allgemeinheit 
für ihn aufkommt«, sagte auch Thorsten Frei, 
der inzwischen Kanzleramtschef ist.

Was er nicht sagte: Diese Gruppe ist ver-
schwindend klein. Während Asylsuchende 
meist deshalb nicht arbeiten, weil sie mit 
Arbeitsverboten belegt sind, sind von rund 
5,6 Millionen Bürgergeldberechtigten fast 1,5 
Millionen Kinder unter 15 Jahren, sie dürfen 
gar nicht arbeiten. Eine halbe Million pflegt 
Angehörige oder gilt aus anderen Gründen als 
erwerbsunfähig. Ein weiteres Fünftel arbeitet 
sowieso längst und bekommt Bürgergeld nur, 
weil die Löhne nicht reichen, um davon zu 
leben. Bleiben 1,7 Millionen Menschen, die 
CDU dabei vor den Karren spannt. 1

Aufschreien müssten vor allem diejenigen, 
die die Maßnahme vermeintlich gar nicht 
betrifft: also alle abhängig Beschäftigten, da 

SOLIDARITÄT an der Himmelspforte: Ein kleines Flugzeug zieht ein Banner mit der Aufschrift  
„CDU - unchristlich“ hinter sich her. Foto: Nick Jaussi / LeaveNoOneBehind
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Daraufhin versuchte die Kommune, den 
Mann für die EDV-Abteilung des Kranken-
hauses »heranzuziehen«. Auch das lehnten 
der Geflüchtete und sein Anwalt ab. »Wie 
frech ist das bitte? Und wohin soll das füh-
ren: Muss als Nächstes der syrische Arzt für 
80 Cent pro Stunde operieren?«, spitzt Adam 
seine Kritik zu. Auch gegen den zweiten Be-
scheid ist er mit einem Eilantrag vorgegan-
gen. Dieser wurde zwar kürzlich »nach sum-
marischer Prüfung« abgewiesen. 

Der Betroffene aber hat die Zwangsarbeit 
weiter verweigert, und seine Leistungen wur-
den bislang nicht gekürzt. »Das haben sie sich 
wohl nicht getraut«, vermutet Adam. Er hat 
fürs Erste also geschafft, seinen Mandanten 
vor der Zwangsarbeit ebenso wie vor der 
Strafe, dem Entzug des Existenzminimums, 
zu bewahren. »Für den einzelnen Mandanten 
ist das natürlich cool.« Der Programmierer 
habe auch längst eine richtige Arbeitsstelle 
gefunden.

HOFFEN AUF DAS 
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

Trotzdem ist der Anwalt unzufrieden. Denn 
solange die Behörde das Geld nicht streicht, 
hat sein Mandant kein Rechtsschutzbedürf-
nis, das heißt, er kann nicht so leicht gegen 
die Aufforderung zur Zwangsarbeit klagen. 
Adam will aber, dass es zu einem Gerichts-
verfahren in der Hauptsache kommt – und 
dass er verliert. Nur dann kann er das Thema 
zur nächsthöheren Instanz und eines Tages 
hoffentlich vor das Bundesverfassungsge-
richt bringen. 

Damit spielt er auf eine Zeile aus dem Song 
»Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt« 
des Musikers an, der Rechtsextreme kritisiert 

und sich paradoxerweise freut, vor Gericht zu 
landen, da er sicher ist zu gewinnen.

Fraglich ist, wie es mit der kommunalen 
Zwangsarbeit weitergeht, wenn die neue 
Bundesregierung ihre Ankündigung aus 
dem Koalitionsvertrag tatsächlich umsetzt, 
sie will »Arbeitsverbote auf maximal drei 
Monate reduzieren«. Das fordern Adam und 
sein Verein RAV schon seit Jahren. »Die al-
lermeisten Geflüchteten wünschen sich, sie 
dürften von Anfang an einer ordentlichen 
Beschäftigung nachgehen«, weiß der Anwalt 
aus seiner Praxis.

Adam ist also weiter auf der Suche nach 
Betroffenen, die zu Arbeit für 80 Cent pro 
Stunde aufgefordert wurden und bereit 
sind, dagegen gerichtlich vorzugehen. Der 
linke Rechtsanwalt ist zuversichtlich, dass 
er es eines Tages bis vor das Bundesverfas-
sungsgericht schafft und die Zwangsarbeit in 
Deutschland dort auf den Prüfstand stellt.

Lotte Laloire ist Pressereferentin des RAV, Redakteu-
rin bei der tageszeitung »taz« und freie Journalistin 
in Berlin. 

Dieser Beitrag ist am 20. Mai 2025 in analyse&kritik 
erschienen und wird hier mit freundlicher Genehmi-
gung der Redaktion zweitabgedruckt.

1	 Diese Zahlen sind von Anfang/Mitte 2025, bis Druck 
im Dezember 2025 könnten sie sich leicht verändert 
haben, die Tendenz bleibt jedoch gleich.

diese Extremform der Ausbeutung durch 
Zwangsarbeit den Druck auf die Löhne wei-
ter verstärkt. Wenn Arbeitskraft für 80 Cent 
pro Stunde zu haben ist, wieso sollten Arbeit-
geber*innen dann noch Mindestlohn oder 
gar anständige Löhne zahlen?

Gewerkschaften und Organisationen wie 
ProAsyl oder der Republikanische Anwäl-
tinnen- und Anwälteverein (RAV) 
lehnen die Arbeitspflicht strikt 
ab. »Zwangsarbeit ist eine 
Bedrohung für die hart 
erkämpften Löhne der 
unteren Schichten«, be-
tont der Sozialrechtler 
Sven Adam aus Göt-
tingen. Er ist aktiv im 
RAV und vertritt bun-
desweit Betroffene, die 
der Staat zur Zwangsarbeit 
verpflichten will. Adam warnt: 
»Hier soll ein neues Lumpenproleta-
riat herangezüchtet werden.«

KLAGEN HILFT!

Statt dass aber die arbeitenden Massen gegen 
diese Unverschämtheit, die ihre eigenen Ein-
kommen bedroht, protestieren oder streiken, 
befürworten etwa in Brandenburg rund 75 
Prozent der Bevölkerung eine Arbeitspflicht 
für Bürgergeldberechtigte, wie eine Insa-Be-
fragung zeigte. Doch auch unabhängig von 
der Mehrheitsgesellschaft, die vernebelt von 
Rassismus und Chauvinismus ihre eigenen 
Interessen nicht zu sehen scheint, gibt es 
einen Weg, die neue Ausbeutungsform zu 
bekämpfen: Klagen. Kritiker*innen sind sich 
einig, dass eine Arbeitspflicht verfassungs-
widrig ist. Laut Artikel 12, Absatz 2 Grund-

gesetz darf niemand zu einer bestimmten 
Arbeit gezwungen werden. 

»Der Staat darf Leistungsberechtigte zwar 
sanktionieren und bestimmte Tätigkeiten an-
ordnen, aber das umfasst keine Arbeitspflicht 
für einen bestimmten Job. Die Maßnahmen 
müssen zudem immer zumutbar und verhält-
nismäßig sein«, erklärt Adam. Sein Ziel: ein 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
das der Zwangsarbeit ein für alle 

Mal einen Riegel vorschiebt. 
Konkret beanstandet der 

Anwalt Paragraf 5 Absatz 
1 Satz 2 Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Darin heißt 
es, Arbeitsgelegenheiten 
sollen zur Verfügung ge-

stellt werden, »wenn das 
Arbeitsergebnis der Allge-

meinheit dient«. Diese Formu-
lierung, die die Ampel-Regierung 

neu eingefügt hat und auf die sich die 
Kommunen nun berufen, sei laut Adam »der 
Anker, um die Leute in alle möglichen Jobs zu 
pressen, zum Beispiel in einem kommunalen 
Krankenhaus«. 

In Greiz vertritt Adam einen Mandanten, 
dem Zwangsarbeit drohte. Der 49-Jährige 
war aus Iran nach Deutschland geflüchtet. 
Eines Tages erreichte ihn eine Aufforde-
rung, für 25 Stunden pro Woche als unge-
lernte Pflegekraft im städtischen Kranken-
haus zu arbeiten. »Da habe ich natürlich 
sofort rumgepöbelt«, sagt Adam und meint 
damit, dass er gegen den Bescheid Wider-
spruch eingelegt und gegen die Zuweisung 
einen Eilantrag an das Sozialgericht Alten-
burg gestellt hat. »Was soll das denn? Mein 
Mandant ist gelernter Programmierer«, 
stellt der Anwalt klar.

»Wenn 
Arbeitskraft für  

80 Cent pro Stunde zu 
haben ist, wieso sollten 
Arbeitgeber*innen dann 

anständige Löhne 
zahlen?«

Sven Adam, Sozialrechtler 
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A. FORENSISCHE DATENANALYSE-
TOOLS ALS HILFSMITTEL IM 
ERMITTLUNGSVERFAHREN 

1. 	Wie funktionieren forensische 
Datenanalyse-Tools?

Zuerst muss determiniert werden, ob es sich 
bei forensischen KI-Tools um regelbasierte 
Expertensysteme (mit Wenn-Dann-Regeln) 
oder maschinell lernende Systeme (ML- oder 
auch »Black Box«-Systeme) handelt.4 Diese 
Unterscheidung ist wichtig, da sie rechtliche 
Implikationen hat.

Regelbasierte Systeme können ein breites 
Spektrum potenziell komplexer Probleme lö-
sen, indem sie relevante, von Experten vorde-
finierte Regeln auswählen und die Ergebnisse 
in geeigneter Weise kombinieren.5 Ihre Ent-
scheidung wird nur im Rahmen des Vorge-
gebenen getroffen.6 Bei der eDiscovery – also 
im Rahmen digitaler Ermittlungsmethoden – 
bedeutet dies beispielsweise, dass dem System 
Schlüsselwörter genannt werden, um relevan-
te Dokumente auszuwählen. Dabei kann das 
System seine Schlussfolgerungen darlegen, 
indem es den angewendeten Regelprozess 
in verständlicher Sprache erklärt.7 Vorteile 
dieser Systeme sind die Transparenz und die 
Nachvollziehbarkeit ihrer Entscheidungen.8

Forensische KI-Tools, die auf ML-Syste-
men basieren, können beispielsweise solche 
sein, die technology-assisted review (TAR) 
nutzen. Im Vergleich zu regelbasierten Sys-
temen werden relevante Dokumente mithilfe 
dieses Tools dadurch ausgewählt, dass zu-
nächst eine menschliche Entscheidung über 
die Relevanz der Dokumente getroffen wird 
und die Software auf Grundlage einer auto-
matisierten Analyse der menschlichen Ent-

scheidung lernt, welche Dokumente wie zu 
kategorisieren sind.9 

Probleme ergeben sich daraus, dass Ma-
schinen nicht wie Menschen lernen und ihre 
Kategorisierungs-Entscheidungen deshalb 
auch nicht wie Menschen begründen kön-
nen.10 Der viel diskutierte »Black Box«-Effekt 
– also Undurchsichtigkeit und Nichtnach-
vollziehbarkeit der internen Entscheidungs-
prozesse – stellt Entwickler*innen wie Nut-
zer*innen vor Probleme.11

Die gängigsten Anbieter*innen forensi-
scher Software werben mit ML-Systemen, 
beziehungsweise Add-Ons oder Tools (im 
Weiteren kurz: forensische KI-Tools).12 Rein 
regelbasierte Systeme sind weniger reizvoll, 
da das Füttern mit Parametern zeitaufwendig 
ist und somit die Kosten- und Arbeitserspar-
nis oftmals in keinem Verhältnis stehen.13 
Darüber hinaus geraten diese Systeme an ihre 
Grenzen, da sie nur Konstellationen berück-
sichtigen können, die bei ihrer Programmie-
rung antizipiert wurden.14

Es kann also festgehalten werden, dass 
forensische KI-Tools heutzutage nicht mehr 
rein regelbasiert strukturiert sind, sondern 
vielmehr Elemente von ML-Anwendungen 
beinhalten und demnach alle Vor- und Nach-
teile dieser für sich beanspruchen.

2. Klassifizierung als Hochrisiko- 
KI-System

Bei einem forensischen KI-Tool (mit ML-
Systemen) handelt es sich um ein KI-System 
im Sinne des Art. 3 Nr. 1 der 2024 in Kraft 
getretenen KI-Verordnung.15 Diese weit ge-
fasste und vage Definition bestimmt, dass 
hierunter ein maschinengestütztes System zu 
verstehen ist, das “für einen (…) autonomen 

Strafverfahren mit KI beschleunigen? 
Verfahrens- und verfassungsrechtliche 
Bedenken
Von Phoebe Tsorpatzidis

Für Ermittlungsbehörden erscheint KI verlockend: große Datenmengen sortieren und 
analysieren. Doch die Nutzung steht im Widerspruch zu zentralen Verfahrensgrund-
sätzen. Welche das sind, was sich aus einem anderen Urteil lernen lässt und was inter-
nationale Expert*innen empfehlen.

E rmittlungsbehörden stehen angesichts 
des digitalen Zeitalters vor Herausfor-
derungen. Sie sind aufgrund enormer 

Datensätze mit Terabyte an digitalen Asserva-
ten konfrontiert. Zur leichteren Auswertung 
dieser Datenmengen bedienen sich verschie-
dene Akteure zur Vorbereitung auf mögliche 
Prozesse bereits forensischer Datenanalyse-
Tools (im Folgenden “forensische KI-Tools”), 
die beispielsweise mittels Suchbegriffen rele-
vante Dokumente vorsortieren, um die Da-
tenmenge zu reduzieren. Mit entsprechender 
Software können Daten extrahiert, analysiert 
und präsentiert werden.1

Es erscheint daher wenig überraschend, 
dass sich nun auch Strafverfolgungsbehörden 
mit der Möglichkeit der Unterstützung durch 
KI-basierte Systeme auseinandersetzen.2 Wie 
Prof. Dr. Christian Rückert, Inhaber des Lehr-
stuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
IT-Strafrecht an der Universität Bayreuth, zu 
KI-gestützter Gesichtserkennung im Straf-
verfahren hervorhebt, lassen sich durch Tech-
nik massive Datenmengen in kürzester Zeit 

verarbeiten, wodurch unzählige Ermittlungs-
ansätze entstehen.3 Technische Hilfsmittel im 
Strafverfahren zu verwenden, ist besonders 
reizvoll, da die Justiz derart überlastet ist, 
dass ein Rückstau bei zeitlich sensiblen Ver-
fahren entstanden ist. KI-Systeme erscheinen 
als Retterin des Beschleunigungsgrundsatzes.
Es wäre jedoch verfehlt, die Verwendung 
forensischer KI-Tools mit der Argumenta-
tion des Beschleunigungsgrundsatzes be-
denkenlos zu akzeptieren, ohne die weiteren 
strafprozessualen Grundsätze zu beachten. 
Dies stünde sowohl im Widerspruch zur am 
01.08.2024 in Kraft getretenen KI-Verord-
nung als auch zur höchstrichterlichen Recht-
sprechung. In diesem Beitrag werden foren-
sische KI-Tools begrifflich und rechtlich ein-
geordnet (A.). Darauf folgt eine Ausführung 
zu verfahrens- und verfassungsrechtlichen 
Bedenken bei der Nutzung solcher Tools (B.). 
Abschließend werden rechtliche Erwägungen 
und Lösungsansätze internationaler Akteure 
aufgezeigt (C.) und die Ergebnisse zusam-
mengefasst (D.).
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Person und des Beschleunigungsgrundsatzes 
nachvollziehbar begründen können. Durch 
den Einsatz könnte der belastende Prozess 
verkürzt und die beschuldigte Person früher 
be- oder entlastet werden. Das allein reicht 
aber zur Rechtfertigung des Einsatzes nicht 
aus. Die Verwendung von forensischen KI-
Tools kann zwar eventuell zu einem kürze-
ren, jedoch nicht zwangsläufig einem richti-
geren Verfahren führen.

Die Sichtung digitaler Asservate mit dem 
Argument des nicht zu bewältigenden 
Umfangs sowie Personalmangels 
an KI auszulagern, steht im 
Widerspruch zum Legali-
tätsgrundsatz, da nicht 
sichergestellt werden 
kann, dass alle relevan-
ten Beweismaterialien 
gesichtet werden. Und es 
stünde dem Ziel, den Ar-
beitsaufwand zu reduzieren, 
entgegen, wenn neben der auto-
matisierten Analyse und Vorselektion 
der KI ein*e Behördenmitarbeiter*in das ge-
samte Untersuchungsmaterial erneut sichten 
müsste. Logischer wäre es also, KI zu verwen-
den, um die Datenmasse zu verschlanken, die 
dann von einem Menschen untersucht wird.

Doch auch bei diesem Ansatz müssen zwei 
Aspekte berücksichtigt werden. Zum einen 
kann dabei nicht sichergestellt werden, dass 
be- und entlastende Beweise gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Denn die KI stellt nur 
die Daten zusammen, nach denen Menschen 
mit Suchbegriffen fragen. Solche Suchbegrif-
fe, die etwa ermittelnde Polizeibeamt*innen 
eingeben, stehen in der Regel im Zusammen-
hang mit strafrechtlich relevantem Verhalten. 
Umgekehrt ist es schwierig, sich entlastende 

Begriffe, außer potenziell den des Alibis, vor 
Augen zu führen. Es bedarf einer gewissen 
Fantasie, um einer KI den Auftrag zu geben, 
digitale Beweismittel zu selektieren, die be-
weisen sollen, dass die beschuldigte Person 
an Tag X nicht am Tatort Y war und die Tat 
Z nicht begangen hat. Es steht somit zu be-
fürchten, dass durch die Datenverschlankung 
ausgerechnet die Beweismittel herausgefiltert 
werden, die zum Entfallen des hinreichenden 
Tatverdachts führen würden. Anders als bei 

der konventionellen Sichtung würden 
Beamt*innen nach Nutzung von 

KI womöglich gar nicht mehr 
alle Beweismittel sehen.

Zweitens birgt ein un-
reflektiertes Vertrauen in 
KI die Gefahr, dass Er-
mittlungen in die falsche 
Richtung geleitet werden.25 

Bei der Sichtung der von KI 
vorselektierten Daten vertraut 

die Ermittlungsperson (poten-
ziell auch unterbewusst) darauf, dass 

die ihr präsentierten Beweismittel die (ein-
zig) Relevanten sind. Werden unter diesen 
keine entlastenden Beweise gefunden, folgt 
die denklogische Konsequenz, dass es keine 
entlastenden Beweise gibt. Doch dieser Ein-
druck kann trügen; das volle Vertrauen in KI 
ist gefährlich. Werden in der verschlankten 
Datenmasse keine entlastenden Beweise ge-
funden, heißt das nicht, dass es keine gibt, 
sondern nur, dass es in der Vorauswahl, die 
die KI aus den Daten getroffen hat, keine gibt. 

Nur die konsequente Durchführung des 
Legalitätsgrundsatzes garantiert die Gleich-
heit vor dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1 GG), 
strafrechtliche Gerechtigkeit im Einzelfall 
und somit die Rechtsstaatsgarantie.26 Eine 

Die Sichtung 
digitaler Asservate 

an KI auszulagern, steht 
im Widerspruch zum 
Legalitätsgrundsatz.

»Gemeinsam können wir uns daran erinnern, 
dass es genügend Gründe und Menschen gibt, 
für die es sich lohnt, weiter zu kämpfen.«

Betrieb ausgelegt ist, (…) anpassungsfähig 
sein kann und aus den erhaltenen Eingaben 
für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie 
Ausgaben, wie etwa Vorhersagen, Inhalte, 
Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt 
werden, (…) die physische oder virtuelle Um-
gebungen beeinflussen können”.16 

Bei der Software handelt es sich weder um 
die heiß diskutierte predictive policing KI, de-
ren Output Vorhersagen sind,17 noch um KI-
Modelle zur Unterstützung der richterlichen 
Entscheidungsfindung,18 die beide eindeutig 
unter diese Definition zu subsumieren sind. 
Doch manche forensischen KI-Tools, die im 
Strafverfahren eingesetzt werden, erfüllen die 
Definition. Das zeigt sich etwa, wenn sie auf 
die Relevanzeinstufung digitaler Asservate 
angewandt wird. Forensische KI-Tools sind 
Softwarelösungen, also maschinengestützte 
Systeme, die durch die automatisierte Analy-
se digitaler Daten – dem sogenannten auto-
nomen Betrieb – Ermittlungen unterstützen, 
indem sie Beweismittel bereitstellen und 
benutzerfreundlich präsentieren. Dies stellt 
eine Ableitung von Ausgaben aus Eingaben 
dar und ermöglicht es den Systemen, Einfluss 
auf physische oder virtuelle Umgebungen zu 
nehmen. Diese Systeme können durch verän-
dertes Verhalten infolge vorheriger mensch-
licher Entscheidungen oder durch die Hin-
zufügung neuer Daten lernfähig, das heißt 
anpassungsfähig, sein.

Selbstredend gehen je nach Tätigkeitsfeld 
nicht von allen KI-Systemen die gleichen 
Gefahren aus, weshalb der europäische Ge-
setzgeber KIs in verschiedene Risikostufen 
kategorisiert hat.19 KI-Systeme, die zur Straf-
verfolgung eingesetzt werden, wurden als 
höchst riskant eingestuft, um Nachteile zu 
vermeiden, das Vertrauen der Öffentlichkeit 

zu erhalten sowie die Rechenschaftspflicht 
und einen wirksamen Rechtsschutz zu ge-
währleisten.20 Auch wenn Staatsanwaltschaf-
ten KI-Systeme einsetzen, um zu bewerten, 
wie verlässlich Beweismittel sind, oder um 
Straftaten zu verfolgen, gelten diese als Hoch-
risiko-KI-Systeme (Art. 6 Abs. 2 i.V.m. An-
hang III Nr. 6 c) KI-VO).21 Der Einsatz erhöht 
die Anforderungen an die Dokumentation-, 
Aufsicht- und Transparenzpflichten (vgl. Art. 
8 ff. KI-VO).22

B.	VERFASSUNGS- UND VERFAHRENS-	
	 RECHTLICHE BEDENKEN

Die Einstufung als Hochrisiko-System er-
schließt sich aus den durch die Anwendung 
eines forensischen KI-Tools verschiedenen 
betroffenen verfahrens- und verfassungs-
rechtlichen Grundsätzen.

1. 	Legalitätsgrundsatz nach §§ 152  
	 Abs. 2, 160 StPO

Gemäß dem in §§ 152 Abs. 2, 160 StPO ver-
ankerten Legalitätsgrundsatz sind Behörden 
verpflichtet, im Ermittlungsverfahren das 
gesamte Untersuchungsmaterial zur Be-
stimmung oder Widerlegung des Anfangs-
verdachts umfassend zu analysieren.23 Diese 
Erforschungspflicht darf durch fiskalische 
Erwägungen nicht beeinträchtigt werden; das 
heißt, personelle und sachliche Mittel sind 
zur Verfügung zu stellen, um diese Pflicht er-
füllen zu können.24

Wie bereits erwähnt, kann die Verwen-
dung von KI insbesondere die Sichtung von 
Beweismitteln beschleunigen. Es liegt somit 
auf der Hand, dass Ermittlungsbehörden den 
Einsatz von KI im Sinne der beschuldigten 
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gend Anlass zur Erhebung der öffentlichen 
Klage bieten. Aus der chronologisch zu füh-
renden Ermittlungsakte ergibt sich, worin 
die Staatsanwaltschaft diesen Anlass sieht. 
Durch das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 
Abs. 3 GG ist die Verwaltung zur ordnungs-
gemäßen Aktenführung verpflichtet,31 da 
nur so eine nachvollziehbare Grundlage für 
eine behördliche Entscheidung entsteht und 
die gebotene Transparenz gesichert ist.32 
Zudem verpflichtet die Rechtsschutzgaran-
tie des Art. 19 Abs. 4 GG die Behörde zur 
objektiven Dokumentation des bisherigen 
wesentlichen sachbezogenen Geschehens-
ablaufs.33

Wie bereits erläutert, entsteht bei der 
Nutzung von ML-basierten forensischen KI-
Tools der sogenannte »Black Box«-Effekt, 
der bei strafrechtlichen Ermittlungen nicht 
hinnehmbar ist, da in diesem grundrechts-
sensiblen Bereich ordnungsgemäße Akten-
führung und Nachvollziehbarkeit von Be-
hördenentscheidungen besonders wichtig 
sind. Die Faktoren, die den Ausgang eines 
Verfahrens beeinflussen, müssen für alle Be-
teiligten nachvollziehbar sein.34 Die Trans-
parenz erfordert Zugang zu sachdienlichen 
Informationen (zum Beispiel über die Funk-
tionsweise des automatisierten Systems, das 
den Beweis erbracht hat) und die Interpre-
tierbarkeit dieser Informationen.35 Auch um 
dieser mit KI verbundenen Gefahr der In-
transparenz entgegenzuwirken, stellt die KI-
Verordnung erhöhte Anforderungen an die 
Dokumentations-, Informations- und Auf-
sichtspflichten bei der Nutzung von Hoch-
risiko-KI-Systemen.36

Dennoch kann nicht sichergestellt wer-
den, dass der interne Prozess des KI-Systems 
bei der Vorselektion und Analyse großer 

Datenmengen in der Praxis nachvollziehbar 
dokumentiert wird, sodass Zweifel an der 
Entscheidung ausgeräumt werden können, 
zumal das System in einer Hauptverhandlung 
nicht zu seinem Entscheidungsprozess be-
fragt werden kann. Es ist somit davon auszu-
gehen, dass Art. 19 Abs. 4 und Art. 20 Abs. 3 
GG durch die Verwendung solcher KI-Tools 
tangiert sind und bei der Rechtfertigung be-
rücksichtigt werden müssen.

4.	Das allgemeine Persönlichkeits- 
	 recht aus Art. 2 Abs. 1 und  
	 Art. 1 Abs. 1 GG

Schon länger beschäftigen KI-Systeme als 
Hilfsmittel der Polizei die Rechtswissen-
schaft. Der Bundesbeauftragte für Daten-
schutz und die Informationsfreiheit hat dazu 
bereits 2022 das Thesenpapier »Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz im Bereich der Straf-
verfolgung und Gefahrenabwehr« veröffent-
licht. Laut These 2 könne der Einsatz von 
KI nicht auf polizeiliche Generalklauseln 
gestützt werden.37 Vielmehr erfordere die 
Nutzung grundsätzlich eine spezifische ge-
setzliche Regelung.38 Die Reichweite des Ge-
setzesvorbehalts wäre im Einzelfall angesichts 
der konkreten Ausprägung der jeweiligen KI-
Technologie zu beurteilen.

Diese These wurde durch eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahr 2023 zum Programm „Gotham“ 
vom Software-Unternehmen Palantir bestä-
tigt. Das Gericht beschäftigte sich mit landes-
rechtlichen Ermächtigungen der Polizei für 
automatisierte Datenanalyse im Polizeirecht, 
speziell mit § 25a HSOG und § 49 des Hamb-
PolDVG, die eine Rechtsgrundlage schafften, 
bisher unverbundene, automatisierte Dateien 

Verkürzung dieser Erforschungspflicht ist 
höchst bedenklich und jedenfalls ohne ge-
setzliche Grundlage nicht vorstellbar.

2. 	Fair-Trial-Prinzip nach Art. 6  
	 Abs. 1 EMRK

Auch dem in Art. 6 Abs. 1 EMRK norma-
tiv verankerten Fair-Trial-Prinzip steht die 
Verwendung von forensischen KI-Tools zur 
Auswertung digitaler Asservate entgegen. 
Ausschlaggebender Kritikpunkt ist die man-
gelnde Waffengleichheit hinsichtlich des Zu-
gangs zum Mittel.

Sowohl die Justiz als auch die Juristerei 
im Allgemeinen hinken bei neuer Techno-
logie bekanntlich hinterher. Das muss sich 
dringend ändern, aber nicht zulasten von 
Beschuldigten. Technologien wie KI einzu-
setzen, ist angesichts der enormen Datenmas-
sen und des staatlichen Strafverfolgungsinte-
resses offensichtlich reizvoll, doch das Inter-
esse der beschuldigten Person muss ebenso 
Berücksichtigung finden. Würden Bedenken 
bezüglich des Legalitätsgrundsatzes durch ge-
setzliche Regelungen beseitigt werden, würde 
das Fair-Trial-Prinzip und das damit einher-
gehende Gebot der Waffengleichheit weiter-
hin erfordern, dass alle Parteien Zugang zu 
denselben forensischen KI-Tools- erhalten 
und diesen Daten zuführen können.27

Im Gegensatz zur Ermittlungsbehörde, de-
ren Ermittlungsauftrag aufgrund ihrer Erfor-
schungspflicht weitreichender ist (vgl. § 160 
Abs. 2 StPO), sucht die Verteidigung bei der 
Datensichtung und Analyse im Zweifel »nur« 
nach entlastenden Beweisen. Demgemäß 
muss sie selbstverständlich nicht spiegelbild-
lich mit den Mitteln der Ermittlungsbehörden 
ausgestattet werden.28 Selbst wenn ein glei-

cher Zugang zu KI-Tools gewährleistet wäre, 
ergäbe sich immer noch kein finanzielles oder 
personelles Gleichgewicht. Denn der oder die 
Strafverteidiger*in arbeitet regelmäßig alleine, 
polizeiliche Ermittlungseinheiten in großen 
Teams. Dieses staatlicherseits gewollte Un-
gleichgewicht im Strafprozess würde durch 
die einseitige Verwendung technischer Hilfs-
mittel wie KI bis ins Unzumutbare vertieft. 
Es wäre falsch, die Verteidigung von Daten-
quellen oder Anwendungen auszuschließen. 
Wenn die Verteidigung im Gegensatz zur Er-
mittlungsbehörde gezwungen ist, eine manu-
elle Auswertung riesiger Datenmengen vorzu-
nehmen, würde das Recht auf Akteneinsichts-
recht ins Leere laufen.29

Es handelt sich bei forensischen KI-Tools 
um spezialisierte Software, deren Lizenz 
sehr teuer ist.30 Hinzu kommen Kosten 
für Schulungen sowie Kosten für geeig-
nete Hardware. Da digitale Asservate sich 
mit Software schneller und mit geringerem 
Personalaufwand sichten lassen, mag diese 
Rechnung für Ermittlungsbehörden aufge-
hen. Gleiches gilt jedoch nicht für einzelne 
Anwält*innen.

Es bleibt festzuhalten: Werden forensische 
KI-Tools ohne Rechtfertigungsgrundlage 
genutzt, droht die Verletzung des Fair-Trial-
Prinzips, was die beschuldigte Person, in ih-
ren Grundrechten aus Art. 103 Abs. 1, Art. 3 
Abs. 1 und Art. 20 Abs. 3 GG verletzt.

3.	Grundsatz des effektiven Rechts- 
	 schutzes nach Art. 19 Abs. 4 und der  
	 ordnungsgemäßen Aktenführung  
	 nach Art. 20 Abs. 3 GG

Gemäß § 170 Abs. 1 StPO klagt die Staatsan-
waltschaft an, wenn die Ermittlungen genü-
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in Strafverfahren. Doch die vom Bundes-
verfassungsgericht formulierten Grundsätze 
sind darauf anwendbar. Durch den Einsatz 
von KI zum Sortieren und Verschlanken von 
Daten können neue Verbindungen hergestellt 
und Schlussfolgerungen gezogen werden, die 
den Ermittlungsbehörden zuvor verborgen 
geblieben sind. Es kann sogar ein komplet-
tes Persönlichkeitsprofil erstellt werden. Der 
Einsatz forensischer KI-Tools berührt also 
den Schutzbereich des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts und bedarf somit einer gesetz-
lichen Grundlage, die sich entsprechend der 
Eingriffsintensität ausgestaltet. 

C. RECHTLICHE ERWÄGUNGEN  
	 UND LÖSUNGSANSÄTZE  
	 INTERNATIONALER AKTEURE

Die Vor- und Nachteile technischer Hilfsmit-
tel im Strafverfahren werden seit geraumer 
Zeit auch von der internationalen Gemein-
schaft diskutiert. Hierzu wurden sowohl soft 
als auch hard law Instrumente herausgearbei-
tet. Das von Deutschland ratifizierte Überein-
kommen zu Computerkriminalität stammt 
bereits aus dem Jahr 2001 und legt die Befug-
nisse für den Einsatz technischer Hilfsmittel, 
beispielsweise forensische Tools zur Ermitt-
lung digitaler Spuren und Beweise im Straf-
verfahren (Art. 14), fest.41 In Art. 15 werden 
die Bedingungen, unter denen solche Mittel 
genutzt werden können, unter Betonung der 
Notwendigkeit des angemessenen Schutzes 
der Menschenrechte und Freiheiten aufge-
zeigt. Vertragsparteien müssen sicherstellen, 
dass für die Schaffung, Umsetzung und An-
wendung der Befugnisse und Verfahren diese 
Bedingungen, insbesondere auch der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit, gewahrt sind.

Bedenken bezüglich der Verfahrensgrund-
sätze und des Einsatzes von KI wird darüber 
hinaus mithilfe von Ethik-Richtlinien be-
gegnet. Die Europäische Kommission für die 
Wirksamkeit der Justiz hat eine »Europäische 
Ethik-Charta über den Einsatz künstlicher 
Intelligenz in der Justiz und in ihrem Um-
feld« herausgearbeitet. Die Charta enthält 
einen Prinzipienrahmen, der politischen Ent-
scheidungsträger*innen, Mitgliedern der Le-
gislative und Jurist*innen beim Umgang mit 
der sich rasch entwickelnden KI als Leitfaden 
in innerstaatlichen Justizverfahren dient.42

Das erste Prinzip, der »Grundsatz der 
Achtung der Grundrechte«, verlangt auch 
bei Nutzung von KI ein faires Verfahren und 
Waffengleichheit.43 Zur ethischen Nutzung 
muss auch »algorithmic fairness« beachtet 
werden, das heißt, durch normierte Stan-
dards muss die Richtigkeit, Transparenz und 
Gültigkeit von Analysen gewahrt werden.44

Der vom Ministerkomitee des Europarats 
mandatierte Ad-hoc-Ausschuss für künst-
liche Intelligenz hat in seiner »Feasability 
Study« das Risiko der Undurchsichtigkeit bei 
der Nutzung von KI thematisiert und ferner 
bezüglich des Fair-Trial-Prinzips vorgeschla-
gen, dass Angriffs- sowie Einsichtsrechte in 
aus KI gewonnene Beweismittel gewährt wer-
den.45 Ferner ist zu beachten, dass auch bei 
vorbildlicher Gewährung von Transparenz, 
aufgrund der technischen Komplexität von 
KI die Wahrnehmung gewährter Angriffs- 
und Einsichtsrechte schwer umsetzbar ist, da 
es für die Verteidigung potenziell nur unter 
Zuhilfenahme von Expertenwissen möglich 
ist, Beweise, die aus KI resultieren, detailliert 
anzugreifen.46

Die genannten Instrumente und Vorschlä-
ge zur ethischen Nutzung von KI insbeson-

und Datenquellen in Analyseplattformen zu 
vernetzen und die vorhandenen Datenbe-
stände durch Suchfunktionen systematisch 
zu erschließen, um die polizeiliche Aufga-
benerfüllung auf diese Weise zu erleichtern 
und zu verbessern.39 Ziel der Vorschriften 
war, in begründeten Einzelfällen zur vor-
beugenden Bekämpfung schwerer Straftaten 
oder zur Abwehr von Gefahren für bestimm-
te Rechtsgüter gespeicherte personenbezo-
gene Daten mittels automatisierter Anwen-
dung im Rahmen einer Datenanalyse 
(Hessen) oder einer Datenaus-
wertung (Hamburg) weiter-
zuverarbeiten.40

Das Bundesverfas-
sungsgericht erklärte die 
Normen für verfassungs-
widrig, da sie den Eingriff 
in das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung nach 
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 
GG nicht ausreichend rechtfertigten. 
Die verfassungsrechtlichen Anforderungen 
an die Rechtfertigung einer automatisierten 
Datenanalyse oder -auswertung würden 
sich nach der konkreten Reichweite der 
Befugnis richten und seien entsprechend 
variabel. Das Gericht befand, dass sie ange-
sichts der Ausgestaltung der angegriffenen 
Vorschriften vorliegend streng seien.

Mit der automatisierten Auswertung ge-
speicherter Daten erlaubten der hessische 
und hamburgische Gesetzgeber eine weitere 
Nutzung früher erhobener Daten über den 
ursprünglichen Anlass hinaus. Das Gericht 
betonte, dass der Grundrechtseingriff nicht 
nur in der weiteren, zusammenführenden 
Verwendung vormals getrennter Daten, son-
dern darüber hinaus in der Erlangung beson-

ders grundrechtsrelevanten neuen Wissens, 
das durch die automatisierte Datenanalyse 
oder -auswertung geschaffen werden kann, 
liege. Dreh- und Angelpunkt ist die Annah-
me des Gerichts, dass die automatisierte Da-
tenanalyse oder -auswertung darauf gerichtet 
sei, neues Wissen zu erzeugen. Beispielsweise 
könne softwaregestützt das Bild einer Person 
vervollständigt werden, wenn Daten und 
algorithmisch errechnete Annahmen über 
Beziehungen und Zusammenhänge aus dem 

Umfeld der Betroffenen einbezogen 
werden. 

Durch die Nutzung solcher 
Software wäre es möglich, 
Zusammenhänge zwischen 
Personen, Personengrup-
pierungen, Institutionen, 
Organisationen, Objekten 

und Sachen herzustellen, 
unbedeutende Informationen 

und Erkenntnisse auszuschlie-
ßen, eingehende Informationen be-

kannten Sachverhalten zuzuordnen sowie 
die gespeicherten Daten statistisch auszu-
werten. Hierdurch könnten neue Verdachts-
momente erstmals durch die Auswertung 
erzeugt werden. Relevant war für das Bun-
desverfassungsgericht auch, dass komplexe 
algorithmische Systeme sich im Verlauf des 
maschinellen Lernprozesses immer mehr 
von der ursprünglichen menschlichen Pro-
grammierung lösen und die Ergebnisse im-
mer schwerer nachzuvollziehen sein könn-
ten. Dann drohe, dass die staatliche Kont-
rolle über diese Anwendung verloren gehe.

Das Bundesverfassungsgericht beschäf-
tigte sich augenscheinlich nicht mit der Nut-
zung forensischer KI-Tools zur Sichtung von 
Beweismitteln durch Ermittlungsbehörden 

Eine  
bedenkenlose 

Nutzung von KI in  
der Strafverfolgung  

ist nicht möglich.
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dere in der Strafrechtspflege stellen nur einen 
Ausschnitt der ausgearbeiteten Konzepte dar 
und haben sicherlich auch ihren Einfluss auf 
die neue KI-Verordnung gehabt. Viele Akteu-
re haben Einwände erhoben beziehungswei-
se Vorschläge gemacht, um das Recht auf ein 
faires Verfahren zu verteidigen.

D. ZUSAMMENFASSUNG

Diese verfahrens- und verfassungsrechtlichen 
Bedenken von Wissenschaft, Justiz und inter-
nationalen Expertengruppen sollten vor dem 
Einsatz von forensischen KI-Tools durch Er-
mittlungsbehörden Beachtung finden. KI-In-
novationen entwickeln sich rapide, in der di-
gitalen Forensik hat KI längst ihren Platz ge-
funden. Eine bedenkenlose Nutzung von KI-
Tools in der Strafverfolgung ist aufgrund der 
Einordnung als Hochrisiko-KI-Systeme nicht 
möglich. Die Rechtfertigung, dass durch die 
Verwendung dieser Tools das Verfahren für 
alle Beteiligten beschleunigt wird und das zu 
einer Win-Win-Situation führe, vermag auf-
grund der rechtsstaatlichen Einbußen und 
Nachteile für beschuldigte Personen nicht 
zu überzeugen. So verführerisch KI zur Be-
schleunigung von Verfahren sein mag, muss 
angesichts der vielen betroffenen Rechte, der 
KI-Verordnung und der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung Vorsicht walten. Es wäre 
notwendig, dass bei der Schaffung etwaiger 
Rechtsgrundlagen die ethischen Implikatio-
nen von KI Einfluss fänden. 

Phoebe Tsorpatzidis absolvierte einen LL.M. mit Fo-
kus auf Kriminologie und Menschenrechte. Während 
ihres Referendariats in Brandenburg, Berlin und Lon-
don setzte sie sich mit Antidiskriminierungsrecht und 
Völkerrecht auseinander. 
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Und dennoch halte ich strategische Klagen 
zur Verteidigung von Grund- und Menschen-
rechten heute für wichtiger denn je. Die poli-
tische Bereitschaft, marginalisierten Gruppen, 
insbesondere Geflüchteten, Menschen mit 
Migrationsgeschichte und Sozialleistungs-
empfänger*innen grundlegende Rechte ab-
zusprechen, hat in den letzten Jahren rasant 
zugenommen. Und auch der sicherheitspoli-
tische Diskurs hat sich deutlich verschärft. In 
den Sicherheitspaketen der vergangenen und 
aktuellen Bundesregierung finden verfas-
sungsrechtliche Anforderungen nicht einmal 
mehr Erwähnung.

In den USA, wo der autoritäre Umbau zu-
gegebenermaßen in ganz anderem Ausmaß 
stattfindet, sind die Gerichte oft die letzte 
Bastion: Die American Civil Liberties Union 
(ACLU) hat seit Trumps Amtsantritt 79 Kla-
gen eingereicht und viele davon gewonnen. 
Die strategische Prozessführung ist dort ak-
tuell das Mittel, um die schlimmsten Exzesse 
zu bremsen.

Und auch in Deutschland wird dies im-
mer wichtiger: eklatante Rechtsbrüche, 
wie die Zurückweisungen Asylsuchender 
an den Grenzen oder die Verelendung Ge-
flüchteter in Dublinverfahren werden auch 
in Zukunft an den allermeisten Gerichten 
scheitern und wir müssen sie so lange vor 
Gericht bringen, bis eine höchstrichterliche 
Entscheidung die Bundesregierung zum 
Einlenken zwingt.

Allen Rückschlägen zum Trotz haben 
Rechtsanwält*innen und NGOs in den letz-
ten Jahren immer wieder vor Gericht große 
Erfolge erzielt und Grundsatzurteile erreicht. 
Die Entscheidungen zu gleichem Lohn für 
Frauen und Männer, die wir gemeinsam mit 
Rechtsanwält*innen am Bundesarbeitsgericht 

erstritten, haben viele weitere Frauen moti-
viert, gegen Lohndiskriminierung zu klagen. 

Mit unserem Mustervorlagebeschluss ha-
ben wir eine Klage gegen reduzierte Sozial-
leistungen für Geflüchtete in Sammelunter-
künften vor das Bundesverfassungsgericht 
gebracht. Im Oktober 2022, also immerhin 
nur drei Jahre nach Verabschiedung, hat das 
Bundesverfassungsgericht die Regelung für 
verfassungswidrig erklärt. Und im Bereich 
des Sicherheitsrechts und der staatlichen 
Überwachung weist das Bundesverfassungs-
gericht den Gesetzgeber immer wieder in die 
Schranken, auch das jüngste Urteil aus Au-
gust 2025 schränkt die Quellen-Telekommu-
nikationsüberwachung ein.

Trotzdem sollte man sich nicht der Illusion 
hingeben, dass es die strategische Prozessfüh-
rung allein richten wird. Auch Richter*innen 
sind nicht unbeeinflusst durch die gesell-
schaftspolitischen Verschiebungen. Wenn 
Gesellschaft und Politik nach rechts rücken, 
verschieben sich leider zwangsläufig auch 
unsere Rechtskämpfe. Um rechtlich Terrain 
zurückzugewinnen, müssen wir den Dis-
kurs verändern. Strategische Prozessführung 
kann dazu beitragen, denn immanenter Teil 
davon ist, zum Verfahren zu kommunizie-
ren, die Geschichte der Kläger*innen zu er-
zählen, die Auswirkungen der gesetzlichen 
Verschärfungen und behördlicher Praxis auf 
konkrete Menschen und ihre Leben sichtbar 
zu machen. Wirkung erzielt sie aber nur als 
Teil einer Gesamtstrategie, die progressive Zu-
kunftsvisionen, politischen Protest und geleb-
te Solidarität miteinander verbindet. 

Sarah Lincoln ist Co-Legal Director bei der Gesell-
schaft für Freiheitsrechte, Rechtsanwältin und RAV-
Mitglied.

Lang lebe die strategische 
Prozessführung:  Warum wir trotz 
Rückschlägen weitermachen
Von Sarah Lincoln 
 

Rechtsanwält*innen und NGOs wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte versuchen 
durch Klagen politische Veränderungen herbeizuführen. Und sie haben einiges erreicht 
– etwa gegen staatliche Überwachung oder für Equal Pay. Doch in letzter Zeit gibt es 
Zweifel. Ist die strategische Prozessführung tot?

D ie strategische Prozessführung ist tot! 
Mit dieser These kam die Redaktion 
des InfoBriefs auf mich zu und bat 

mich um einen Kommentar. Und ich muss zu-
geben, dass auch mir zuletzt ab und an Zwei-
fel an der Wirksamkeit strategischer Klagen 
kamen. Etwa, wenn die Bundesregierung und 
die allermeisten Bundesländer daran festhal-
ten, dass Dublin-Geflüchtete keine Sozialleis-
tungen mehr erhalten, obwohl nahezu alle an-
gerufenen Sozialgerichte dies – in mittlerweile 
über 60 Eilrechtsbeschlüssen – für verfas-
sungs- und/oder europarechtswidrig halten. 

Oder wenn Innenminister Dobrindt den 
Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlins 
zur Rechtswidrigkeit der Zurückweisung von 
drei Somalier*innen an der deutsch-polni-
schen Grenze als irrelevant erachtet, obwohl 
der Rechtsbruch für alle völlig offensichtlich 
ist. Gleiches gilt für die Grenzkontrollen: So-
wohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
als auch der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof haben entschieden, dass Grenzkontrollen 
nur in engen Ausnahmefällen eingeführt und 
nicht beliebig verlängert werden dürfen und 

zurückliegende Grenzkontrollen daher für 
rechtswidrig erklärt. Das juckt nur in der 
Bundesregierung niemanden mehr.

Die fehlende Umsetzung positiver ge-
richtlicher Entscheidungen ist das Eine, 
mindestens ebenso große Sorgen bereiten 
die gerichtlichen Niederlagen. Einige der 
jüngeren Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts lassen daran zweifeln, dass 
aus Karlsruhe in den nächsten Jahren eine 
freiheitswahrende Rechtsprechung oder gar 
progressive Rechtsfortbildung zu erwarten 
ist. Etwa wenn das Bundesverfassungsgericht 
in der BAföG-Entscheidung von 2024 einen 
Anspruch auf gleiche Bildungs- und Ausbil-
dungschancen für unbemittelte Studierende 
unter Verweis auf die begrenzten staatlichen 
Mittel ablehnt, Berlin die Gesetzgebungs-
kompetenz zur Regulierung hoher Mieten 
abspricht oder seit über vier Jahren nicht 
über die Diskriminierung queerer Paare bei 
der Anerkennung der Elternschaft für ihre 
Kinder entscheidet, obwohl dort mittlerweile 
sieben Normenkontrollanträge verschiedener 
Gerichte anhängig sind. 
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Am Foto-Pranger wegen Tankbetrugs 
oder Ladendiebstahls?
Verhältnismäßigkeit bei  
Öffentlichkeitsfahndungen
Von Eckhard Stengel

Nur bei erheblichen Straftaten dürfen Ermittelnde Fahndungsfotos von Verdächtigen 
veröffentlichen. Ob das bereits bei kleineren Ladendiebstählen der Fall ist, ist fragwür-
dig – die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt sein.

W enn Unbekannte in Wohnungen 
einbrechen, Straßenbahnfahr-
gäste ausrauben oder bei Fußball-

spielen randalieren, werden sie manchmal 
von Überwachungskameras aufgenommen. 
Eine große Hilfe für die Ermittler: Kommen 
sie bei der Identifizierung der Tatverdäch-
tigen nicht weiter, stellen sie die Überwa-
chungsfotos mit richterlicher Genehmigung 
ins Internet und bitten zudem die Medien 
um Veröffentlichung – kürzlich zum Beispiel 
nach Ausschreitungen am Rande eines Fuß-
ballspiels in Frankfurt am Main. Dank sol-
cher Öffentlichkeitsfahndungen (ÖF) konn-
ten schon unzählige Taten aufgeklärt werden 
– nicht nur wegen Zeugenhinweisen, sondern 
auch, weil sich Tatverdächtige selbst stellten.

Aber dieses Vorgehen durch Polizei und 
Staatsanwaltschaft unterliegt strengen Vor-
aussetzungen: Laut § 131b Strafprozessord-
nung (StPO) muss eine »Straftat von erheb-

licher Bedeutung« vorliegen, deren Aufklä-
rung »auf andere Weise erheblich weniger Er-
folg versprechend oder wesentlich erschwert 
wäre«. Das Bundesverfassungsgericht hält 
eine Straftat dann für erheblich, »wenn sie 
mindestens der mittleren Kriminalität zuzu-
rechnen ist, den Rechtsfrieden empfindlich 
stört und geeignet ist, das Gefühl der Rechts-
sicherheit der Bevölkerung erheblich zu be-
einträchtigen« (Beschluss vom 24.7.2013, 
Az. 2 BvR 298/12). Das Bundeskriminalamt 
erwähnt als Beispiele »Mord, terroristische 
Anschläge, sexueller Missbrauch oder Raub«.

Zusätzlich muss bei der ÖF auch die Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel gewahrt werden. 
Darauf legte der Bundestag in den Jahren 
1999/2000 großen Wert, als er detaillierte 
Regelungen für ÖF in der StPO verankerte. 
Der Rechtsausschuss schrieb damals in der 
Begründung zu seiner Beschlussempfehlung: 
»Angesichts der Eingriffsintensität und Brei-

SOLIDARITÄT im Bierpinsel: Am 17. Oktober 2025 wurde kurzzeitig der Berliner “Bierpinsel” in Steglitz be-
setzt, eine Ikone der Westberliner Architektur. Er steht seit Jahren leer. Die Aktivist*innen forderten eine ge-
meinschaftliche Nutzung des Gebäudes und protestieren gegen Kürzungen des Senats. Foto: Florian Boillot
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tenwirkung einer Öffentlichkeitsfahndung 
ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
der Mittel besonders zu beachten. Es ist da-
her in jedem Einzelfall zu prüfen, welches 
Fahndungsmittel im Hinblick auf die mit ihm 
verbundene öffentliche Wirkung angemessen 
ist.« (Drs. 14/2595).

Auch die bundesweiten Richtlinien für 
das Strafverfahren und das Bußgeldverfah-
ren (RiStBV) betonen in der Anlage B den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: »In je-
dem Einzelfall bedarf es daher einer sorgfäl-
tigen Abwägung zwischen dem öffentlichen 
Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung 
einerseits und den schutzwürdigen Interessen 
des Beschuldigten und anderer Betroffener 
andererseits.«

FOTOFAHNDUNG BEREITS NACH 
EINLÖSUNG VON FALSCHEN REZEPTEN

Doch LTO-Recherchen werfen die Frage auf, 
ob diese Vorgaben immer beachtet werden. 
Die Strafverfolger veröffentlichen ihre fotoge-
stützten Fahndungsaufrufe auf ihren Home-
pages, als Pressemitteilungen auf presseportal.
de und in Netzwerken wie Facebook. Neben 
einzelnen Kapitalverbrechen und Gewalttaten 
geht es dabei oft um Einbrüche (auch ohne 
Beute), Geldwäsche, Kontoeröffnung mit 
falschem Ausweis, Laden- oder Taschendieb-
stähle. Der Kreispolizeibehörde Unna reich-
te es 2024 als Fahndungsanlass schon, dass 
ein Unbekannter in einer Apotheke versucht 
hatte, ein gefälschtes Rezept einzulösen. Die 
Polizei Westhessen fahndete 2020 nach einem 
Gaffer, der die Opfer eines schweren Busun-
falls in Wiesbaden gefilmt und das Video im 
Internet veröffentlicht haben soll, statt zu hel-
fen. Daraufhin stellte er sich.

Auffällig oft stehen auf presseportal.de 
polizeiliche Fahndungsfotos aus Nordrhein-
Westfalen und dort aus den Bezirken der 
Staatsanwaltschaften Essen und Hagen. Für 
die richterlichen Genehmigungen sind die 
Amtsgerichte der beiden Städte zuständig. 
LTO fragte bei diesen vier Behörden nach, ob 
denn in jedem Fall erhebliche Straftäten vor-
lägen und die Verhältnismäßigkeit gewahrt 
werde. Die Antworten lassen sich so zusam-
menfassen, wie es der Hagener Gerichtsspre-
cher formulierte: »Jeder Einzelfall wird hier 
unter Anwendung der gesetzlichen Regelun-
gen und nach Prüfung der Verhältnismäßig-
keit von den dafür zuständigen Kolleginnen 
und Kollegen entschieden.«

Um das überprüfen zu können, bat LTO 
um die Zusendung von fünf besonders strit-
tig erscheinenden Gerichtsbeschlüssen. Erst 
nach hinhaltendem Widerstand mit wech-
selnden organisatorischen oder juristischen 
Begründungen übermittelten die Essener 
und Hagener Justizbehörden schließlich die 
Dateien.

BEGRÜNDUNG DER 
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT  
IN EINEM SATZ

Die höchstens anderthalbseitigen Beschlüsse 
postulieren ohne genauere Begründung, dass 
es hier jeweils um erhebliche Straftaten gehe 
und dass sie sich anders nur schwer aufklären 
ließen. In einem Fall wurden Rasierklingen 
für 195,65 Euro aus einer mit Hakenschloss 
gesicherten Drogeriemarkt-Vitrine entwen-
det. Ein anderer Ladendieb hatte fünf Par-
fümflaschen im Wert von insgesamt 49,95 
Euro gestohlen und auf der Flucht einen 
Mann vor die Brust gestoßen. Einmal ver-

suchte ein Unbekannter, mit einem fremden 
Reisepass ein Konto zu eröffnen. Auch zwei-
maliges unbezahltes Tanken mit einem Auto 
ohne Nummernschild wurde als erhebliche 
Straftat eingestuft, ebenso der Diebstahl eines 
fremden Kfz-Kennzeichens, mit dem der Tä-
ter anschließend einen »Geschwindigkeits-
verstoß« beging.

Mit nur jeweils einem Satz bejahen die Ge-
richtsbeschlüsse die Verhältnismäßigkeit der 
Mittel – und begründen sie meist mit der zu 
erwartenden Strafe. Eine Abwägung mit den 
Folgen einer Fotoveröffentlichung für die 
Verdächtigen und ihr Umfeld findet in den 
vorliegenden Beschlüssen nicht statt.

Ist das alles noch vereinbar mit den 
strengen Vorschriften für ÖF, 
oder müssten hier vielleicht 
die vorgesetzten Behörden 
eingreifen? Die drei Ge-
neralstaatsanwaltschaf-
ten in NRW wollen auf 
LTO-Anfrage keine Be-
wertung vornehmen und 
verweisen an die einzelnen 
Staatsanwaltschaften. Auch 
die Landesregierung hält sich auf 
Anfrage bedeckt: Das für die Polizei zu-
ständige Innenministerium verweist ans Justiz-
ministerium. Dessen Pressestelle findet, dass 
»eine rechtswidrige Öffentlichkeitsfahndung 
durch den staatsanwaltschaftlichen Geschäfts-
bereich des Landes, soweit ersichtlich, nicht zu 
besorgen ist«. Weitere Bewertungen will der 
Sprecher nicht abgeben, denn die Staatsanwalt-
schaften seien inhaltlich unabhängig. Ihnen 
und nicht dem Ministerium »obliegt die Ent-
scheidungshoheit über die Ermittlungen«. Und 
für Gerichtsentscheidungen gelte der Grund-
satz der richterlichen Unabhängigkeit.

DATENSCHÜTZER SEHEN 
REFORMBEDARF

Bleiben noch die Datenschützer. Schon 2014 
hatte die Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder die Nut-
zung sozialer Netzwerke für ÖF als »sehr pro-
blematisch« bezeichnet, unter anderem, weil 
im Internet verbreitete Daten sich kaum oder 
gar nicht mehr löschen ließen.

Zu den konkreten Fällen in NRW möchte 
sich die Landesbeauftragte für Datenschutz 
auf LTO-Anfrage nicht äußern, da hier jeweils 
Amtsgerichtsbeschlüsse existierten, die nicht 
der Datenschutzkontrolle unterlägen. Gene-

rell verweist der Behördensprecher 
aber darauf, dass Delikte wie 

Ladendiebstahl oder kleinere 
Betrugsdelikte »eher nicht 

als erhebliche Straftaten 
eingestuft werden kön-
nen«. Dennoch sei dies 
im Einzelfall nicht aus-

geschlossen. Hier spielten 
auch Aspekte wie der Wert 

des Diebesguts, eine Serientä-
terschaft oder Bandenzugehörig-

keit eine Rolle. »In besonderem Maße 
zu prüfen« sei die Verhältnismäßigkeit. Dabei 
seien auch die Risiken für Unschuldige zu be-
rücksichtigen. »Soweit wir das aus unseren 
bisherigen Erfahrungen bei Kontrollen und 
Beschwerdebearbeitungen beurteilen können, 
werden die genannten Aspekte auch überwie-
gend in die Betrachtung miteinbezogen.«

Der Datenschutzbeauftragte des Landes 
Bremen wünscht sich vom Gesetzgeber, dass 
er »die Befugnisnormen stärker konkreti-
siert«. Denn die Voraussetzung, dass eine 
Straftat »von erheblicher Bedeutung« vorlie-

»Die  
Öffentlichkeitsfahndung 

birgt die Gefahr der  
Vorverurteilung  

am Pranger.«
Helmut Pollähne, Strafrechtler 
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gen müsse, sei zu unbestimmt, kritisiert ein 
Behördensprecher auf LTO-Anfrage. In der 
jetzigen Form sei immer eine Einzelfallab-
wägung nötig. Ein Wohnungseinbruch auch 
ohne Beute könne eine ÖF rechtfertigen, weil 
durch das Eindringen in die Privatsphäre das 
Sicherheitsgefühl und der Rechtsfrieden be-
einträchtigt würden. »Letztlich kommt es 
immer auf eine Abwägung des staatlichen 
Verfolgungsinteresses mit den Rechten der 
betroffenen Personen an.« Keinesfalls dürften 
Fahndungsmaßnahmen den Eindruck erwe-
cken, dass die Schuld der betroffenen Person 
bereits feststehe.

Falls Betroffene oder Nichtbetroffene eine 
ÖF für rechtswidrig halten, können sie sich 
laut dem Bremer Datenschützer form- und 
fristlos beschweren. Er könnte dann ein 
»aufsichtsbehördliches Verfahren« gegen 
Polizei und/oder Staatsanwaltschaft ein-
leiten. Sollte sich eine ÖF dabei als daten-
schutzwidrig erweisen, könnte die Behörde 
sie beanstanden. »Auch Anordnungen sowie 
ein Aussprechen von Warnungen hinsicht-
lich künftiger Maßnahmen kommen in Be-
tracht.« Gegen die beteiligten Gerichte dürfe 
der Datenschützer aber nicht vorgehen. In-
sofern gebe es für ihn nur eingeschränkte 
Überprüfungsmöglichkeiten.

RAV KRITISIERT AUSWEITUNG AUF 
WENIGER ERHEBLICHE TATEN

Und was sagen Strafverteidiger zur Praxis 
der ÖF? LTO hat den Deutschen Anwalts-
verein, den Verein Deutsche Strafverteidiger 
und den Republikanischen Anwältinnen- 
und Anwälteverein (RAV) um Einschätzun-
gen gebeten. Trotz wiederholter Nachfragen 
schickte nur der linksliberale RAV eine zi-

tierbare Stellungnahme, verfasst vom Bre-
mer Strafverteidiger und Honorarprofessor 
Helmut Pollähne. Er kritisiert, »dass die ÖF 
auf immer mehr Deliktbereiche ausgeweitet 
wurde, die kaum noch als Straftaten ›von er-
heblicher Bedeutung‹ (§ 131b StPO) gewertet 
werden können«.

Wohnungseinbrüche, auch ohne Beute, 
sieht der RAV-Vertreter durchaus als erhebli-
che Straftaten, nicht aber Einbrüche in Dienst- 
oder Geschäftsräume, die vom Strafrecht nicht 
so gut geschützt würden wie Wohnungen.

Bei Betrug würde der RAV-Vertreter auf 
die Schadenshöhe und die Position des Op-
fers abstellen. Tank- und Rezeptbetrug seien 
deshalb kein ÖF-Grund, aber bei Straftaten 
gegen ältere Menschen »dürfte dies anders 
zu beurteilen sein«. Taschendiebstähle kön-
nen aus Pollähnes Sicht nur ausnahmsweise 
erheblich sein. Dabei dürfe nicht darauf abge-
stellt werden, dass erbeutete Girokarten zum 
Geldabheben genutzt werden könnten. Denn 
§ 131b StPO diene der »Aufklärungshilfe«, 
nicht der Gefahrenabwehr.

Gestohlene Kfz-Kennzeichen rechtferti-
gen für Pollähne auf keinen Fall eine ÖF. Ein 
Ladendiebstahl dagegen könnte durch einen 
Stoß gegen einen Verfolger zum räuberischen 
Diebstahl und damit zum erheblichen Delikt 
werden.

Überhaupt wird aus Sicht des RAV-An-
walts oft nicht bedacht, dass auch bei erhebli-
chen Straftaten zusätzlich immer die Verhält-
nismäßigkeit zu prüfen sei. Dabei auf das zu 
erwartende Strafmaß abzustellen, »entbehrt 
jedweder Tatsachengrundlage«. Die Strafen 
seien nicht vorhersehbar, und meist würden 
nur Geldstrafen verhängt.

Den Amtsgerichten, die die ÖF auf Antrag 
der Ermittler beschließen, wirft Pollähne vor, 

»Meister im Ausfertigen und Durchwinken« 
zu sein, nach der Methode »copy & paste«. 
»Eine wirksame Kontrolle der Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben ist nicht gewährleistet«.

»Das Problem ist und bleibt die zu offe-
ne Kategorie der ›erheblichen Bedeutung‹«, 
meint der Bremer Strafrechtler. Ähnlich wie 
der örtliche Datenschutzbeauftragte würde er 
es deshalb begrüßen, wenn der Gesetzgeber 
für die ÖF einen »Deliktskatalog« beschlie-
ßen würde.

Solchen Reformbedarf sieht auch die Ju-
ristin Joanna Melz. In ihrer Doktorarbeit 
»Öffentlichkeitsfahndung im Internet. Im 
Spannungsfeld zwischen Recht und Praxis« 
(2020/21) forderte sie als ÖF-Voraussetzung 
nicht nur einen Straftatenkatalog, sondern 
auch das Vorliegen eines dringenden Tatver-
dachts. Bisher, so Melz, »lässt sich, wenn auch 
nicht in der überwiegenden Anzahl der Fälle, 
vor allem im unteren Bereich der mittleren 
Kriminalität bei alltäglichen Straftaten, eine 
eher großzügige Auslegung im Sinne einer 
›Straftat von etwas mehr als unerheblicher 
Bedeutung‹ feststellen«. Und das trotz der 
»Gefahr einer dauerhaften Brandmarkung« 
der Tatverdächtigen. Oder in Pollähnes Wor-
ten: einer Vorverurteilung am »Pranger«.

FINDER EINES PORTEMONNAIES: 
AUCH VÖLLIG UNSCHULDIGE 
BETROFFEN

Aber auch völlig Unschuldige können irr-
tümlich in Verdacht geraten. Die Magdebur-
ger Polizei entschuldigte sich kürzlich für die 
Fahndung nach einem Mann, der in einem Su-
permarkt ein liegengelassenes Portemonnaie 
mitgenommen hatte. In Wirklichkeit zeigte 
das Überwachungsfoto keinen Dieb, sondern 

den ehrlichen Finder. Verwechselungsgefahr 
besteht auch, wenn Verdächtigte nur unscharf 
oder gar als Phantombild zu sehen sind.

Ein ganz anderes Problem: Oft vergehen 
nach einer Straftat viele Wochen oder Mona-
te, bis vorhandene Überwachungsfotos tat-
sächlich veröffentlicht werden. Warum das 
oftmals nicht früher geschieht, begründet 
das BKA auf seiner Internetseite so: Vor einer 
ÖF müssen die Ermittler prüfen, ob es Maß-
nahmen gibt, »die weniger in die Rechte der 
Betroffenen eingreifen«. Zum Beispiel werten 
sie zunächst Spuren vom Tatort aus, befragen 
Zeugen oder suchen in ihren Informations-
systemen nach den Flüchtigen.

Und das kann dauern. In Bremen gingen 
nach einer Gewalttat vom Januar 2023 sogar 
zwei Jahre ins Land, bis jetzt mit Fotos nach 
den mutmaßlichen Tätern gefahndet wurde. 
Nach Informationen des Weser-Kuriers lag 
diese extreme Verzögerung daran, dass der 
Fall 14 Monate überhaupt nicht bearbeitet 
wurde – wegen Arbeitsüberlastung des zu-
ständigen Polizeibeamten. Erstaunlicherwei-
se führte die ÖF trotzdem zum Erfolg: Inner-
halb weniger Tage konnten alle acht Tatver-
dächtigen identifiziert werden.

Eckhard Stengel war bis Ende 2021 freiberuflicher 
Bremen-Korrespondent für die Frankfurter Rund-
schau, den Tagesspiegel und andere Medien. Seit-
dem ist er weitgehend im Ruhestand.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei Legal Tribune 
Online und darf hier mit freundlicher Genehmigung 
dokumentiert werden, da unser Mitglied Helmut Pol-
lähne darin als Experte zu Wort kommt.

SEITE 68 . ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNGEN
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Anwältinnen über Verfolgung in Belarus:
Wir können und wollen nicht glauben, 
dass es vorbei ist und alles vergebens war
Von Ursula Groos

Auch dieses Jahr hat der RAV wieder den Tag des bedrohten Anwalts und der be-
drohten Anwältin begangen. Im Fokus stand: Belarus. Wie die Lage dort ist, fassen wir 
hier anhand eines Redebeitrags, einer Podiumsdiskussion und eines Länderberichts 
zusammen.

D er Day of the Endangered Lawyer 
fand 2025 zum 15. Mal statt und war 
der Anwält*innenschaft in Belarus 

gewidmet. In welcher Lage die Kolleg*in-
nen dort sind, hat Lukas Theune, Geschäfts-
führer des RAV, bei einer Kundgebung am 
24.01.2025 vor der Botschaft von Belarus in 
Berlin zusammengefasst. Aufmerksam beob-
achtet wurde das Ganze vom Geheimdienst 
aus einer Luke im Dachgeschoss der Bot-
schaft. Hier drucken wir seinen Redebeitrag 
ab, berichten vom Podiumsgespräch in den 
Räumen des DAV sowie von der Pressekon-
ferenz der Internationalen Koalition.

Lukas Theune: »Nach den Präsident-
schaftswahlen und den Massenprotesten im 
Jahr 2020 hat die Regierung sich für ein har-
tes Durchgreifen gegen Anwält*innen, Men-
schenrechtsverteidiger*innen, Journalist*in-
nen und Dissident*innen entschieden. Der 
Bericht der Coalition for the Inte rnational Day 
of the Endangered Lawyer dokumentiert einen 
anhaltenden und beunruhigenden Trend in 

Belarus, wo Jurist*innen mit zunehmenden 
strafrechtlichen Sanktionen, willkürlichen 
Verhaftungen und systematischen Eingriffen 
in ihre beruflichen Pflichten belegt werden.

Vage und übermäßig weit gefasste Gesetze 
zur nationalen Sicherheit werden dazu be-
nutzt, Kritiker*innen und Verfechter*innen 
der Rechtsstaatlichkeit zum Schweigen zu 
bringen. Tausende von Menschen wurden 
willkürlich verhaftet, strafrechtlich verfolgt 
und in unfairen Verfahren zu hohen Strafen 
verurteilt. Es gibt auch Berichte über weit 
verbreitete Folter und andere Misshandlun-
gen sowie über Fälle von gewaltsamem Ver-
schwindenlassen. Verfassungs- und Gesetzes-
änderungen haben die Unabhängigkeit der 
Justiz und der Berufsverbände weiter ausge-
höhlt. Diese Gesetzesänderungen haben die 
Kontrolle der Exekutive über die Justiz und 
die Anwält*innenschaft mit sich gebracht.

Das Justizministerium übt erheblichen 
Einfluss auf die Regulierung des Anwält*in-
nenberufs aus. Der Republikanischen An-

waltskammer von Belarus und den territori-
alen Anwaltskammern fehlt es an Unabhän-
gigkeit; anstatt ihre Mitglieder zu schützen 
und zu unterstützen, werden sie vom Justiz-
ministerium dazu benutzt, gegen Anwält*in-
nen vorzugehen, die sich mit Menschen-
rechtsfragen und anderen politisch heiklen 
Fällen befassen.

Anwält*innen werden schikaniert, inhaf-
tiert und mit Disziplinarmaßnahmen belegt, 
nur weil sie ihre Arbeit machen. Dies beein-
trächtigt nicht nur die Rechte der einzelnen 
Anwält*innen, sondern hat auch eine ab-
schreckende Wirkung auf die Bevölkerung 
hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und dem 
Zugang zur Justiz.

Das Vorgehen des belarussischen Staates 
verstößt sowohl gegen nationale Gesetze als 
auch gegen internationale Standards. Dazu 
gehört die missbräuchliche Anwendung ethi-
scher Standards, um Anwält*innen für ihre 
beruflichen und öffentlichen Äußerungen zu 
bestrafen, abweichende Meinungen zu unter-
drücken und rechtmäßiges Eintreten für das 
Recht zu unterbinden. 

Dem Verfahren zum Entzug der Zulas-
sung mangelt es vor allem an Transparenz, 
Repräsentativität und Unparteilichkeit. Die 
willkürliche Art dieser Disziplinarverfah-
ren untergräbt die Unabhängigkeit des An-
wält*innenberufs und fördert ein Umfeld, in 
dem die Kolleg*innen gezwungen sind, unter 
der ständigen Bedrohung zu arbeiten, ihren 
beruflichen Status zu verlieren. Dieser syste-
matische Angriff zielt darauf ab, die Rechts-
gemeinschaft zum Schweigen zu bringen und 
unsere Kolleg*innen daran zu hindern, die 
elementarsten Grundsätze der Demokratie 
und Menschenrechte zu wahren und zu ver-
teidigen.«

PODIUMSGESPRÄCH IN DEN  
RÄUMEN DES DAV

Genaueres über die Lage berichteten am 
23.1.2025 Betroffene aus Belarus bei einer 
Veranstaltung in den Räumen des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV), die dieser 
zusammen mit der Rechtsanwaltskammer 
Berlin und dem RAV organisiert hatte. Der 
Einladung gefolgt waren ca. 50 Kolleg*in-
nen. Sie erlebten ein informatives Gespräch 
der großartigen Kolleginnen Liudmila 
Kazak und Maria Kolesava-Hudzilina aus 
Belarus mit der fachkundigen Moderation 
von Lisa Gürth von der Friedrich-Ebert-
Stiftung. Rechtsanwalt Stefan v. Raumer, 
mittlerweile neuer DAV-Präsident, hielt die 
Begrüßungsrede.

Die Kolleginnen beeindruckten mit ihrer 
ungebrochen klaren Haltung zu Menschen-
rechten und der freien, unabhängigen Advo-
katur. Ihre und unsere in Belarus inhaftieren 
Kolleg*innen – Maria Kolesnikova, Vitaly 
Braginets, Aliaksandr Danilevich, Anastasi-
ya Lazarenka, Aliaksei Barodka und Maksim 
Znak – waren in jeder Minute des Gesprächs 
präsent.

Auch nach all den Jahren der Repression 
war immer wieder die Fassungslosigkeit 
spürbar, dass sie allein aufgrund ihrer Be-
rufsausübung – sie vertraten Oppositionel-
le und Menschen, die gegen die Regierung 
protestiert hatten – ihre Zulassung verloren 
hatten, mit Haftstrafen bedroht waren und 
das Land verlassen mussten. Neben ihrem 
Wissen über die Lage vor Ort wurde auch 
ihre Unbeugsamkeit mehr als deutlich. »Wir 
können und wollen nicht glauben, dass es 
vorbei ist und alles vergebens war«, fasst Li-
udmila Kazak diese Haltung zusammen.

erreicht
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PRESSEKONFERENZ UND  
LÄNDER-REPORT

Um die Unabhängigkeit von Anwält*innen 
wiederherzustellen, sind Reformen und die 
strikte Einhaltung von Rechtsgrundsätzen, 
die ihre Unabhängigkeit und ihre berufliche 
Tätigkeit schützen, dringend erforderlich. 
Diese Einschätzung wurde am 22.01.2025 
auf der Pressekonferenz der Internationalen 
Koalition Day of the Endangered Lawyer, der 
der RAV von Anfang an angehört, bestätigt. 
Dort wurde auch der aktuelle Länder-Report 
zu Belarus vorgestellt.1
Der UN-Sonderberichterstatter zur Men-
schenrechtslage in Belarus, Nils Muiznieks, 
bestätigte, dass das Land in Europa an zwei-
ter Stelle stehe, was die Menschenrechtsver-
letzungen allgemein betreffe. Selbst im Aus-
land würden die eigenen Bürger*innen noch 
verfolgt. Das Land sei stark abgeschottet, es 
dringe kaum etwas nach außen und so wer-
de die katastrophale Menschenrechtslage im 
Ausland kaum wahrgenommen. Aber es sei 
wichtig, hinzusehen, zuzuhören und etwas 
dagegen zu tun!
Die UN-Sonderberichterstatterin zur Unab-
hängigkeit von Richter- und Anwaltschaft, 
Margaret Satterthwaite, wies darauf hin, dass 
es in Belarus keine unabhängige Anwält*in-
nenschaft mehr gebe. Seit 2020 hätten auf 
Druck der Regierung über 500 Kolleg*in-
nen ihre Zulassung verloren. Heute gebe es 
im Durchschnitt für 5.000 Einwohner*innen 
nur noch eine*en Anwalt/Anwältin. Zum 
Vergleich: In Berlin ist es ca. 1 je 260.
Die Kollegin Iryna Kozikava, Schwester des 
inhaftierten Anwalts Maksim Znak, berich-
tete, dass dieser seit mehr als drei Jahren in 
strengster Isolationshaft sitze, ohne jeglichen 

Kontakt zu seiner Familie oder zu Anwält*in-
nen. Sein Bekenntnis zu den Menschenrech-
ten und seine Haltung zu seinem Beruf als 
Anwalt (unter anderem die Verteidigung 
eines Oppositionspolitikers), sei in seinem 
Buch „Zekamerone – Geschichten aus dem 
Gefängnis“ dokumentiert, welches auch in 
deutscher Sprache veröffentlicht sei. Mit 
dem Kauf dieses Buches können wir uns so-
lidarisch zeigen und die Familie des Kollegen 
Znak unterstützen, dessen Sohn gerne im 
Ausland studieren würde.
Lasst uns die Intention setzen, dass die in Be-
larus inhaftierten Kolleg*innen umgehend 
freigelassen werden. Sie und alle anderen 
verfolgten Kolleg*innen – in Belarus, ebenso 
wie im Exil – müssen vollständig rehabilitiert 
werden, damit sie fortan ihren Beruf wieder 
unabhängig ausüben können!

Ursula Groos ist Rechtsanwältin, ehemalige Ge-
schäftsführerin des RAV und engagiert sich in der 
InfoBrief-Redaktion. Sie lebt in der Nähe von Berlin.

1	 https://dayoftheendangeredlawyer.eu/2025-belarus/ 

SOLIDARITÄT heißt auch, kreative Lösungen zu finden: Antonella Giamattei, 
Lukas Theune (auf dem Dach), Jonas Deyda, Angela Furmaniak (auf der Leiter) 
und Mia Silberman (v.l.n.r.) beim Kongress in Leipzig. Foto: Lotte Laloire
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gesperrt und völlig wehrlos – und so konnte 
der IS den Genozid leichter umsetzen.

Was ist dann passiert? 

Am Morgen des 3. August 2014 haben die 
Peshmerga sich dann aus den meisten Gebie-
ten zurückgezogen. Aber das passierte erst, 
als der IS schon in Sicht war. Das heißt, es 
hat eine Art Übergabe stattgefunden. Die Je-
siden hatten also nicht die Möglichkeit, sich 
zu retten. Der IS hatte zuvor in aller Ruhe die 
Möglichkeit gehabt, Shingal zu umzingeln. 
Der einzige Fluchtweg, der den Jesiden blieb, 
war Richtung irakisch Kurdistan. Am 3. Au-
gust haben die Peshmerga sichergestellt, dass 
die Jesiden nicht fliehen können: Sobald der 
IS sich genähert hat, haben sie ihre Posten 
verlassen – ohne zu kämpfen. Das weiß ich 
aus Gesprächen mit Überlebenden, die ich als 
Anwältin vertrete.

Wie viele Menschen sind bei den 
Angriffen durch den IS ums Leben 
gekommen?

Einige Quellen gehen von über 5000 ermor-
deten und 7000 verschleppten Jesiden aus. 
Andere schätzen die Todeszahlen mittlerweile 
auf über 10.000. Mehr als 2.700 befinden sich 
weiterhin in IS-Gefangenschaft. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie noch zurückkom-
men, geht gegen null. Aktuell sind 200.000 
bis 280.000 Jesiden im Irak binnenvertrieben 
und leben in IDP-Camps [IDP steht für in-
ternally displaced people, zu Deutsch: Binnen-
vertriebene]. Nach Deutschland geschafft 
haben es schätzungsweise 100.000, darunter 
60.000 bis 80.000 unmittelbar vom Genozid 
Betroffene. Seit dem Genozid hat sich die 

Zahl der in Deutschland lebenden Jesiden 
ungefähr verdreifacht.

Was droht den Menschen, wenn sie 
abgeschoben werden, aktuell im Irak?

Jesiden aus dem Shingal stehen bei einer 
Rückkehr meistens vor dem Nichts. Sie haben 
seit dem Genozid überwiegend in Flücht-
lingslagern in der Autonomen Region Kur-
distan gelebt. Die Situation in den Lagern hat 
sich in den letzten Jahren immer weiter zu-
gespitzt. Die meisten NGOs haben sich von 
dort zurückgezogen. Wenn Jesiden die Lager 
einmal verlassen haben, verlieren sie meis-
tens ihren offiziellen Status als Binnenver-
triebene und können im Fall einer Rückkehr 
nicht erneut in den Lagern aufgenommen 
werden. Die Zentralregierung will die Lager 
schon lange schließen. Zum Jahresende soll 
der Vertriebenenstatus aufgehoben werden, 
sodass die Jesiden in den Lagern ohne weitere 
Unterstützung zurückgelassen werden. 
Egal, ob die Abgeschobenen selbst aus Kur-
distan oder Shingal stammen, sie haben bei 
Rückkehr mit Diskriminierung und Margi-
nalisierung zu kämpfen. Der Zugang zum 
Arbeitsmarkt wird ihnen weitestgehend 
faktisch verwehrt, egal ob im Lebensmittel-, 
Bau- oder Gesundheitssektor. Ihnen ist jegli-
che Lebensgrundlage genommen. Wenn man 
ständiger Marginalisierung und Diskriminie-
rung ausgesetzt ist, kann man nur überleben, 
indem man seine eigene Identität leugnet und 
sich dem Islam unterordnet – was relevant für 
Asyl ist.
Wenn sie wieder in Shingal landen, puh… 
Die Heimatdörfer im Shingal liegen größten-
teils noch immer in Schutt und Asche. Es gibt 
keine Infrastruktur, keine Arbeitsmöglich-

Nach dem Genozid ist vor dem Genozid
Die aktuelle Lage von Jesid*innen 
Kareba Hagemann im Gespräch mit Lotte Laloire

Es ging um wenige Minuten: Trotz Anordnung eines Verwaltungsgerichts wurde im 
Sommer eine gut integrierte jesidische Familie aus Brandenburg abgeschoben. Ihre 
Anwältin und RAV-Mitglied Kareba Hagemann erklärt, wie das ablief und vor welchen 
Problemen Jesidinnen und Jesiden im Irak aktuell stehen. Damit sie hier Schutz erhal-
ten, muss der Genozid von 2014 dringend besser aufgearbeitet werden.

RAV: Der Bundestag hat den Genozid an 
den Jesidinnen und Jesiden anerkannt. 
Trotzdem werden Geflüchtete aus 
Deutschland abgeschoben – und auch 
bei der Aufarbeitung hakt es. 

Kareba Hagemann: Ja, eine Herausforderung 
ist zum Beispiel das fehlende Bewusstsein da-
für, wer alles mitverantwortlich ist, denn die 
Täter waren nicht nur der sogenannte Islami-
sche Staat, wie hier alle denken, sondern auch 
die kurdische Regierung, geführt von Masud 
Barzani. Sie hat den Genozid erst möglich ge-
macht.

Was genau hat die Barzani-Regierung 
denn getan?

Man muss wissen, dass seit 2003 die kurdische 
Regierung die militärische Macht in der Re-
gion Shingal hatte. Mit dem Fall des Regimes 
von Saddam Hussein sind die Peschmerga, 

also das Militär der kurdischen Barzani-Re-
gierung, in Shingal einmarschiert und haben 
das Militär der irakischen Zentralregierung 
verdrängt. Das Gebiet wurde auf Drängen der 
kurdischen Regierung 2003 zum »umstritte-
nen Gebiet« erklärt. Ab Juni 2014 hat die 
Barzani-Regierung allen Jesiden die Ausreise 
aus Shingal verboten. Und sie hat angefangen, 
Erdwälle um einige jesidischen Ortschaften 
zu bauen – angeblich zu ihrem Schutz. Sie hat 
das Militär, also die Peshmerga in Shingal auf-
gestockt. In jedem jesidischen Ort gab es dann 
mehrere Checkpoints. Die Jesiden konnten 
sich nicht mehr frei bewegen. Außerdem 
haben die Peshmerga den Jesiden alle Waf-
fen abgenommen – mit der Begründung, sie 
brauchten sich nicht selbst zu verteidigen, die 
Peshmerga würden sie beschützen. Was die 
Peshmerga nicht gemacht haben: den Musli-
men, die in Shingal lebten, die Waffen weg-
zunehmen. Die wurden sogar noch stärker 
ausgerüstet. Dadurch waren die Jesiden ein-
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Angesichts dieser Verhältnisse und der 
Anerkennung des Genozids von 2014 
müsste Deutschland doch allen Jesidin-
nen und Jesiden hier Asyl geben. Wie 
konnte es passieren, dass diesen Sommer 
eine gut integrierte Familie – trotz gericht-
lichem Beschluss – abgeschoben wurde?

Der Asylantrag der Familie, Überlebende des 
Genozids, war 2023 als »offensichtlich unbe-
gründet« abgelehnt worden. Dagegen haben 
wir Klage erhoben und einen Eilantrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
gestellt. Der wurde damals abgelehnt – das 
Gericht war der Überzeugung, dass sie »un-
verfolgt« ausgereist seien. Die Familie hat in 
Shingal in Ruinen gelebt und geltend gemacht, 
bedroht worden zu sein. Seit der Ablehnung 
des Eilantrags war die Familie ausreisepflich-
tig. Zu diesem Zeitpunkt hat Deutschland – 
außer Straftätern – noch keine Menschen in 
den Irak abgeschoben. Dies änderte sich dann 
aber kurz nach dem Beschluss. 
Im April 2025 war die mündliche Verhand-
lung mit einer anderen Richterin als derjeni-
gen, die den Eilantrag abgelehnt hatte. Sie war 
der Meinung, dass man den Asylantrag der 
Familie nicht als offensichtlich unbegründet 
ablehnen kann. Sie hat die Entscheidung des 
BAMF diesbezüglich aufgehoben. Im Übrigen 
hat sie die Klage aber abgelehnt, weil der IS ja 
jetzt zerschlagen sei und Jesiden deshalb keine 
Gefahr mehr drohe.

Diese Bewertung der Lage in Shingal klingt 
naiv. Aber immerhin hatte die Familie damit 
die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. 

Das Problem war, dass am Tag der Abschie-
bung der Tenor des Urteils zwar bereits auf 

der Geschäftsstelle niedergelegt, das Urteil 
aber noch nicht fertig geschrieben und den 
Parteien zugestellt war. Dadurch konnte das 
Urteil, das eigentlich die sofortige Ausreise-
pflicht unserer Mandanten beseitigte, noch 
keine Rechtswirkungen entfalten. 

Wie kann das sein, hat das noch etwas 
mit Rechtsstaatlichkeit zu tun?

Dass ein Urteil so lange liegt, sollte natürlich 
nicht passieren. Trotzdem kommt es immer 
wieder vor. Die Mandanten riefen uns vom 
Flughafen in Leipzig an und sagten: In 5 
Minuten müssen wir in den Flieger steigen. 
Da haben wir sofort die Zentrale Ausländer-
behörde in Brandenburg kontaktiert und 
mitgeteilt, dass das Gericht die Offensicht-
lichkeitsentscheidung aufheben wird. Dann 
haben wir das Gericht kontaktiert, die Rich-
terin war zwar zunächst nicht da, hat sich 
aber sofort bemüht, uns ihre Handynummer 
gegeben. Die Zentrale Ausländerbehörde hat 
uns blockiert, die Richterin hat aber Kontakt 
zu ihr aufgenommen und ihr mitgeteilt, dass 
wir einen neuen Eilantrag gestellt haben, dem 
das Gericht voraussichtlich stattgeben wird.
Der Beschluss zu unserem Eilantrag wurde 
allen Beteiligten um 16.16 Uhr zugestellt. Wie 
sich später herausstellte, war die Abschiebung 
aber bereits um 16.06 Uhr beendet, da die 
Familie zu diesem Zeitpunkt bereits gelandet 
und an die irakischen Behörden übergeben 
worden war. Die Zustellung des Beschlusses 
erfolgte zu spät, um die Familie noch schüt-
zen zu können.
Das eigentliche Skandalöse an dem gan-
zen Vorgang ist der Umstand, dass unseren 
Mandanten sofort bei der Abholung in ihrer 
Wohnung die Mobiltelefone abgenommen 

keiten und auch keine Sicherheit. Obwohl 
der Westen und auch die irakische Zentral-
regierung viel Geld für einen Wiederaufbau 
Shingals bereitstellen, scheitert ein solcher 
vor allem daran, dass sich zu viele Akteure 
über Shingals Zukunft streiten. 

Wer herrscht gerade in Shingal?

Da gibt es verschiedene rivalisierende Grup-
pierungen: die Al-Haschd asch-Scha‘bī, die 
gehört zur Zentralregierung. Dann sind die 
PKK (Kurdische Arbeiterpartei, Partiya Kar-
kerên Kurdistanê) und ihre Ableger vor Ort 
sehr stark. Die PKK hat Tunnel-Systeme in 
den Berg Shingal gebaut und beherrscht weite 
Teile des Gebiets. Dann gibt es noch Einhei-
ten der Kurdischen Demokratischen Partei, 
sowie der PUK (Patriotische Union Kurdi-
stans), die versuchen, da Fuß zu fassen. Auch 
die irakische Armee ist vor Ort. Also, es ist 
zersplittert. Überall gibt es Checkpoints von 
verschiedenen Gruppierungen.

Welche Rolle hat die PKK aus Deiner 
Sicht beim Genozid an den Jesidinnen 
und Jesiden gespielt?

Meiner Kenntnis nach hat sie nicht mitge-
macht. Aber sie war vor Ort und hat den Ge-
nozid auch nicht verhindert. Ja, die PKK hat 
gegen den IS gekämpft. Aber warum hat sie 
Shingal den Jesiden nach der Befreiung nicht 
überlassen? Die PKK macht Shingal eher un-
sicher; die türkische Regierung hat die Ge-
gend doch nur bombardiert, weil die PKK 
dort ist. Warum zieht sie sich nicht zurück?
Hier in Deutschland herrscht meiner Mei-
nung nach sowieso eine viel zu romantische 
Vorstellung über kurdische Parteien. Und 

die unterscheide ich explizit von der Bevöl-
kerung, der will ich nicht unrecht tun. Aber 
ich habe viele jesidische Mandant*innen, 
die sagen, sie hätten unter der PKK gelit-
ten. Selbstverständlich ist die Quellenlage in 
Konfliktgebieten immer schwierig und es gibt 
keine abschließenden Belege für die Aussa-
gen der Betroffenen, aber ich finde, die Vor-
würfe sollten ernst genommen werden. Um 
zu verstehen, welche genaue Rolle die PKK 
beim Genozid gespielt hat, braucht es einen 
kritischeren Blick und unabhängige Unter-
suchungen vor Ort.

Wie schätzt Du die Zukunft für 
Jesidinnen und Jesiden in Shingal ein?

Mit dem Sturz von Assad sind etliche Islamis-
ten freigekommen. Kürzlich sind mehr als 300 
IS-Familien aus syrischen Lagern in die Ge-
gend in und um Shingal zurückgekehrt. Das 
ist eine permanente Gefahr für die Jesiden. 
Hinzu kommt, dass die irakische Regierung 
den Grenzschutz zu Syrien stark gelockert 
hat. Das bedeutet einen stetigen Verkehr der 
Islamisten zwischen Irak und Syrien. Sie ha-
ben freien Zugang zu den Jesiden. Wir haben 
ja schon gesehen, was die Islamisten in Syrien 
mit den Alawiten und den Drusen gemacht 
haben: Massaker. Die nächsten könnten die 
Jesiden sein. Wie groß die aktuelle Gefahr ist 
und was die Risikofaktoren sind, zeigt auch 
ein Bericht des Persecution Prevention Pro-
ject. Das ist ein ehrenamtliches Projekt, das 
vom Menschenrechtsausschuss der Interna-
tional Bar Association und dem Genocide 
Studies Program der Yale University unter-
stützt1 wird. Wenn es wieder passiert, wird 
niemand sagen können, wir haben es nicht 
besser gewusst.
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worden waren und dadurch die Erlangung 
rechtzeitigen Rechtsschutzes vereitelt wurde.

Und wie steht es jetzt (Oktober 2025)  
für die Familie? 

Anträge auf Rückholung der Familie wurden 
abgelehnt, da sie im Zeitpunkt der Beendi-
gung der Abschiebung offiziell noch immer 
ausreisepflichtig waren und eine Rückwir-
kung des positiven Eilbeschlusses – unserer 
Meinung nach zu Unrecht – verneint wurde. 
Wir versuchen aber das Vorgehen der betei-
ligten Behörden noch juristisch aufzuarbei-
ten, um der Familie wenigstens die theore-
tische Möglichkeit einer späteren Rückkehr 
offenzuhalten. Auch politisch versuche ich 
natürlich weiter, mit dem Land Brandenburg 
zu sprechen. Solange die Familie das möchte, 
werde ich da dran bleiben.

Wie viele offene Mandate hast  
Du aus dem Bereich?

Es dürften ein paar hundert jesidische Man-
danten sein. Die meisten von ihnen haben 
keinen gesicherten Aufenthalt. Die müssen 
damit rechnen, entweder in den Irak abge-
schoben zu werden oder nach Griechenland.

Was können andere Anwält*innen tun? 
Hast Du Tipps oder Wünsche, gerade an 
Migrationsrechtler*innen?

Das Frustrationspotential im Asylrecht ist 
sehr hoch. Ich weiß, dass wir alle überlastet 
sind, aber ich würde mir wünschen, dass wir 
mutiger auftreten. Also, dass man sich auch 
von obergerichtlicher Rechtsprechung nicht 
entmutigen lässt. Wir müssen jeden Einzel-

fall genau unter die Lupe nehmen. Wir müs-
sen uns trauen, Beweisanträge zu stellen. In 
Shingal sind keine unabhängigen Medien zu-
gelassen. Es gibt dort keine NGOs. Sogar das 
Auswärtige Amt verlässt sich für sein Lage-
bild nur auf Aussagen Dritter. Es gibt keine 
hinreichenden Erkenntnismittel, trotzdem 
nützen unsere Beweisanträge etwas, nämlich, 
dass Gerichten genau das vor Augen geführt 
wird: Shingal ist ein Gebiet, wo sich keiner 
hintraut. 
Ein anderer Ansatz, den wir bisher selbst zu 
wenig beachten, könnte in der Kinderrechts-
konvention zu finden sein, die sollte man 
viel öfter heranziehen. Insgesamt gilt natür-
lich: Wenn wir als Anwälte Richter nicht auf 
Sachen hinweisen, passiert oft nichts. Viele 
Richter halten sich angesichts der hohen 
Fallzahlen an die obergerichtliche Rechtspre-
chung, ohne diese zu hinterfragen. Man sollte 
etwa die Situation der mündlichen Verhand-
lung nutzen, um in den Dialog mit den Ge-
richten zu kommen. Und Strafrechtler*innen 
können sich mit Nebenklagen engagieren. Ich 
habe sehr viele Fälle von Jesidinnen, denen 
hier in Deutschland Gewalt angetan wird, in 
erster Linie von muslimischen Männern in 
den Unterkünften. Für all diese Probleme, 
vor denen Jesidinnen und Jesiden heute, nach 
dem Genozid, stehen, müssen wir noch viel 
mehr sensibilisieren.

Gibt es trotz dieser grauenhaften Lage 
auch Erfolge, über die Du Dich freust?

Oh ja, die gibt es auf jeden Fall! Gerade war 
ich mit einer Überlebenden des Genozids in 
Hannover, sie hat die Flüchtlingseigenschaft 
bekommen. Ich habe mich riesig gefreut! 
Obwohl die Obergerichte durchgehend eine 

anhaltende Gruppenverfolgung von Jesiden 
verneinen, sehen sie in Einzelfällen immer-
hin Raum für Abschiebungsverbote. Auch 
in der Politik gibt es viele – insbesondere auf 
Landesebene – die sich für Bleiberechtsrege-
lungen für Jesiden einsetzen.
Ein anderer Überlebender war gestern bei 
mir im Büro. Er hat angefangen Jura zu stu-
dieren und ist extra aus Düsseldorf nach 
Göttingen gefahren, um mir das mitzuteilen. 
Auch Überlebende haben natürlich solche 
Erfolge. Es ist schön, wenn bei Einzelnen 
etwas klappt. Aber eigentlich hätte das jeder 
von ihnen verdient.

Kareba, vielen Dank für das Gespräch 
und Deine Arbeit!

Kareba Hagemann arbeitet als Migrationsrechtlerin 
in Göttingen und ist Mitglied im RAV, wo sie auch 
Fortbildungen gibt.

Lotte Laloire ist Pressereferentin des RAV, Redakteu-
rin bei der tageszeitung »taz« und freie Journalistin 
in Berlin.

1	 Pathways to Protection: A report calling for im-
mediate solutions to the ongoing destruction of the 
Yazidi community of Sinjar, MacMillan Center for 
International and Area Studies at Yale, November 
2024, https://macmillan.yale.edu/gsp/publications/
pathways-protection
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wändig. Um Gefangene zu besuchen, müssen 
etwa Röntgenkontrollen durchgeführt und 
Iris-Scans abgegeben werden.

Silivri ist ein Symbol politischer Repres-
sion – insbesondere durch Inhaftierung von 
Journalist*innen, oppositionelle Politiker*in-
nen wie Ekrem İmamoğlu und Menschen-
rechtsaktivist*innen wie Osman Kavala. Der 
Komplex gilt deshalb auch als »Internie-
rungslager« für Regierungskritiker*innen.

DIE ÇHD-VERFAHREN

Kolleg*innen der ÇHD standen zuletzt am 
27. Mai 2025 erneut vor Gericht. Dieses Ver-
fahren ist eine Fortsetzung der ersten beiden 
sogenannten ÇHD-Verfahren aus den Jah-
ren 2013 und 2017 (siehe etwa RAV-InfoBrief 
#114, 2017; #117, 2019; #124, 2022)1, in denen 
den Kolleg*innen die »Mitgliedschaft in einer 
illegalen Organisation« vorgeworfen wurde, 
und denen unrechtmäßige sowie unverhält-
nismäßige Freiheitsstrafen auferlegt wurden. 
Die Urteile gegen Selçuk Kozağaçlı und Barkın 
Timtik sind bereits rechtskräftig geworden.

Im aktuellen Verfahren lautet der Vorwurf 
»Propaganda für eine illegale Organisation«. 
Tatsächlich jedoch werden damit anwaltliche 
Berufstätigkeiten kriminalisiert – etwa das 
Abgeben von Presseerklärungen im Zusam-
menhang mit Mandaten –, indem sie als Pro-
paganda dargestellt werden.

Die Angeklagten in diesem Verfahren sind 
Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya As-
lan, Özgür Yılmaz (alle vier in Haft), Güçlü 
Sevimli, und Gülvin Aydın Savran. Die in-
haftierten Kolleg*innen Oya Aslan, Selçuk 
Kozağaçlı, Özgür Yılmaz und Barkın Timtik 
wurden für das Verfahren aus der Haft vor-
geführt.

Um nach Silivri zu gelangen, fuhren wir 
in Begleitung türkischer Rechtsanwält*innen 
zunächst über eine Stunde mit dem Shuttle-
Bus der Anwaltskammer vom Stadtzentrum 
Istanbul zum Gefängnis. Dort gab es dann 
eine erste Kontrolle, wo alle Mobiltelefone 
abgegeben werden mussten. Danach ging es 
innerhalb des Gefängnisgeländes mit einem 
weiteren Shuttle zur geschlossenen Strafvoll-
zugsanstalt Silivri-Nr. 9 vom Typ F. 

Im Besucherbereich müssen wir die Ta-
schen ablegen, bei Erstbesuchenden wird ein 
Iris-Scan gemacht und alle Daten aufgenom-
men, die bei jedem weiteren Besuch abgegli-
chen werden. Nach einer Wartezeit dürfen 
wir ca. 500 Meter weiter zum eigentlichen 
Gefängnisgebäude laufen. Dort geben wir 
nun alles bis auf unsere Kleidung sowie Block 
und Stift ab und gehen zur Schleuse – wo ein 
weiterer Iris-Scan zum Abgleich vorgenom-
men wird. Dann dürfen wir hinein. 

Für Anwält*innenbesuche gibt es dort cir-
ca 10 Kabinen, rundherum Glasscheiben, alle 
in einer Reihe. Man kann also von einer Ka-
bine durch alle anderen Kabinen gucken. Die 
Kolleg*innen berichten mir, dass in einigen 
Kabinen bekanntermaßen mitgehört wird – 
in Ermittlungsakten sind bereits Protokolle 
überwachter Gespräche aus Besuchskabinen 
aufgetaucht.

SELÇUK KOZAĞAÇLI

Als Erstes treffen wir Selçuk Kozağaçlı. Er war 
erst vor wenigen Monaten, nach rund 8 Jahren 
Haft am 16.04.2025 vorzeitig auf Bewährung 
entlassen worden. Am Tag darauf wurde auf 
Beschwerde der Staatsanwaltschaft hin die 
Entscheidung aufgehoben und Kozağaçlı nach 
circa 12 Stunden erneut inhaftiert.2 

Mehr als ein Knast 
Besuch bei Kolleg*innen im  
türkischen Gefängnis Silivri
Von Yaşar Ohle

Silivri, das heißt Grauen, Folter, Unmenschlichkeit. Das Hochsicherheitsgefängnis 
westlich von Istanbul ist das Symbol für politische Repression in der Türkei. RAV- 
Mitglied Yaşar Ohle war dort. Er hat inhaftierte Kolleg*innen besucht. Hier berichtet er, 
was ihnen vorgeworfen wird, wie es ihnen geht und was sie brauchen.

W ährend der türkische Machtha-
ber Recep Tayyip Erdoğan neu-
erdings sogar die oppositionelle 

CHP verfolgt und es dieses Jahr wieder einmal 
Massenproteste gab, nimmt das Regime wei-
terhin auch Anwalts-Kollge*innen ins Visier. 
Doch das passiert nicht ohne Gegenwehr. Or-
ganisationen wie die Vereinigung progressiver 
Anwält*innen (Çağdaş Hukukçular Derneği, 
ÇHD) unterstützen die Betroffenen.

In diesem Sinne organisierte die ÇHD 
im Juli 2025 einen Besuch bei unseren im 
Gefängniskomplex Silivri inhaftierten Kol-
leg*innen Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik 
und Oya Aslan. Erstere sind seit 2017 in-
haftiert, Aslan wurde 2019 festgenommen 
und ist noch in Untersuchungshaft. Alle 
drei sind Mitglieder des Anwält*innenbüro 
des Volkes (Halkin Hukuk Bürosu, HHB). 
Allen drei wird die Mitgliedschaft in bzw. 
Propaganda für eine illegale Vereinigung 
vorgeworfen.

HINTER DEN MAUERN VON SİLİVRİ

70 km westlich von Istanbul im Bezirk Si-
livri gelegen, gilt der Komplex seit seiner 
Eröffnung 2008 als das größte Hochsicher-
heitsgefängnis Europas. Er wurde nach der 
Machtübernahme durch Erdoğans AKP er-
richtet, umfasst mehr als 1 Million Quadrat-
meter und besteht aus neun geschlossenen 
und einer offenen Einrichtung. Ursprünglich 
für etwa 10.900 bis 11.000 Insassen ausge-
legt, wurde der Komplex deutlich überbelegt: 
Ende 2019 waren es zeitweise über 22.000 
Personen. 

Menschenrechtsgruppen berichteten 
von Bedingungen wie Schlaf in Schichten, 
schlechter hygienischer Versorgung und 
mangelhafter Wasser- und Medikamenten-
versorgung. Neben den Haftanstalten gibt 
es in dem Komplex unter anderem auch Ge-
richtssäle. Die Sicherheitsvorkehrungen sind 
auch für Anwält*innenbesuche enorm auf-
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Der hiergegen eingelegten Beschwerde 
wurde kurz vor unserem Besuch vom türki-
schen Verfassungsgericht mit Entscheidung 
vom 13.05.2025 stattgegeben und der türki-
sche Staat zur Zahlung eines Schadensersat-
zes von 34.000 TL verpflichtet, was heute 
weniger als 1.000 Euro entspricht.4 Das Ge-
richt schreibt dazu: »Der Tod ist eines 
der schmerzlichen Ereignisse 
im menschlichen Leben.« Es 
führt aus, dass per Gesetz 
im Todesfall naher Ange-
höriger ein Recht auf Son-
derurlaub vorgesehen sei. 
In der Entscheidung wur-
de festgestellt, dass durch 
die letztendliche Verweige-
rung des Antrags, wodurch 
ihr die Möglichkeit genommen 
wurde, an der Beerdigung und dem 
Trauerbesuch teilzunehmen und ihre Fami-
lie zu unterstützen, ihr Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens verletzt wurde. 
Obgleich diese Entscheidung fünf Jahre nach 
der Beerdigung die damalige Ungerechtigkeit 
anerkennt, kann sie den Schmerz des ver-
passten Abschieds nicht wiedergutmachen.

Auch berichtet Timtik davon, dass ihre 
Schwester ohne ein Eingreifen des türkischen 
Staates während ihres Hungerstreiks wohl 
nicht am 27.08.2020 verstorben wäre. Ebru 
Timtik war am 30.07.2020 in ein Kranken-
haus zwangseingewiesen worden und ver-
starb keine vier Wochen danach. Ihr Kollege 
Aytaç Ünsal, der auch im Hungerstreik war 
und am gleichen Tag in eine andere Klinik 
zwangseingewiesen worden war, hatte von 
unzureichender Versorgung berichtet. 

Anträge auf Entlassung wegen Haftun-
fähigkeit waren damals von verschiedenen 

Gerichten bis hin zum Verfassungsgericht ab-
gelehnt worden. Barkın Timtik berichtet von 
einer gefestigten Routine in der Haftanstalt, 
wo sie ihre Schwester damals gemeinsam 
mit einer weiteren Verwandten u.a. täglich 
mit Zuckerwasser und Vitaminen versorg-
te. Durch die Zwangshospitalisierung wurde 

diese Routine unterbrochen. Timtik 
berichtet, dass ihre Schwester 

noch beim Verlassen der 
Haftanstalt fit genug gewe-
sen sei, bei gleichbleiben-
der Routine mehrere Mo-
nate am Leben zu bleiben. 
Letztendlich hat der tür-
kische Staat Ebru Timtik 

durch seine Zwangsmaß-
nahmen getötet.
Darüber hinaus berichtet sie 

uns von den Haftbedingungen im 
Gefängnis Nr. 9 vom Typ F. Gefängnisse die-
ses Typs zeichnen sich dadurch aus, dass pro 
Zelle, welche neben dem Schlafbereich auch 
eine Toilette, einen Kochbereich sowie einen 
kleinen Gefängnishof beinhaltet, maximal 
drei Personen inhaftiert werden können. Es-
sen kann aus einem limitierten Sortiment in 
der Haft gekauft werden. 

Früher war es üblich, größere Gruppen in 
einer Gemeinschaftszelle zu inhaftieren, wo-
durch mehr sozialer Austausch möglich war. 
Dieses System wurde für politische Gefange-
ne abgeschafft. Mit der Einführung der Typ-
F-Gefängnisse wurden die Zellen kleiner.5 

Im Gefängnis Nr. 9 in Silivri gibt es pro 
Woche drei Stunden Gesprächsrecht mit Ge-
fangenen aus anderen Zellen. Darüber hinaus 
gibt es für Gefangene, die laufende Verfah-
ren haben, zweimal pro Woche das Recht, am 
Computer in den Verfahrensakten zu recher-

»Auch die  
Beziehung  

zur Natur wird  
eingeschränkt, man  

sieht nur Beton.«
Oya Aslan, inhaftierte Anwältin

Er erzählt uns von der kurzen Freiheit, und 
wie schön es war, die vielen Kolleg*innen und 
seine Frau Betül sehen zu können. Die Vor-
gänge um die Entlassung und kurz darauf er-
folgende erneute Inhaftierung nennt er eine 
Frechheit. Sogar einige Vollzugsbeamte in der 
Haftanstalt würden ihn nun schon respektvol-
ler behandeln, weil ihnen dieses Vorgehen der 
Justiz ebenfalls nicht angemessen erscheine. 

Von seiner bereits rechtskräftigen Gesamt-
strafe von 10,5 Jahren hat er bereits einen 
Großteil abgesessen, eine erneute vorzeitige 
Entlassung hält er aktuell nicht für wahr-
scheinlich. Stattdessen besteht sogar die Ge-
fahr, dass durch das neue Gerichtsverfahren 
seine Haftzeit noch verlängert wird. Weil er 
sich bereits in Strafhaft befindet, sind die Be-
suchszeiten eingeschränkt. Zur Mittagszeit 
muss er wieder gehen.

OYA ASLAN

Im Anschluss kommt die Kollegin Oya Aslan 
zu uns. Weil sie sich noch in Untersuchungs-
haft befindet, darf sie auch während der Mit-
tagspause Besuch empfangen. Ihr drohen 
im Falle der Rechtskraft 10,5 Jahre Haft. In 
einem Brief, den sie kurz vor unserem Besuch 
an die Zeitung Evrensel3 geschickt hat, be-
schreibt sie, wie in den Typ-F Gefängnissen, 
die in den 2000er Jahren als Hochsicherheits-
gefängnisse – unter anderem für politische 
Gefangene – eingeführt wurden, die sozialen 
Kontakte zwischen Gefangenen unterbunden 
werden sollen. Auch die Beziehung zur Natur 
werde eingeschränkt, man sehe nur Beton, 
könne keine Erde betreten, immerhin den 
Himmel und Vögel sehen. Dies habe enorme 
Auswirkungen auf den psychischen und phy-
sischen Gesundheitszustand.

Sie erzählt uns, dass sie anhaltende Schmer-
zen im linken Arm, Rücken und Schultern 
hat. Sie hat sich in der Haft um Behandlung 
bemüht, berichtet aber, dass sie jedes Mal 
von anderen Ärzten und dann immer nur 
sehr kurz untersucht und nicht ausreichend 
behandelt wird. Mit der begleitenden Kolle-
gin tauscht sie sich über Behandlungsmetho-
den aus, die diese von anderen Ärzt*innen 
genannt bekommen hat. Einer Operation 
würde sie sich in der Haft nicht unterziehen, 
sagt Aslan. Die Gefahr, dass sie während einer 
Narkose misshandelt oder verletzt wird – was 
der Staat danach als Behandlungsfehler abtun 
könnte – ist ihr zu groß.

Aslan interessiert sich auch sehr für 
den Fall von Maja T. Die antifaschistische 
Person ist für eine Aktion in Budapest an-
geklagt und wurde trotz laufendem Eilver-
fahren vor dem Bundesverfassungsgericht 
von Deutschland nach Ungarn ausgeliefert. 
Aslan verfolgt den Fall über Zeitungsartikel 
in türkischen Medien.

BARKIN TİMTİK

Als Letztes treffen wir Barkın Timtik, de-
ren 12-jährige Haftstrafe ebenfalls bereits 
rechtskräftig ist. Ihr erwarteter Entlas-
sungstermin ist der 19.10.2028. Mit ihr 
sprechen wir etwa über ihre am 27.08.2020, 
dem 238. Tag ihres Hungerstreiks, verstor-
bene Schwester und Rechtsanwaltskollegin 
Ebru Timtik und deren Beerdigung, welche 
Barkın Timtik nicht besuchen konnte. Ob-
wohl die Staatsanwaltschaft den Besuch er-
laubte, lehnte die für den Transport zustän-
dige Gendarmerie diesen mit Verweis auf 
die Pandemie und auf angebliche Flucht-
gefahr ab.
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1	 https://www.rav.de/publikationen/rav-infobriefe/
infobrief-114-2017/tuerkische-rechtsanwaeltin-
nen-weiterhin-inhaftiert; https://www.rav.de/
publikationen/rav-infobriefe/infobrief-117-2019/ein-
druecke-aus-dem-chd-verfahren; https://www.rav.
de/publikationen/rav-infobriefe/infobrief-117-2019/
aktuelles-zur-prozessbeobachtung-in-der-tuerkei; 
https://www.rav.de/publikationen/rav-infobriefe/
infobrief-124-2022/ein-rest-vom-anschein-des-
rechtsstaates

2	 https://deutsch.anf-n ews.com/menschenrechte/
nach-einem-tag-in-freiheit-menschenrechtsan-
walt-erneut-inhaftiert-45975

3	 Bericht der Zeitung Evrensel (in türkischer Sprache): 
www.evrensel.net/haber/560794/tutuklu-avukat-
oya-aslan-kuyu-tipi-hapishaneleri-anlatti-topraga-
5-yildir-dokunmadim

4	 Entscheidung des Verfassungsgerichts (in tür-
kischer Sprache): https://kararlarbilgibankasi.
anayasa.gov.tr/BB/2020/32414

5	 s. dazu beispielhaft den Bericht über die Einführung 
der Typ-F-Gefängnisse und eine Delegationsreise in 
die Türkei in das freischüßler (2/01): https://akj.rewi.
hu-berlin.de/zeitung/01-2/tuerkei.html.

6	 https://www.rav.de/publikationen/mitteilungen/
mitteilung/bei-abschiebung-droht-folter-rav-warnt-
vor-praezedenzfall-bei-kurdischem-aktivisten-und-
fordert-deutsche-behoerden-auf-internationales-
recht-zu-achten-1144

chieren. Die Besuchsrechte sind im Vergleich 
zu anderen Anstaltstypen eingeschränkt.

Es gibt allerdings auch Einzelzellen. Dort 
werden bestimmte Gefangene unter ver-
schärften Bedingungen in Einzelhaft gehal-
ten, etwa wenn sie mit einer erschwerten 
lebenslangen Freiheitsstrafe belegt wurden. 
Dann gilt verstärkte Isolation, einge-
schränkte Vollzugslockerung und 
kaum Aussicht auf Entlassung.

FAZIT

Alle drei lassen die Kolleg*in-
nen vom RAV grüßen und 
hoffen, dass weitere Besuche in 
die Haft, aber auch als Beobach-
tungsdelegationen zu den Verfahren fol-
gen. Bei meinem Besuch wurde klar, dass 
trotz Justizwillkür und der problematischen 
Haftbedingungen die Moral unter den Ge-
fangenen recht hoch ist. Die verschiedenen 
Gefangenen winken sich durch die Fenster-
scheiben der Gesprächskabinen zu, und die 
Anwält*innen ebenfalls – man kennt sich von 
vergangenen Besuchen. 

Es ist auffällig, dass Anwält*innen bei den 
Haftbesuchen generell einplanen, auch wei-
tere Gefangene für kurze Gespräche zu tref-
fen, wobei dies natürlich vor allem für die 
bekannteren Inhaftierten gilt. Als wir gerade 
am Gehen sind, sehen wir am anderen Ende 
der Kabinen aus der Distanz zum Beispiel 
Ekrem İmamoğlu – im Gespräch mit seinen 
Anwält*innen; während des Gesprächs mit 
Oya Aslan nimmt Osman Kavala in der Ka-
bine neben uns Platz.

Doch die solidarische Stimmung während 
der Besuchszeit kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass in diesen Gefängnissen Men-
schen aus politischen Gründen jahrelang auf 
mangelhafter Beweisgrundlage und unter 
furchtbaren Bedingungen inhaftiert werden. 
Auch andere in der Türkei politisch Verfolgte, 

wie etwa der in Deutschland verur-
teilte und von Abschiebung in die 

Türkei bedrohte Kurde Meh-
met Çakas,6 würden unter 
vergleichbaren Bedingungen 
inhaftiert werden.

Internationale Solidarität 
mit diesen Kolleg*innen ist 

nicht schwer. Sie kann unter-
schiedlich aussehen – sei es die 

Beobachtung von Gerichtsverfahren, seien 
es Besuche in der Haft und öffentliche Be-
richterstattung darüber. Der RAV wird dabei 
auch künftig unterstützen – und freut sich 
über weitere demokratische Anwält*innen, 
die sich einbringen wollen.

Yaşar Ohle arbeitet als Rechtsanwalt für Straf- und 
Migrationsrecht in Berlin und ist Mitglied des BRAUS. 
Für den RAV beobachtet er regelmäßig Gerichtspro-
zesse gegen Anwält*innen in der Türkei.

Internationale 
Solidarität mit den 
Kolleg*innen in der 

Türkei ist nicht  
schwer. 
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Kannst Du uns kurz erklären, was das für 
Institutionen sind?

Die obersten Gerichte der Türkei sind der 
Kassationsgerichtshof (Yargıtay), der für 
Straf- und Zivilgerichte zuständig ist, sowie 
der Staatsrat (Danıştay), der für Verwaltungs-
gerichte zuständig ist. Ein Teil der Mitglieder 
des Staatsrats wird direkt vom Präsidenten 
ernannt, der Rest vom Rat der Richter und 
Staatsanwälte. Wenn der Präsident den Rat 
kontrolliert, kontrolliert er die gesamte Jus-
tiz. Er entscheidet, welche Staatsanwälte und 
Richter an welche Gerichte berufen werden, 
sowie über Disziplinarmaßnahmen gegen sie. 
Und diese Entscheidungen können rechtlich 
nicht überprüft werden.

Das war zum Beispiel im Fall des 
Menschenrechtsaktivisten Osman 
Kavala zu sehen.

Genau, das ist ein symbolträchtiges Beispiel: 
Der RRS hat eine Untersuchung gegen das 
Strafgericht eingeleitet, das Kavala freige-
sprochen hatte. Da die Entscheidungen des 
RRS nicht von der Regierung oder irgend-

wem anders kontrolliert werden und auch 
nicht mehr vor einem türkischen Gericht 
angefochten werden können, muss man sich 
mit Beschwerden an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte wenden. Und 
dort muss man bekanntlich ewig warten.

Warum war nun das Jahr 2010 ein 
Wendepunkt?

Auch um das zu erklären, muss ich etwas frü-
her ansetzen: Als Recep Tayyip Erdoğan Mi-
nisterpräsident war (2003-2007), hat Staats-
präsident Ahmet Sezer einige von dessen 
Vorhaben blockiert, in dem er Vetos gegen 
Gesetze oder die Benennung hochrangiger 
Bürokraten einlegte. Danach wollte Erdoğan, 
dass Abdullah Gül Präsident wird. Das Ver-
fassungsgericht (Anayasa Mahkemesi) er-
kannte dessen Wahl aber nicht an. Es hieß, 
er benötige eine qualifizierte Mehrheit im 
Parlament, die er nicht erreichte. Das war 
eine hochumstrittene Entscheidung. Im Au-
gust 2007 wurde Gül trotzdem Präsident. Ab 
da hatte Erdoğan – durch Gül – weitgehend 
freie Hand, trotz der Grenzen der Verfassung 
hatte er Kontrolle über die gesamte staatliche 

Wie Erdoğan die türkische Justiz 
umgebaut hat und warum 2010 ein 
Wendepunkt war 
Kerem Altıparmak im Gespräch mit Lotte Laloire

Beim Kongress in Leipzig durfte der RAV auch den Rechtswissenschaftler und Anwalt 
Kerem Altıparmak begrüßen. Wer sein Panel verpasst hat oder bei Erdoğans Rochaden 
nicht mehr durchblickt, kann hier nachlesen, wie der Präsident die Justiz Stück für 
Stück unter seine Kontrolle gebracht hat.

RAV: Lieber Kerem, der Titel Deines 
Panels beim RAV-Kongress lautete „Die 
politische Neuordnung der türkischen 
Justiz seit 2010 – Organisation der 
Anwaltschaft dagegen“. Manche sagen, 
die Justiz sei in der Türkei früher 
eine halbwegs liberale Bastion, ein 
Gegengewicht zu Militär und Exekutive, 
gewesen. Stimmt das?

Kerem Altıparmak: Nein. Liberal war die 
türkische Justiz noch nie! Wenn es um die 
Staatsideologie geht, war sie schon immer 
konservativ. Das zeigen etwa die vielen Fäl-
le aus den 1990er Jahren von Kurden vor 
dem Europäischen Gerichtshof. Da sieht 
man sofort, dass die türkischen Gerichte 
auf Grundrechte wie die freie Meinungs-
äußerung nicht das Geringste gegeben ha-
ben. Die Unabhängigkeit der Justiz war in 
der Türkei schon immer ein heißes Thema. 
Dennoch gibt es einen gravierenden Unter-

schied zwischen heute und der Zeit vor 
2010. Dafür muss ich etwas ausholen: Im 
Jahr 1982, nach dem Militärputsch, wurde 
eine neue Verfassung formuliert. Inner-
halb der Justiz gab es einen geschlossenen 
Kreislauf zwischen dem Rat der Richter und 
Staatsanwälte (RRS, Türkisch: Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu) sowie den obersten Gerich-
ten. Die ernannten jeweils gegenseitig ihre 
Mitglieder: Die Mitglieder des Hohen Rates 
der Richter und Staatsanwälte kamen aus 
dem Staatsrat und dem Kassationsgericht. 
Der Rat der Richter und Staatsanwälte wähl-
te auch die neuen Mitglieder des Staatsrats 
und des Kassationsgerichts aus. Durch die-
ses System wurde verhindert, dass sich die 
Politik einmischen konnte. Das waren einzig 
und allein für säkulare Kemalisten goldene 
Zeiten; diese wurden von den Gerichten da-
mals nicht so voreingenommen behandelt 
wie heute. Inzwischen werden die Gerichte 
vollständig von Erdoğan kontrolliert.

Kerem Altıparmak auf  
dem RAV-Kongress



RAV INFOBRIEF #127 . DEZEMBER 2025 . SEITE 89SEITE 88 . UMBAU DER TÜRKISCHEN JUSTIZ

richt erfolgen. 2014 wurden dann Friedens-
gerichte in Strafsachen1 geschaffen (Ceza 
Muhakemesietzes Hakimlikleri). Sie sind zu-
ständig für Strafsachen mit Freiheitsstrafen 
bis zu zwei Jahren (einschließlich zwei Jah-
ren) und Geldstrafen. Außerdem können sie 
auf Antrag der Staatsanwaltschaft über die 
Durchführung von Präventivmaßnahmen 
während der Ermittlungen entscheiden und 
Berufungen gegen die Entscheidungen wer-
den bei den Strafrichtern selbst eingelegt. 
Dadurch entstand ein geschlossener Kreis-
lauf. Durch die Ernennung der von ihr ge-
wünschten Richter zu Strafrichtern erlangte 
die Regierung die Möglichkeit, jeden zu ver-
haften, den sie verhaften wollte.

Trotz dieses korrumpierten Systems 
kämpfen progressive Rechtsanwält*in-
nen in der Türkei immer weiter. Gibt 
es etwas, das ihnen Hoffnung machen 
kann?

Ehrlichgesagt nicht. Wir brauchten zumin-
dest eine grundlegende Überprüfung der 
türkischen Justiz, bevor wir wieder Hoffnung 
haben können.

Vielen Dank für das Gespräch und Deine 
Arbeit, Kerem Bey!

Kerem Altıparmak ist Rechtsanwalt, Menschen-
rechtsaktivist und Wissenschaftler in der Türkei. Er 
führte und führt große Verfahren, sei es für den kur-
dischen Politiker Selahattin Demirtaş, sei es zum Ver-
bot von Wikipedia oder dem Roboski-Massaker. Vom 
Lehrstuhl für Menschenrechte an der Universität 
Ankara ist er im Oktober 2018 zurückgetreten. Denn 
nach dem Putschversuch und dem Ausnahmezu-
stand waren viele seiner engen Kolleg*innen entlas-
sen worden, die die Petition »Academics for Peace« 
unterzeichnet hatten. Danach war er Vorsitzender der 
Menschenrechtskommission der Anwaltskammer 
Ankara. Aktuell arbeitet Altıparmak als Rechtsanwalt 
sowie als leitender Berater der International Com-
mission of Jurists (ICJ) mit Sitz in Genf. Außerdem 
ist er Gründer der Vereinigung für freie Meinungs-
äußerung (Ifade Özgürlügü Dernegi, IÖD), die Jour-
nalist*innen, Menschenrechtsverteidiger*innen und 
einige Politiker*innen unterstützt.

Lotte Laloire ist Pressereferentin des RAV, Redakteu-
rin bei der tageszeitung »taz« und freie Journalistin 
in Berlin.

 
1	 Seit ihrer Errichtung im Jahr 2014 stehen die türki-

schen Friedensgerichte für Strafsachen im 
Fokus heftiger Kritik hinsichtlich Menschenrechts-
verletzungen, da sie an vorderster Front für die 
Genehmigung oder gerichtliche Überprüfung von 
Entscheidungen zuständig sind, die das Recht auf 
Freiheit und andere Menschenrechte einschränken. 
Mehr dazu unter: https://www.icj.org/wp-content/
uploads/2019/02/Turkey-Judgeship-Advocacy-
Analysis-brief-2018-ENG.pdf

Bürokratie. Er begann, den Staatsapparat um-
zubauen und konnte alle möglichen Institu-
tionen kontrollieren, etwa die Universitäten. 
Die einzige Ausnahme war das Justizwesen.

Das war Erdoğan ein Dorn im Auge…

Genau. Und damit kommen wir zu 2010: 
In diesem Jahr wurde das System durch 
zwei Verfassungsänderungen komplett auf 
den Kopf gestellt. Beide wurden übrigens 
von den Gülenisten unterstützt [lacht]. Die 
hatten in der Justiz damals ja noch viel Ein-
fluss. Die Maßnahmen waren sehr kritisch: 
Zum einen wurden neue Befugnisse für das 
Verfassungsgericht beschlossen. Dadurch 
konnte dieses Anträge prüfen, bevor Be-
schwerden beim Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) eingereicht 
wurden, was sich langfristig als vorteilhaft 
erwies. Noch wichtiger war die Reform des 
Rates der Richter und Staatsanwälte. Zum 
ersten Mal in der Geschichte der türkischen 
Verfassung wurde einfachen Richtern das 
Recht eingeräumt, Vertreter in den RRS 
zu wählen. Diese Änderung hatte etwa der 
Europäische Rat nachdrücklich befürwortet. 
Aber die türkische Regierung nahm Ein-
fluss auf die Wahlen. Kandidaten, die das 
Justizministerium unterstützte, reisten wie 
bei einer Wahlkampagne durch das ganze 
Land, während andere, die weniger Res-
sourcen hatten und weniger gut organisiert 
waren, kaum Chancen hatten, gewählt zu 
werden. Dann erweiterte die Regierung auch 
noch die Zahl der Mitglieder der obersten 
Gerichte, um die Macht der Kemalisten zu 
schmälern. Die neu ernannten Richter wa-
ren damals Gülenisten. Als die Regierung 
2013 mit den Gülenisten brach, erhöhte sie 

die Zahl der Richter am Kassationsgerichts-
hof einmal mehr: auf 510. Damit hatte die 
Türkei zu der Zeit den größten Obersten Ge-
richtshof der Welt. Bei diesem Mal haben sie 
viele Konservative ernannt, um die Gülenis-
ten auszugleichen.

Was war die zweite 
Verfassungsänderung?

Das war die Einführung von Individualbe-
schwerden vor den obersten Gerichten, eben-
falls im Jahr 2010. Die Auswirkungen davon 
haben wir nach dem Putschversuch von 2016 
gesehen: Die Menschen waren gezwungen, 
sehr lange auf den EGMR zu warten. Zum 
Beispiel hat der ehemalige HDP-Vorsitzende 
Selatthin Demirtaş im November 2019 einen 
zweiten Antrag beim EGMR gestellt, weil er 
erneut verhaftet wurde. Sein Antrag ist nach 
fast 6 Jahren immer noch beim Verfassungs-
gerichtshof anhängig! Davor entscheidet der 
Europäische Gerichtshof also nicht, weil der 
lokale Rechtsweg nicht ausgeschöpft wurde. 
Auch diese Änderung bietet der Regierung 
eine große Chance.

Was war bei der Umstrukturierung der 
türkischen Justiz noch wichtig?

Vor 2014 gab es Friedensgerichte und 
Schwurgerichte (Assize-Gerichte). Die wa-
ren für die Entscheidung über verschiedene 
Straftaten zuständig: schwere Straftaten wur-
den vor den Schwurgerichten verhandelt, ge-
wöhnliche Straftaten vor den Strafgerichten 
und geringfügige Straftaten vor den Friedens-
gerichten. Letztere waren für den Erlass von 
Haftbefehlen zuständig, die Anfechtung der 
Haftbefehle musste jedoch vor dem Strafge-
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WAS ERDOĞAN GEGEN DIE 
ISTANBULER ANWALTSKAMMER HAT

Doch warum ist genau dieser Vorstand 
Erdoğan und der AKP-Justiz so ein Dorn im 
Auge? Im Oktober 2024 fand die Wahl des 
neuen Vorstandes statt. Gewonnen hat ein 
Bündnis von linken, progressiven und kur-
dischen Anwaltsgruppen, das die Anwalts-
kammer mit einem politischen Anspruch 
führen will. Da der Staat seit langem versucht, 
die Anwaltskammern und insbesondere die 
Istanbuler Kammer zu schwächen, lag nahe, 
dass die Repression nicht lange auf sich war-
ten lassen würde.

Bereits im Jahr 2020 wurde mit dem Gesetz 
über die Einrichtung mehrerer Anwaltskam-
mern (Çoklu Baro Yasası) geregelt, dass in 
Provinzen mit Kammern von mehr als 5.000 
Mitgliedern weitere Kammern errichtet wer-
den dürfen, wenn 2.000 Anwält*innen hierfür 
unterschreiben. Insbesondere für die Metro-
polen – Ankara, Istanbul und Izmir – sollte 
auf diese Weise die Möglichkeit geschaffen 
werden, regierungsnahe Anwaltskammern 
einzurichten. Eine weitere Maßnahme zur 
Schwächung der größeren Kammern bestand 
darin, dass ihr Stimmenanteil in der Türki-
schen Vereinigung der Anwaltskammern 
(Türkiye Barolar Birliği) gesenkt wurde. 

»Das Verfahren schwebt die ganze Zeit 
über uns. Es rückt natürlich manchmal in den 
Hintergrund, aber es ist immer präsent«, sag-
te Ibrahim Kaboğlu, Präsident der Anwalts-
kammer, in einem Gespräch im Juli 2025. 
Trotzdem setzt der Vorstand der Istanbuler 
Kammer seine politische Arbeit fort. Dazu 
gehörte etwa die Betreuung der Hunderten 
Festgenommenen und später Inhaftierten 
und die Skandalisierung der Justizwillkür 

während der Proteste im Zusammenhang 
mit der Festnahme von Imamoğlu im März 
dieses Jahres. Doch aufgrund des laufenden 
Strafverfahrens droht dem gesamten Vor-
stand nun selbst die Inhaftierung.

EIN GERICHTSSAAL IN DER GRÖSSE 
EINES FUSSBALLFELDS

Am 28. und 29. Mai 2025 begann die Ver-
handlung unter den Augen vieler türkischer 
Kolleg*innen und auch einer größeren Dele-
gation internationaler Anwält*innen. Bereits 
im Vorfeld hatten diverse internationale Or-
ganisationen sich zu dem Verfahren geäußert 
und die Angriffe auf die Unabhängigkeit der 
Kammern und die Freie Advokatur kritisiert.

Die Verhandlung wurde im Gerichtssaal 
im Silivri-Gefängnis-Komplexes abgehalten, 
in dem unter anderen auch Imamoğlu in-
haftiert ist. Im zentralen Gerichtssaal dort, 
der beinahe die Größe eines Fußballfeldes 
hat und Platz für rund 350 Angeklagte bie-
tet, wirkten die elf Angeklagten fast verloren. 
Auf den Plätzen der Verteidigung hatten 
circa 150 Kolleg*innen aus der Türkei Platz 
genommen, auch um symbolisch zu verdeut-
lichen, dass die Anwaltschaft aus dem gan-
zen Land gegen die Angriffe der Regierung 
zusammenhält. Der Prozess begann, wie in 
türkischen Strafprozessen üblich, mit Vertei-
digungsreden. Kaboğlu, der auch ehemaliger 
Universitätsprofessor für Verfassungsrecht 
ist, erkannte in der freien Meinungsäuße-
rung der Anwaltskammern eine Grundfeste 
des Rechtsstaates und erinnerte das Gericht 
eindringlich an dessen eigene Unabhängig-
keit. Zudem hielt er unmissverständlich fest, 
dass »ein strafrechtliches Verhalten hier nicht 
vorliegt«. 
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Wie man trotz Verfolgung weiterarbeitet 
Die Istanbuler Anwaltskammer 
Von Yaşar Ohle

 
Die türkische AKP-Regierung bekämpft den Vorstand der Istanbuler Anwaltskammer 
und hat ihn vor Gericht gestellt. Doch dort erfährt er auch Unterstützung. Prozesse 
wie diese beobachtet für den RAV regelmäßig Yaşar Ohle, im September war Ursula 
Groos vor Ort.

Immer wieder werden Anwält*innen in 
der Türkei zum Ziel staatlicher Repres-
sion. Zuletzt betraf dies etwa Mehmet 

Pehlivan, Anwalt des Istanbuler Oberbürger-
meisters Ekrem Imamoğlu, der im Juni unter 
großem Aufsehen inhaftiert wurde. Alle in 
politischen Verfahren aktiven oder anderwei-
tig politisch betätigten Anwält*innen laufen 
Gefahr, zum Ziel der AKP-Justiz zu werden.

Derzeit läuft in der Türkei ein Strafverfah-
ren gegen den gesamten Vorstand der Istan-
buler Anwaltskammer: Ihnen wird vorgewor-
fen, Terrorpropaganda und sogenannte irre-
führende Informationen öffentlich verbreitet 
zu haben. Hintergrund dieser Vorwürfe ist, 
dass die Anwaltskammer am 21. Dezember 
2024 eine Medienmitteilung veröffentlicht 
hatte, in der sie die Tötung zweier Journa-
list*innen verurteilte, die am 19. Dezember 
2024 bei einem türkischen Drohnenangriff in 
Nordsyrien ums Leben gekommen waren. In 
den Augen des Staates handelt es sich bei den 

getöteten Journalist*innen um Mitglieder der 
PKK. Der Vorstand wies darauf hin, dass die 
gezielte Tötung von Journalist*innen in Kon-
fliktgebieten einen Verstoß gegen das hu-
manitäre Völkerrecht darstellen könnte und 
forderte eine Untersuchung der Todesfälle. 
Am folgenden Tag leitete die Generalstaats-
anwaltschaft ein Strafverfahren ein. In der 
Anklage wird die Erklärung als »Unterstüt-
zung terroristischer Aktivitäten« gewertet.

Der Strafprozess ist nicht der einzige An-
griff auf den Vorstand der Istanbuler An-
waltskammer. Parallel zu diesem läuft ein 
Amtsenthebungsverfahren: Am 21. März 
2025 hat das dafür zuständige Gericht ent-
schieden, den Vorstand gemäß Artikel 77/5 
des türkischen Anwaltsgesetzes abzusetzen, 
mit der Begründung, er habe sein gesetzli-
ches Mandat überschritten, und Neuwahlen 
anzuordnen. Der Vorstand legte dagegen 
Rechtsmittel ein – während des Beschwerde-
verfahrens bleibt er im Amt.
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losen politisch motivierten Strafverfahren 
drückt sich dabei die willkürliche Verwen-
dung der Justiz zu diesem Zweck aus. Durch 
die Verfolgung auch von Anwält*innen soll 
der Widerstand gegen diese Willkür gebro-
chen werden. Eine türkische Anwaltskolle-
gin beschrieb dies im Juli 2025 so: »Wer das 
Recht unterdrücken will, muss die zum Ver-
stummen bringen, die es verteidigen.«

Bis zur Fortsetzung des Prozesses Anfang 
Januar wird sich zeigen, ob zumindest die 
Verlegung in die Innenstadt erreicht werden 
kann, was ein Teilerfolg wäre. Auch wenn 
dies angesichts der enormen Vorwürfe und 
der drohenden Haftstrafen wie ein unbedeu-
tender Sieg wirken mag, ist es wichtig, um 
jede einzelne Rechtsverletzung zu kämpfen 
und nicht klein beizugeben. Zum einen, um 
die Justizwillkür nicht gewinnen zu lassen, 

zum anderen aber auch, um zu verhindern, 
dass das heute noch als willkürliche Ausnah-
me erscheinende Vorgehen morgen normali-
siert ist. Für die Anwält*innen in der Türkei 
wird es auch in Zukunft darum gehen, sich 
dagegen effektiv zur Wehr zu setzen. Dafür 
kommt es auch auf fortlaufende internatio-
nale Solidarität an.

Yaşar Ohle arbeitet als Rechtsanwalt für Straf- und 
Migrationsrecht in Berlin und ist Mitglied des BRAUS. 
Für den RAV beobachtet er regelmäßig Gerichtspro-
zesse gegen Anwält*innen in der Türkei.

Dieser Beitrag erschien zuerst am 16. September in 
der Monatszeitung analyse&kritik und wird hier mit 
freundlicher Genehmigung zweitabgedruckt.

Zusammen mit einer internationalen Delegation beobachtete Ursula Groos 
(dritte von rechts, hinten) den Prozess in Istanbul.

Diese und alle weiteren Reden der An-
geklagten wurden entgegen der Ermahnung 
des Gerichts von den anderen Anwesenden 
mit Applaus begrüßt. Das Vorstandsmitglied 
Fırat Epözdemir, gegen den noch ein weite-
res Verfahren wegen des Vorwurfs der Unter-
stützung der PKK geführt wird und der zu 
diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft saß, 
beantragte für den nächsten Tag die Erlaub-
nis der Abwesenheit, da – wie es der Zufall 
wollte – für den 29. Mai in seinem Verfahren 
ebenfalls ein Termin anberaumt wor-
den war. Epözdemir wurde nach 
seiner Verhandlung aus der 
Untersuchungshaft entlas-
sen, aber mit einer Ausrei-
sesperre belegt, der Prozess 
gegen ihn soll am 16. Sep-
tember fortgesetzt werden.

Am 9. und 10. September 
wiederum wurde der Prozess 
gegen den gesamten Vorstand 
fortgesetzt. Erneut nahmen solidarische 
Anwält*innen aus der Türkei und eine Dele-
gation von Anwält*innen aus verschiedenen 
europäischen Ländern zur Beobachtung teil. 
Am zweiten Tag kam sogar ein Vertreter des 
deutschen Konsulats.

An beiden Tagen wurden die Verteidi-
gungsreden der Angeklagten und die Stel-
lungnahmen der Verteidigung fortgesetzt. 
Viele prangerten die Verfassungswidrigkeit 
des Verfahrens an, es wurde auf die Mei-
nungsäußerungsfreiheit verwiesen. Eini-
ge Angeklagte verweigerten es allerdings 
auch, eine Verteidigungsrede zu halten und 
begründeten dies damit, dass bereits die 
Durchführung des Verfahrens in dem Hoch-
sicherheitssaal in Silivri verfassungswidrig 
sei. Neben der Verlegung des Verfahrens in 

den sogenannten Justizpalast  Çağlayan  in 
der Istanbuler Innenstadt wurde der sofor-
tige Freispruch in allen Anklagepunkten be-
antragt – beide Anträge lehnte das Gericht ab; 
gegen die Ablehnung der Verlegung hat die 
Verteidigung Beschwerde eingelegt.

Rechtsanwältin Ursula Groos, die als Vi-
zepräsidentin und Menschenrechtsbeauf-
tragte der Berliner Rechtsanwaltskammer 
vor Ort war, berichtet, dass in dem großen 
Saal sehr viel türkische Militärpolizei präsent 

war. Allgemein habe die Stimmung 
repressiv gewirkt: »Das ganze 

Setting ist offensichtlich auf 
Einschüchterung ausgelegt. 
Das zeigt sich etwa daran, 
dass das Gericht und die 
Staatsanwaltschaft gute 
zwei Meter über allen an-

deren sitzen.«  Eine Kom-
munikation zwischen Vertei-

digung und Angeklagten sei dort 
nicht möglich: Die Sitzplätze sind ge-

trennt, dazwischen stehen und sitzen weitere 
Gendarmen. 

»Das ist ganz allgemein kein angemesse-
ner Rahmen für ein Strafverfahren, wo es da-
rauf ankommt, dass vertrauliche Gespräche 
zwischen Angeklagten und Anwält*innen 
möglich sind. Entweder man schreit durch 
den Saal oder muss sich an den Militärpoli-
zisten vorbeidrängeln. Die klare rechtsstaat-
liche und professionelle Haltung meiner Kol-
leg*innen trotz dieser Umstände beeindruckt 
mich sehr«, erklärt Groos.

Am Strafverfahren gegen den Vorstand der 
Istanbuler Anwaltskammer wird deutlich, 
dass das Erdoğan-Regime ununterbrochen 
darauf bedacht ist, jegliche Opposition gegen 
seine Herrschaft zu beseitigen. In den zahl-

»Wer das Recht  
unterdrücken will, 

muss die zum  
Verstummen bringen, 

die es verteidigen«.
Türkische Anwältin
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siver Gewalt jenseits des rechtlichen Rah-
mens unterdrückt, den Betroffenen werden 
Überzeugungen zugeschrieben und sie wer-
den pauschal kriminalisiert. Auch begegnet 
einem hier, nicht zuletztt aufgrund eines 
besonders ausgeprägten antimuslimischen 
Rassismus, eine in politischen Straf-
verfahren besonders deutliche 
Ungleichbehandlung im Recht 
– als gälten für bestimmte 
Personengruppen weniger 
rechtsstaatliche Normen. 
Mehr denn je steht man 
hier einer vorgefertigten 
Meinung darüber gegen-
über, wer warum vor Gericht 
steht. Und obwohl die Gerichte 
sowohl den Mandant*innen als auch 
uns Strafverteidiger*innen immer wieder er-
klären, der Strafprozess sei keine politische 
Bühne, so ist er – für den Staat – genau das. 
Erschwerend hinzu kommt für mich meine 
Sympathie mit meinen Mandant*innen und 
die daraus zwangsläufig folgende Drittbetrof-
fenheit.

ALL DAS IST ZERMÜRBEND.

Schnell habe ich mich gefragt, ob der Beruf 
vielleicht doch nichts für mich ist. Nach ei-
nigen Monaten war ich drauf und dran, das 
Handtuch zu werfen.

Doch ich habe Glück: Ich habe eine, wenn 
auch (noch) kleine Insel, eine Community 
aus Kolleg*innen, die ich als eine neue Gene-
ration von Strafverteidiger*innen bezeichnen 
würde. Wir teilen nicht nur Ressourcen und 
Erfolge – was sehr wertvoll ist –, sondern tau-
schen uns auch über die Schattenseiten dieses 
Berufs aus: die Misserfolge, die Frustration 

und den Schmerz. Je mehr die Repression, 
Ausgrenzung und Aufrüstung zunimmt, 
desto wichtiger sind solche Räume des Wi-
derstandes, in denen wir solidarisch mitein-
ander sind. Ich denke in letzter Zeit deshalb 
oft an Audre Lordes Zitat; es ist eine Prämis-

se meiner Arbeit: »The master’s tools 
will never dismantle the master’s 

house.«
Der Staat und seine Ap-

parate werden immer die 
Übermacht haben, daher 
ist es entscheidend, dass 
wir zusammenstehen und 

–arbeiten, uns nicht mit-
reißen lassen von der Angst, 

die eine*n ganz leise machen 
kann und die in Härte Schutz sieht, 

was am Ende bloß zu Vereinzelung führt. 
Nein, gemeinsam können wir uns daran er-
innern, dass wir nicht alleine, dass wir viele 
sind und hoffentlich immer wieder zu der Er-
kenntnis kommen, dass es genügend Gründe 
(und Menschen) gibt, für die es sich lohnt, 
Hoffnung zu haben und weiter zu kämpfen.

Nina Onèr engagiert sich als intersektionale Femi-
nistin und Strafverteidigerin für Menschenrechte – 
auch von Palästinenser*innen. Sie wurde in Bayern 
geboren, ist in Ägypten aufgewachsen und heute in 
Berlin zu Hause.

Es gibt 
genug Gründe 
und Menschen,  
für die es sich  

lohnt, weiter zu  
kämpfen.

Bildet Banden 
Warum politische Strafverteidigung 
zermürbt und wie sie trotzdem gelingt
Von Nina Onèr

Was heißt es, Menschen zu verteidigen, die aus politischen Gründen vor Gericht  
stehen – und das in Zeiten zunehmender Repression? Die Berliner Strafverteidige-
rin Nina Onèr berichtet über Herausforderungen, Ohnmacht und Zweifel bei ihrer 
Arbeit. Doch etwas gibt ihr Kraft, trotz allem weiterzumachen.

Während ich diesen Text schreibe, wird im 
Bundestag nicht etwa der Antrag für ein 
AfD-Verbot, nein, sondern der AfD-Antrag 
für ein Verbot der »Antifa« debattiert. Dieser 
wird zwar vorerst glücklicherweise scheitern, 
aber solche und ähnliche Bestrebungen, die 
wir sowohl bei der AfD als auch in den USA 
sehen, sind ein düsterer Ausblick auf das, was 
uns vermutlich in den nächsten Jahren noch 
bevorsteht. Mit dem immer weiter voran-
schreitenden Erstarken rechter Parteien müs-
sen wir auf Vorhaben dieser Art vorbereitet 
sein. Und vor allem lernen, damit umzuge-
hen – auch im Hinblick auf unsere Arbeit als 
Strafverteidiger*innen.

Nach sieben Jahren in einem anderen 
Rechtsgebiet bin ich nun seit circa 18 Mo-
naten fast ausschließlich politische Straf-
verteidigerin. Einerseits ist das reizvoll, 
weil sich die Verteidigung nicht in der rein 
rechtlichen Abwehr gegen einen Vorwurf er-
schöpft, sondern weil ich dessen politische 
Dimension herausarbeiten und der Position 
der Mandant*innen Gehör verschaffen kann. 

Andererseits kämpfe ich, weil abweichende 
Meinungen und alternative emanzipatorische 
Bewegungen vom Staat verfolgt werden, auch 
oft gegen Windmühlen.

Ein Verfahren hat vom Anfang bis zum 
Ende eine politische Dimension: Eingeleitet 
von den Polizeikräften auf der Straße, wird 
es weitergereicht an die oft speziell dafür 
vorgesehenen, politisch entsprechend auf-
gestellten und besonders verfolgungswü-
tigen Abteilungen der Staatsanwaltschaft; 
seinen Höhepunkt findet das Verfahren im 
Gerichtssaal; und im Anschluss findet in 
der Berichterstattung oft ein schauerliches 
Nachspiel statt. In politischen Verfahren hat 
jede*r Verfahrensbeteiligte eine Meinung zu 
der vermeintlichen Gesinnung. Diese wort-
wörtlichen Vorurteile verzerren den gesam-
ten Prozess.

Ich habe in den letzten Monaten in vie-
len Fällen aus dem palästina-solidarischem 
Kontext verteidigt und in diesen Verfahren 
treten diese Umstände besonders deutlich 
zu Tage. Demonstrationen werden mit mas-
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Projekt Schnellgericht 
Wir verteidigen am Tempelhofer Damm
Von Nina Onèr und Lukas Theune

Im Gericht am Tempelhofer Damm in Berlin wird Armut kriminalisiert. Von rechtsstaat-
lichen Standards können die Betroffenen nur träumen. Das wollen die RAV-Mitglieder 
Nina Onèr und Lukas Theune ändern und engagieren sich im neuen Projekt Schnell-
gericht. Beide haben vor Ort verteidigt und teilen hier ihre Beobachtungen.

W enn mensch sich vorstellt, wie 
die Zentrale der Grauen Her-
ren in Michael Endes Roman 

»Momo« aussieht, kommt uns ein Gebäude 
in den Sinn, das dem am Tempelhofer Damm 
12 sehr ähnlich sieht. Das Gebäude in Berlin 
ist bekannt als zentrale Gefangenensammel-
stelle. Es liegt zwischen U-Bahnhof Platz der 
Luftbrücke und Paradestraße – ohnehin kein 
besonders einladender Ort – und beinhaltet 
neben dem LKA die Geschäftsstellen 210 und 
211 des Amtsgerichts Tiergarten.

Diese zwei Abteilungen, besetzt mit zwei 
Richterinnen, die man eher alteingesessen 
als erfahren nennen könnte, bearbeiten aus-
schließlich beschleunigte Verfahren nach §§ 
417 ff. StPO. Terminiert wird hier zwischen 
ca. 9:30 und 12 Uhr, meist um die 10 Termine; 
es wird also im Viertelstundentakt abgeurteilt. 

Die Angeklagten hier sind in der Regel 
prekarisiert; ihr Leben bestimmen: Armut, 
Sucht, Beschaffungskriminalität. Die Vor-
würfe lauten fast ausschließlich: Hausfrie-

densbruch, Diebstahl geringwertiger Sachen 
und Erschleichen von Leistungen.

Erscheinen die Angeklagten trotz Ladung 
nicht – gem. § 418 Abs. 2 S. 3 StPO gilt eine 
verkürzte Ladungsfrist von 24h -, werden sie 
polizeilich vorgeführt. Mit Verteidiger*in 
kommt hier so gut wie keine*r. So kann ih-
nen besonders einfach erst ein Geständnis 
und abschließend ein Rechtsmittelverzicht 
aufgeschwatzt werden. Zeug*innen werden 
nicht geladen, denn – nach Auffassung des 
Gerichts – handelt es sich, wie vom Gesetz 
vorgesehen, um einfache Sachverhalte und/
oder eine klare Beweislage.

Treten doch Verteidiger*innen auf – von 
Gerichten ohnehin oft als reiner Störfaktor 
wahrgenommen –, kommt die Maschinerie 
ins Stottern. Eine Richterin sagte sogar ein-
mal, es sei nicht »Sinn der Sache«, dass die 
Verfahren durch eine Beweisaufnahme oder 
gar den Übergang ins »Regelverfahren« ver-
zögert werden. Außerdem sei eine Vertei-
digung ohnehin nicht vonnöten – es gehe 

SOLIDARITÄT, eingefordert durch ein Graffiti auf einer Berliner Hauswand: „Lasst niemanden zurück!“  
Foto: Leave No One Behind
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Fortsetzungstermin haben. Für viele ist der 
Kontakt mit der Justiz schwer zu ertragen. 
Andere wollen streitig verteidigt werden. Für 
beides stehen wir zur Verfügung, ebenso für 
Rechtsmittel.

Bei Bedarf vermitteln wir – gerade bei Ver-
urteilungen wegen Erschleichens von Leis-
tungen – Kontakt zum Freiheitsfonds, von 
dem Geldstrafen übernommen werden kön-
nen, um Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden.

WELCHEN SINN HAT DIESE 
ANWALTLICHE TÄTIGKEIT?

Gerade in Fällen der reinen Strafmaßver-
teidigung fragt man sich (wie so oft), wel-
chen Sinn diese anwaltliche Tätigkeit hat. 
Was wäre anders, wenn die Mandant*innen 
ohne uns in den Saal kämen? So schwer das 
zu beurteilen ist, so sehr berichten uns die 
Zuschauer*innen vom justice collectives, die 
diese Prozesse seit Monaten besuchen, dass 
sich allein die Stimmung in der Hauptver-
handlung merklich verändert: Mandant*in-
nen wird respektvoller begegnet, sie werden 
weniger zu einem Geständnis gedrängt und 
ihre Rechte, wie ordnungsgemäße Überset-
zungen, werden eher geachtet. 

Nach dem anwaltlichen Plädoyer rückt 
eine Amtsrichterin von der Forderung der 
Amtsanwaltschaft nach einer kurzen Frei-
heitsstrafe ab und verhängt eine Geldstrafe, 
in anderen Fällen weichen Tagessatzanzahl 
und -höhe nach unten vom Antrag der Amts-
anwaltschaft ab. Allein die korrekte Festset-
zung der Tagessatzhöhe auf 5 statt 15 EUR 
reduziert die Geldstrafe um zwei Drittel. Für 
mittellose Betroffene macht das einen großen 
Unterschied.

MACHT MIT!

Willst auch Du Sand ins Getriebe streuen 
und einen wichtigen Beitrag für ein faires 
Verfahren leisten? Für die Weiterentwick-
lung unseres Projekts suchen wir engagierte 
Kolleg*innen, die mit uns den Dialog mit der 
Justiz suchen und strukturelle Probleme an-
gehen wollen. Um das Projekt auf eine brei-
tere Basis zu stellen, freuen wir uns, wenn Ihr 
mitmacht; ob einmal im Monat oder einmal 
im Quartal – jede Unterstützung hilft.

Kontaktiert uns gerne unter: 
schnellgericht@proton.me

Nina Onèr engagiert sich als intersektionale Femi-
nistin und Strafverteidigerin für Menschenrechte – 
auch von Palästinenser*innen. Sie wurde in Bayern 
geboren, ist in Ägypten aufgewachsen und heute in 
Berlin zu Hause.

Lukas Theune ist Strafverteidiger in Berlin, Ge-
schaftsführer des RAV und Mitglied der InfoBrief-
Redaktion.

schließlich nur um kleine Delikte und das 
Gericht achte schon darauf, dass es hier or-
dentlich zugehe.

Man merkt schnell, dass sich auch die Amt-
sanwält*innen in anderen Sphären bewegen, 
was die Gewichtung des Unrechtsgehalts an-
geht. So gibt es hier kaum Einstellungen; bei 
einem Diebesgut im Wert von 13,61 EUR 
– das selbstverständlich im Laden verblieb 
– komme eine Einstellung laut dem Gericht 
nicht mehr in Betracht. Schon gar nicht, wenn 
die alleinerziehende Mutter, die Windeln und 
Zahnpasta geklaut haben soll, schon das zwei-
te Mal in Erscheinung getreten sei.

An manchen Tagen gibt es hier gleich 
mehrere Saalverhaftungen, direkt nach dem 
Termin. Zur Vollstreckung von Ersatzfrei-
heitsstrafen. Die Beteiligten der Justiz, also 
Gericht und Amtsanwält*innenschaft, sind 
bestens eingespielt. Bei einem Mal 
konnte beobachtet werden, wie 
die Urkundsbeamtin das Ur-
teil ausdrucken konnte, ohne 
dass die Vorsitzende vorher 
öffentlich gesagt hatte, wie 
viele Tagessätze darin über-
haupt stehen sollen.

Es ist erschreckend, wie 
offensichtlich die Regeln eines 
rechtsförmigen Verfahrens miss-
achtet werden; ob aufgrund von Un-
kenntnis der StPO, Unwilligkeit, Ignoranz 
oder bösen Willen wird leider nicht so richtig 
klar.

Beispielsweise wird ständig die Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht gefordert. Oder 
ein gem. §411 Abs. 2 StPO ordnungsgemäß 
vertretener Mandant soll vorgeführt werden, 
denn nach Ansicht des Gerichts hätte er sich 
»schon entschuldigen müssen«. 

Zuletzt war ein Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie vor Ort – er berichtete, be-
reits zum dritten Mal hierher bestellt worden 
zu sein. Am Tempelhofer Damm werden so-
gar solche Verfahren sofort und ohne Vertei-
digung verhandelt, in denen psychiatrischer 
Sachverstand gefragt ist.

UNSERE ANTWORT: DAS PROJEKT 
»SCHNELLGERICHT«

Um dem etwas entgegenzusetzen, haben wir 
mit einigen engagierten Kolleg*innen das 
Projekt »Schnellgericht« gegründet: Wir bie-
ten Betroffenen pro bono Beratung und Ver-
teidigung an. Es stößt dem Gericht sichtlich 
auf, dass dadurch gegen die eingefahrenen 
Strukturen vorgegangen wird und die Stim-
mung wird schnell gereizt. 

In dem Projekt arbeiten wir zusam-
men mit Aktivist*innen des ju-

stice collectives. Wir treffen uns 
regelmäßig und tauschen uns 
aus; in einem gemeinsamen 
Kalender tragen wir ein, wer 
wann Schichten überneh-
men kann. Am Tag selbst 

halten wir uns bereit; die An-
geklagten werden gefragt, ob sie 

anwaltliche Vertretung wünschen. 
Das ist oft der Fall und so erscheinen wir 

bei Gericht, lassen uns mandatieren und ho-
len uns die Akte direkt aus dem Saal.

Es ist immer unterschiedlich, wie es dann 
weitergeht und natürlich wie immer vom In-
teresse der Mandant*innen abhängig. Einige 
wünschen sich trotz allem einen schnellen, 
geständigen Prozess und eine Strafzumes-
sungsverteidigung, etwa weil sie andere 
Verpflichtungen und keine Zeit für einen 

»Wir bieten 
Betroffenen  

pro bono  
Beratung und 

Verteidigung an«
Projekt Schnellgericht
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Unermüdlicher Kämpfer  
für die Menschenrechte
Nachruf auf Bernd Häusler
* 6. JUNI 1945   † 15. NOVEMBER 2025

Von der InfoBrief-Redaktion

W enige Stunden vor Druck dieses 
InfoBriefs hat uns die traurige 
Nachricht erreicht, dass unser 

geschätzter Kollege und langjähriges Mitglied 
Bernd Häusler gestorben ist. 

Nicht nur im RAV war er engagiert und 
häufig präsent, auch in der Rechtsanwalts-
kammer Berlin: Dort fungierte er als der ers-
te Menschenrechtsbeauftragte. Über dieses 
besondere Ehrenamt, wie es zustande kam 
und wie genau er sich für die Einhaltung der 
Menschenrechte eingesetzt hat, davon erzähl-
te Bernd in einem Interview, das er noch im 
Januar dieses Jahres gegeben hat.1

Als Anwalt zugelassen war er seit 1975. Zu 
Beginn seiner Tätigkeit war er Strafverteidiger 
im sogenannten Schmücker-Prozess, einem 
der längsten Strafverfahren in Deutschland. 
Die unermüdliche und beharrliche Verteidi-
gung hat die Verwicklung des Verfassungs-
schutzes in den Mordfall offengelegt, was 
nach 15 Prozessjahren und vier Durchgängen 
vor dem Berliner Landgericht zur Einstellung 
führte. Darüber hat Bernd das Buch „Der un-
endliche Kronzeuge: Szenen aus dem Schmü-
cker-Prozeß“ geschrieben, das 1987 im Tran-
sit-Verlag erschienen ist.

Außerdem hat Bernd Mandant*innen im 
Arbeitsrecht und im Mietrecht vertreten. Er 
verstand sich als „Generalist“. In der Zeit der 
Hausbesetzerbewegung in den 1970er und 
80er Jahren half er bei der Legalisierung. Da-
bei kam ihm zugute, dass er neben Jura auch 
einige Semester Stadt- und Regionalplanung 
studiert hatte. 

In Gedanken sind wir bei seiner Familie 
und erinnern uns dankbar an unseren enga-
gierten und lieben Kollegen Bernd zurück. 

1 	 Podcast: Bernd Häusler, Rechtsanwalt und Notar a.D. 
– Erster Menschenrechtsbeauftragter der Berliner 
Rechtsanwaltskammer https://mit-recht-perso-
enlich.podigee.io/3-new-episode

Ein Widerständiger,  
ein Außenseiter 
Nachruf auf Klaus Eschen
* 6. SEPTEMBER 1939   † 30. MAI 2025

Von Udo Grönheit

 
 

E s ist zum Verzweifeln. Der Tod holt 
uns alle. Ein Schlusspunkt, hinter den 
wir nicht zurück können. Dennoch, 

ein Leben wie das von Klaus Eschen schafft 
Hoffnung für alle, die noch etwas vor sich 
haben. Aus der Fülle der Möglichkeiten hat 
er gewählt.

Er hatte das Beispiel seiner Mutter, der 
Amerikanerin Lipsy Eschen-Tumm, die zu 
den Frauen gehörte, die beim sogenannten 
Rosenstraßen-Protest 1943 ihre eingesperr-
ten jüdischen Ehemänner den nationalsozia-
listischen Verbrechern abtrotzten. Unter den 
Geretteten war auch Klaus Eschens Vater.

Er hatte das Beispiel seines Vaters Fritz 
Eschen, der ein großer Fotojournalist war 
und seinem Sohn das Motto mitgab: »Das 
Leben ist zu kurz, um sich zu verbiegen.«

Klaus Eschen war Rechtsanwalt und Mit-
begründer des Sozialistischen Anwaltskol-
lektivs, in dem ich ihn als Referendar näher 
kennenlernte und ihm mit Hochachtung be-
gegnete. Zur damaligen Zeit entstand sein 
noch heute zitierter Beitrag »Vor den Schran-
ken« im Kursbuch Nr. 40 (1975, S. 103 ff.), in 
dem er sich kritisch mit der westdeutschen 
Justiz und der Juristenausbildung (»dressierte 

Zirkusflöhe«) auseinandersetzte, seine Erfah-
rungen und Perspektiven als linker Anwalt 
schilderte und die Notwendigkeit eines kri-
tischen, engagierten Juristenstandes betonte.

Er war Mitbegründer des RAV, der damals 
noch Republikanischer Anwaltsverein hieß, 
Notar in Berlin und Brandenburg, Richter am 
Verfassungsgerichtshof Berlin, Fotograf und 
ein besonnener Mensch, der in sich ruhte.

In einem Interview 2011 in der taz1 ant-
wortete er auf die Frage, warum er kein Pro-
mianwalt geworden sei: »Mir fehlt der Nar-
zissmus. Es war mir wichtiger, die Basis zu 
bedienen.« Er selbst sah sich als Außenseiter. 
Ja, das war er, aber mitten unter uns. Ein run-
des volles Leben ist zu Ende gegangen.

Wir sind ihm, der lange Jahre Vorsitzender 
des RAV war, für sein Engagement dankbar 
und behalten ihn als einen wundervollen 
Menschen in liebevoller Erinnerung.

Udo Grönheit ist Rechtsanwalt für Asyl- und Straf-
recht in Berlin, einer der Gründer des RAV und bis 
heute Mitglied.

1	 Nina Apin und Plutonia Plarre (taz): Montagsinter-
view mit Klaus Eschen „Von meinem Vater habe ich 
sehen gelernt“, 29.5.2011, https://taz.de/Montagsin-
terview-mit-Klaus-Eschen/!5119693/
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(KBW) und später auch lange für die Linke 
Liste im Gemeinderat Freiburg. Der engagier-
te Strafverteidiger gründete die Vereinigung 
baden-württembergischer Strafverteidiger 
mit, die erst kürzlich in Strafverteidigerinnen 
und Strafverteidiger Baden-Württemberg um-
benannt wurde. Außerdem ist er langjähriges 
Mitglied des RAV. 
In dem jüngst im Verlag klemm + oelschläger 
erschienenen Buch »Und nichts mehr wurde, 
wie es war…» setzt sich Michael Moos mit sei-
ner schwäbisch-jüdischen Familiengeschichte 
auseinander und schildert sein Leben in Tel 
Aviv, Ulm und Freiburg. Er erzählt von seinem 
Engagement für den Sozialistischen Deut-
schen Studentenbund (SDS), seinen Erlebnis-
sen als Verteidiger von Angehörigen der RAF 
in Stammheim und seiner Beobachtung durch 
den Verfassungsschutz. Weil Moos mit anderen 
eine CDU-Veranstaltung mit Kohl und Filbinger 
gestört hatte, musste er sich sorgen, seine An-
waltszulassung aufgrund einer strafrechtlichen 
Verurteilung wegen Landfriedensbruch zu ver-
lieren.
All diese biografischen Momente stellt der Au-
tor anschaulich und gespickt mit Anekdoten 
dar. Dabei scheint immer wieder eine kritische 
Reflektion der politischen Entwicklungen der 
deutschen Linken durch. Davon hätte das Buch 
durchaus mehr vertragen können.
Bedrückend ist die Beschreibung des langen 
juristischen Kampfs um eine finanzielle »Wie-
dergutmachung» für die Mutter Erna Moos, die 
aufgrund der Verfolgung und Vertreibung in der 
NS-Zeit psychisch erkrankt war.
Wie ein roter Faden durch das Buch ziehen sich 
die Erlebnisse des Autors mit den personellen 
und ideologischen Kontinuitäten des National-
sozialismus, die ständige Anwesenheit von 
Antisemitismus und die über die Generationen 

weitergegeben Traumata, die aus der Juden-
verfolgung resultieren. Michael Moos, der erst 
als Erwachsener in der Lage war, sich mit sei-
ner Identität als Jude auseinanderzusetzen, be-
schreibt, wie die Fragen, »Wie konnte das ge-
schehen?» – und vor allem »Was müssen wir 
daraus lernen?» mehr und mehr sein Denken 
und Handeln bestimmten.
Das reich bebilderte Buch lohnt die Lektüre. 
Der Werdegang eines linken Rechtsanwalts 
und Strafverteidigers vor dem Hintergrund der 
familiären Verfolgungsgeschichte und die kurz-
weilige Beschreibung der politischen Erlebnis-
se des Autors vor allem in den 70er- und 80er-
Jahren ist nicht nur für jüngere RAV-Mitglieder 
interessant. Das Buch vermittelt die Geschich-
te der BRD und ihrem nationalsozialistischen 
Erbe anhand einer persönlichen Erfahrung.
 
Angela Furmaniak ist Rechtsanwältin und Strafver-
teidigerin in Lörrach und Freiburg. Sie ist die Vor-
standsvorsitzende des RAV.

 

»UND NICHTS MEHR  
WURDE, WIE ES WAR…«

Das neue Buch unseres  
Mitglieds Michael Moos

Rezension  
von Angela Furmaniak

 
 

RAV-Mitglied Michael Moos hat sich mit seiner 
schwäbisch-jüdischen Familiengeschichte be-
fasst und diese in einer lesenswerten Biogra-
fie festgehalten. Der rote Faden: Kontinuitäten 
des Nationalsozialismus in der deutschen Ge-
schichte.
»Nach der Entwicklung der Dinge, die Sie aus 
den Tageszeitungen bereits entnommen haben, 
können wir Ihnen nur dringend von der Fort-
setzung des juristischen Studiums abraten.« 
So lautete die Empfehlung des Centralverein 
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 
e.V. an den Ulmer Juden Alfred Moos in einem 
Schreiben von April 1933. 
Einige Wochen zuvor hatte dieser bereits sei-
nen Studienort Berlin verlassen. Zum Glück, 
denn kurz darauf erkundigte sich die Gestapo 
bei seinem Vermieter nach ihm, dem Mitglied 
der KPD-nahen Roten Studentengruppe und 
aufrechten Antifaschisten. Sein Studium ge-
zwungenermaßen abzubrechen, fiel Alfred 
Moos nach seinem Bekunden »wahnsinnig 
schwer«. Über London emigrierte Alfred Moos 
1935 – versehen mit einem Empfehlungs-
schreiben seines Großcousins Alfred Einstein – 
nach Palästina, wo er sich als kaufmännischer 
Angestellter durchschlug. Seine Frau Erna folg-
te wenig später. Ein großer Teil der jüdischen 
Familien der beiden wurde während der Shoah 
ermordet, anderen gelang die Emigration.
1947 wurde in Tel Aviv Ernas und Alfreds ers-
ter Sohn Michael geboren. Im Jahr 1953 kehrte 
die Familie nach Ulm zurück, mit Alfreds op-
timistischem Ziel, ein »neues, sozialistisches 
Deutschland« mit aufzubauen.
41 Jahre, nachdem Alfred Moos das Jurastu-
dium abbrechen musste, wurde sein Sohn 
Michael Moos in Freiburg als Rechtsanwalt 
zugelassen. Michael Moos war früher Mitglied 
des Kommunistischen Bund Westdeutschland 

Michael Moos
»Und nichts mehr wurde, wie es war…»  

Die Geschichte der schwäbisch-jüdischen Familie 
Moos und mein Leben in Tel Aviv, Ulm und Freiburg,  

Verlag: klemm + oelschläger,  
ISBN 978-3-86281-193-9
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